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1. Fragestellung und Umfang der Begutachtung 

Die Fachbereiche EU 6 und WD 4 wurden gebeten, verschiedene unions- und verfassungsrechtli-
che Fragen zur globalen Mindestbesteuerung nach der EU-Mindestbesteuerungsrichtlinie (Min-
BestRL)1 und dem deutschen (Umsetzungs-)Gesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbe-
steuerung für Unternehmensgruppen (Mindeststeuergesetz – MinStG)2 zu begutachten. 

Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem auf Ebene der Organisation 
für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) angestoßenen Projekt der globalen 
Mindestbesteuerung3 um „steuerpolitisches Neuland“4 handelt. Daraus folgt nicht nur, dass die 
tatsächlichen Effekte noch unklar sind, sondern auch, dass es – soweit ersichtlich – noch keine 
rechtsverbindlichen Entscheidungen der deutschen oder unionalen Höchstgerichte zur Rechtmä-
ßigkeit der neuen Regelungen gibt. Mit Blick auf die unionsrechtliche Rechtslage kommt hinzu, 
dass die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, der für die letztverbindliche 
Auslegung des Unionsrechts gemäß Art. 19 Abs. 1 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) zuständig ist, im Bereich des steuerlichen Primärrechts der EU noch fragmentarisch und 
nicht gefestigt ist. Die Begutachtung beruht folglich im Wesentlichen auf einer Auswertung von 
Judikatur zu vergleichbaren Sachverhalten und Positionen im rechtswissenschaftlichen Schrift-
tum. Eine abschließende Klärung der aufgeworfenen Fragen ist dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) bzw. dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorbehalten. 

Nachfolgend wird unter Ziff. 2 zunächst ein Überblick über den internationalen und unionalen 
Regelungsrahmen der globalen Mindestbesteuerung gegeben. Auf die Regelungen des MinStG 

                                     

1 Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteu-
erung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union, ABl. L 328, 
22. Dezember 2022, S. 1 (berichtigte Fassung). 

2 BGBl. 2023 I Nr. 397, 21. Dezember 2023. Nach der Verabschiedung des Entwurfs im Bundestag am 11. Novem-
ber 2023 erteilte der Bundesrat am 15. Dezember 2023 seine Zustimmung, vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und 
weiterer Begleitmaßnahmen, BT-Drs. 20/8668, BT-Drs. 20/9190 (neu), BR-Drs. 595/23. 

3 Vgl. allgemein zum „Zwei-Säulen-Projekt“ der OECD (Neuaufteilung der Besteuerungsrechte und Mindestbe-
steuerung): Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Internationale Steuerreform mit globaler 
Mindeststeuer, Das Zwei-Säulen-Modell der OECD, WD 4 - 3000 - 098/21, 6. Dezember 2021; Sachstand, Glo-
bale Mindestbesteuerung, WD 4 - 3000 - 050/23, 8. August 2023, S. 5 f. 

4 Vgl. so zu Art. 32 MinBestRL: Meinecke/Tremurici, Mindestbesteuerungsrichtlinie, Model Rules, Safe Harbour, 
Administrative Guidance – kein sicherer Hafen in Sicht?, IStR 2023, 307 (309). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02022L2523-20221222
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/397/VO.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/086/2008668.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/091/2009190.pdf
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2023/0501-0600/0595-23.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/877028/26e6778dad71da25f07ad009fbb27b67/WD-4-098-21-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/965830/8606f3282d465ebb1e9dd283731125e9/WD-4-050-23-pdf-data.pdf
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wird punktuell dort eingegangen, wo sie relevant sind (Ziff. 3.4., 3.5.1., 3.6., 3.7.). Unter Ziff. 3 
werden dann die folgenden Fragestellungen analysiert:5 

– Verfügt die EU über die Gesetzgebungskompetenz zum Erlass der MinBestRL? (Ziff. 3.1.1.) 
Welche Rechtsfolgen ergeben sich für das MinStG, sollte die MinBestRL kompetenzwidrig 
erlassen worden sein? (Ziff. 3.1.2.) 

– Ist das in der MinBestRL vorgesehene Konzept der Mindestbesteuerung mit den Vorgaben 
eines unionsrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzips vereinbar? (Ziff. 3.2.) 

– Verstößt die in der MinBestRL vorgesehene Anknüpfung an Rechnungslegungsstandards 
gegen ein unionsrechtliches Folgerichtigkeitsgebot? (Ziff. 3.3.) 

– Ist die in Art. 44 MinBestRL normierte Pflicht zur Abgabe einer Ergänzungssteuer-Erklärung 
unionsrechtswidrig? (Ziff. 3.4.) 

– Verstößt die Mindestbesteuerung angesichts der Komplexität und schweren Verständlich-
keit gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit? (Ziff. 3.5.) 

– Wie hoch ist das Risiko eines Vertragsverletzungsverfahrens hinsichtlich der Umsetzung 
der „Safe-Harbour-Klausel“ aus Art. 32 MinBestRL? (Ziff. 3.6.) 

– Ist Kapitel 4, Rn. 75 der Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervor-
schriften6 mit dem grundgesetzlichen Rechtsstaatsprinzip vereinbar? (Ziff. 3.7.) 

Der Fachbereich WD 4 hat die grundgesetzlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Komplexität und potenziellen Unverständlichkeit des MinStG (Ziff. 3.5.1.) sowie die Rechts-
staatskonformität der Regelungen aus den Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-
Mustervorschriften (Ziff. 3.7.) begutachtet. Die weiteren Fragestellungen wurden vom Fachbe-
reich Europa analysiert. 

                                     

5 Diese Ausarbeitung beschränkt sich auf die Begutachtung der vom Auftraggeber konkret gestellten Fragen. Es 
wird keine umfassende Prüfung der Unions- und Verfassungsrechtskonformität der MinBestRL bzw. des 
MinStG vorgenommen. Vgl. nur beispielhaft zu den darüber hinaus diskutierten Rechtsfragen: Fehling, Die Har-
monisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 2023, 589; Nogueira, 
GloBE and EU Law: Assessing the Compatibility of the OECD’s Pillar II Initiative on a Minimum Effective Tax 
Rate with EU Law and Implementing It within the Internal Market, World Tax Journal, S. 465; Schnitger, Ver-
einbarkeit der Vorschläge zur Einführung von GloBE-Regelungen mit den Grundfreiheiten des AEUV, IStR 2022, 
S. 741 ff.; Spengel, Probleme einer globalen Mindeststeuer und Alternativen, StuW 2022, S. 189. 

6 OECD, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global 
Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Dezember 2023, https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-
guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf. 

https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf
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2. Überblick über den internationalen und unionalen Regelungsrahmen  

2.1. Internationaler Rahmen (GloBE-Mustervorschriften)  

Die Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes von 15% ist Teil der Bestrebungen der OECD, 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung in Steuerhoheitsgebiete ohne oder mit nur niedriger 
Besteuerung (base erosion and profit shifting, BEPS) zu bekämpfen und so den Wettbewerb um 
immer niedrigere Körperschaftsteuersätze nach unten hin zu begrenzen.7 

Seinen Niederschlag hat dieses Ziel insbesondere in den Global-Anti-Base-Mustervorschriften 
(GloBE-Mustervorschriften)8 gefunden,9 die der sog. inklusive Rahmen gegen BEPS (Inclusive 
Framework on BEPS)10 am 14. Dezember 2021 billigte.11 Um das einheitliche Verständnis und die 
einheitliche Anwendung der GloBE-Mustervorschriften zu erhöhen, wurden in der Folge u.a. ein 
Kommentar zu den GloBE-Regeln (im Folgenden: GloBE-Kommentar)12 sowie die o.g. Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften veröffentlicht.13 Darüber hinaus 

                                     

7 Vgl. Erwägungsgrund 2 MinBestRL; Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Gewährleistung 
einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen in der Union, KOM(2021) 823 
endg., 22. Dezember 2021, S. 1; Schmidt, A General Income Inclusion Rule as a Tool for Improving the Interna-
tional Tax Regime – Challenges Arising from EU Primary Law, Copenhagen Business School Law Research Pa-
per Series No. 21-06, S. 2. 

8 OECD, Steuerliche Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft – GloBE-Mustervorschriften (Säule 2): 
Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, OECD Publi-
shing, Paris, 2023 (im Folgenden: GloBE-Mustervorschriften). 

9 Darüber hinaus umfasst die Säule 2 eine abkommensbasierte, d.h. eine in zwischenstaatliche Steuerabkommen 
aufzunehmende sog. Subject to Tax Rule (STTR), die es Quellenstaaten ermöglichen soll, eine begrenzte Quel-
lensteuer auf bestimmte Zahlungen an verbundene Unternehmen zu erheben, wenn diese im Land des Zah-
lungsempfängers unter einem Mindestsatz von 9% besteuert werden. Da die STTR abkommensbasiert konzi-
piert ist, ist sie nicht Gegenstand der MindestBestR und des MinStG. Vgl. dazu: OECD/G20-Projekt Gewinnver-
kürzung und Gewinnverlagerung, Zwei-Säulen-Lösung für die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisie-
rung der Wirtschaft, Oktober 2021, S. 5, 8 f., 11, https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-
fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf; OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation 
– Report on Pillar Two Blueprint : Inclusive Framework on BEPS, Kapitel 9, Rn. 566; Schwarz, Pillar Two – Es 
ist soweit, die finalen Regelungen zur weltweiten Mindestbesteuerung sind da!, IStR 2022, S. 37 (39, 42); Wis-
senschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Internationale Steuerreform mit globaler Mindeststeuer, Das 
Zwei-Säulen-Modell der OECD, WD 4 - 3000 - 098/21, 6. Dezember 2021, S. 10.  

10 Bei dem inklusiven Rahmen handelt es sich um ein von OECD und G20 eingerichtetes Gremium, in dem sich 
Staaten und Jurisdiktionen zur Erarbeitung, Fortentwicklung und zum Monitoring der internationalen Maßnah-
men gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zusammengeschlossen haben. 

11 Vgl. Erwägungsgrund 3 MinBestRL.  

12 OECD, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base 
Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project, 2022 (im Folgenden: GloBE-Kommentar). 

13 Alle Dokumente sind auf der folgenden Übersichtsseite abrufbar: https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challen-
ges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm.  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa5dbfaf-633f-11ec-9136-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa5dbfaf-633f-11ec-9136-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c65c7c20-en/index.html?itemId=/content/component/c65c7c20-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c65c7c20-en/index.html?itemId=/content/component/c65c7c20-en
https://www.bundestag.de/resource/blob/877028/26e6778dad71da25f07ad009fbb27b67/WD-4-098-21-pdf-data.pdf
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm
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wurden im Dezember 2022 sog. Safe-Harbour-Regelungen14 veröffentlicht, also ein Rahmen von 
bzw. Grundkonzept für Voraussetzungen, bei deren Vorliegen die jeweiligen Unternehmen in ei-
nem Geschäftsjahr von den (komplexen) Berechnungen nach den GloBE-Mustervorschriften be-
freit sind (siehe Ziff. 3.6.). 

Die GloBE-Mustervorschriften zielen auf die Einführung eines koordinierten Besteuerungssys-
tems, in dem große multinationale Unternehmensgruppen (multinational enterprise groups, 
MNE-Gruppen) in jedem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie tätig sind („jurisdiction-by-jurisdiction 
approach“), mindestens den effektiven Mindeststeuersatz von 15% zahlen. Dazu wird auf die in 
einem Steuerhoheitsgebiet erzielten Gewinne eine Ergänzungssteuer in Höhe der Differenz zwi-
schen dem dort effektiv gezahlten Steuersatz (effective tax rate, ETR) und dem Mindestsatz von 
15% erhoben. Etwaige Ergänzungssteuern werden dabei grundsätzlich im Steuerhoheitsgebiet 
der obersten Muttergesellschaft (ultimate parent entity, UPE15) der MNE-Gruppe erhoben.16 Die 
Idee ist also, dass Staaten grundsätzlich auch weiterhin Unternehmenssteuern unter dem Min-
deststeuersatz erheben können, dass sich dies aber durch die in einem anderen Staat erhobene 
Ergänzungssteuer nicht mehr lohnt.17 

Gemäß ihrem Art. 1.1.1 gelten die GloBE-Mustervorschriften nur für Geschäftseinheiten (GE) ei-
ner MNE-Gruppe, die im Konzernabschluss der UPE in mindestens zwei der vier Geschäftsjahre, 
die dem untersuchten Geschäftsjahr unmittelbar vorangegangen sind, einen jährlichen Umsatzer-
lös von mindestens 750 Mio. EUR ausgewiesen hat (vgl. zu Besonderheiten Art. 6.1. GloBE-Mus-
tervorschriften). Da die GloBE-Vorschriften zudem nur für MNE-Gruppen mit mindestens einer 

                                     

14 OECD, Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two), OECD/G20 Inclusive 
Framework on BEPS, OECD, 15. Dezember 2022, https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-
relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf. 

15 Vgl. Art. 1.4.1 GloBE-Mustervorschriften, wonach es sich hierbei um eine Einheit handelt, die direkt oder indi-
rekt eine Kontrollbeteiligung an einer anderen Einheit hält und nicht direkt oder indirekt über eine Kontrollbe-
teiligung im Eigentum einer anderen Einheit steht oder das Stammhaus einer Unternehmensgruppe im Sinne 
von Artikel 1.2.3 ist. 

16 Es bleibt den (gering besteuernden) Hoheitsgebieten indes unbenommen, ihre eigene nationale Ergänzungs-
steuer einzuführen, wodurch die GloBE-Steuerpflicht entfallen und das primäre Besteuerungsrecht eines Lan-
des für sein eigenes Einkommen gewahrt würde. Vgl. OECD, Summary: The Pillar Two Rules in a Nutshell, 
Stand: Juli 2023, https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf, S. 1. 

17 Vgl. zusammenfassend: Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht des BMF, Juli 2021, https://bundesfi-
nanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5, S. 9; 
OECD, Summary: The Pillar Two Rules in a Nutshell, Stand: Juli 2023, https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-
two-model-rules-in-a-nutshell.pdf. 

https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
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Einheit oder Betriebsstätte außerhalb des Steuerhoheitsgebiets der UPE gelten, finden sie grund-
sätzlich keine Anwendung auf Steuerzahler ohne ausländische Präsenz.18 

Zur Berechnung der Ergänzungssteuer ist zunächst die pro Steuerhoheitsgebiet von den dort be-
legenen GE geschuldete ETR zu berechnen. Dies erfolgt auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Definition der erfassten Steuern19 sowie des sog. GloBE-Gewinns bzw. -Verlusts, welcher ausge-
hend von den in der externen Rechnungslegung ausgewiesenen Einkünften ermittelt wird (wobei 
Anpassungen gemäß den steuerpolitischen Zielen und steuerrechtlichen Grundsätzen vorgesehen 
sind, siehe noch Ziff. 3.3.).20 Der steuerhoheitsgebietsbezogene Ergänzungssteuersatz ergibt sich 
dann aus der Differenz zwischen Mindeststeuersatz und ETR. Die pro Niedrigsteuerhoheitsgebiet 
geschuldete Ergänzungssteuer errechnet sich aus der Multiplikation von Ergänzungssteuersatz 
mit dem sog. GloBE-Übergewinn. Dieser wiederum ergibt sich, indem die sog. substanzbezogene 
Ertragsfreistellung i.S.v. Art. 5.3. der GloBE-Mustervorschriften21 auf den in dem Niedrigsteuer-
hoheitsgebiet erzielten GloBE-Nettogewinn angewandt wird. Der aus der Multiplikation von Er-
gänzungssteuersatz und diesem Übergewinn errechnete Betrag ist ggf. um eine anerkannte, d.h. 

                                     

18 Vgl. darüber hinaus Art. 1.5 der GloBE-Mustervorschriften zu sog. „freigestellten Einheiten“, auf die die GloBE-
Regeln keine Anwendung finden sowie: OECD, Summary: The Pillar Two Rules in a Nutshell, Stand: Juli 2023, 
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf, S. 1, wo erläutert wird, dass die Mus-
tervorschriften der zweiten Säule nicht für staatliche Einrichtungen, internationale Organisationen und gemein-
nützige Organisationen gelten (wodurch die inländischen Steuerbefreiungen für staatliche, gemeinnützige und 
wohltätige Einrichtungen erhalten bleiben) und auch nicht für Einrichtungen, die der Definition eines Pensions-
, Investment- oder Immobilienfonds entsprechen (womit die weit verbreitete Steuerpolitik beibehalten werde, 
keine zusätzliche Steuerebene zwischen der Investition und dem Anleger zu schaffen). 

19 Erfasst sind Einkommensteuern, nicht aber indirekte Steuern, vgl. im Einzelnen: Kapitel 4 der GloBE-Muster-
vorschriften. 

20 Vgl. OECD/G20-Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, Zwei-Säulen-Lösung für die steuerlichen 
Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft, Oktober 2021, , https://www.oecd.org/tax/beps/bro-
schure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf, S. 8; zur Berechnung 
im Einzelnen vgl. Art. 5 der Global Anti-Base Erosion OECD-Mustervorschriften (Pillar Two): Inclusive Frame-
work on BEPS, OECD, Paris, https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-
the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm. 

21 Vgl. Art. 5.3.2. GloBE-Mustervorschriften, wonach dies die Summe der Substanzausnahmen für Lohnkosten und 
materielle Vermögenswerte für jede Geschäftseinheit in diesem Steuerhoheitsgebiet ist, mit Ausnahme von GE, 
bei denen es sich um Investmentgesellschaften handelt. Vgl. zu Substanzausnahmen (carve outs) und sektoralen 
Ausnahmen etwa für den Bereich der internationalen Schifffahrt, Art. 3.3 OECD-Mustervorschriften; OECD/G20-
Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, Zwei-Säulen-Lösung für die steuerlichen Herausforderungen 
der Digitalisierung der Wirtschaft, Oktober 2021, https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-
fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf, S. 9, 21; Schwarz, Pillar Two – Es ist soweit, die 
finalen Regelungen zur weltweiten Mindestbesteuerung sind da!, IStR 2022, S. 37 (40 f.). 

https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
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nach der Logik der GloBE-Mustervorschriften funktionierende, nationale Mindestergänzungs-
steuer22 zu kürzen. Das Ergebnis bildet dann die Ergänzungssteuer für das jeweilige Niedrigsteu-
erhoheitsgebiet. Diese wird den GE des jeweiligen Niedrigsteuerhoheitsgebiets proportional zu 
ihrem GloBE-Gewinn zugerechnet.23 

Kapitel 2 der GloBE-Mustervorschriften enthält Regelungen zur Erhebung der so pro Niedrigsteu-
erhoheitsgebiet und GE ermittelten Ergänzungssteuer. Die Erhebung richtet sich vorrangig nach 
der in Art. 2.2.1. der GloBE-Mustervorschriften konkretisierten Income Inclusion Rule (IIR). 
Grundsätzlich schuldet dabei die UPE die Ergänzungssteuer für die niedrig besteuerten GE in 
Höhe des ihr zuzurechnenden Anteils i.S.v. Art. 2.2. der GloBE-Mustervorschriften24 an der Er-
gänzungssteuer dieser niedrig besteuerten GE.25 Wenn die UPE – mangels entsprechender natio-
naler Regelung – nicht verpflichtet ist, die IIR anzuwenden, entfällt die Ergänzungssteuer auf die 
in der Eigentumskette nachgelagerten Muttergesellschaften (Intermediate Parent Entities, IPE)26, 
die die IIR anzuwenden haben, vgl. Art. 2.1.2 und Art. 2.1.3.27  

Art. 2.1.6. der GloBE-Mustervorschriften bestimmt, dass ein in dem jeweiligen Durchführungs-
staat belegenes Mutterunternehmen die Art. 2.1.1. bis Art. 2.1.5. auf außerhalb dieses Staats bele-
gene, niedrig besteuerte GE anwendet. Im GloBE-Kommentar heißt es zu dieser Bestimmung, dass 
manche IF-Mitglieder die Anwendung der IIR ggf. auf inländische niedrig besteuerte GE erstre-
cken wollen, um so eine Ungleichbehandlung zwischen in- und ausländischen GE zu vermeiden. 
Es stehe den IF-Mitgliedern daher frei, Regelungen einzuführen, nach denen Muttergesellschaf-

                                     

22 Vgl. die Begriffsbestimmung in Art. 10.1.1. GloBE-Mustervorschriften. 

23 Vgl. aber die De-minimis-Ausnahme in Art. 5.4. GloBE-Mustervorschriften. 

24 Gemäß Art. 2.2.1. ist dies das Produkt aus dem Betrag der auf die jeweilige niedrig besteuerte GE entfallenden 
Ergänzungssteuer und dem sog. Einbeziehungsquotienten der Muttergesellschaft für die niedrig besteuerte GE 
für das Geschäftsjahr. Der Einbeziehungsquotient wiederum ist in Art. 2.2.2. definiert als das Verhältnis der Dif-
ferenz aus dem GloBE-Gewinn der niedrig besteuerten GE für das Geschäftsjahr und dem Betrag dieses Ge-
winns, der auf Beteiligungen anderer Beteiligter der GE entfällt zum GloBE-Gewinn der niedrig besteuerten GE 
für das Geschäftsjahr. Der auf Beteiligungen andere Beteiligter entfallende GloBE-Gewinn ist in Art. 2.2.3. näher 
definiert. Vgl. im Einzelnen: GloBE-Kommentar, Art. 2, Rn. 30 ff. 

25 Vgl. zudem Art. 2.3. GloBE-Mustervorschriften, der den sog. IIR-Ausgleichsmechanismus für Fälle normiert, in 
denen die Regelungen des Top-Down-Ansatzes aus Art. 2.1.3. und Art. 2.1.5 nicht greifen, sodass zwei Mutter-
gesellschaften in derselben Eigentümerkette die IIR schulden. Vgl. die Beispielsfälle im GloBE-Kommentar, 
Art. 2, Rn. 38. 

26 Vgl. die Definition in Art. 10.1.1. der OECD-Mustervorschriften. 

27 Vgl. auch GloBE-Kommentar, Art. 2, Rn. 19 zum Verhältnis mehrerer IPE sowie zu in Teileigentum stehenden 
Muttergesellschaften (Partially-Owned Parent Entities, POPE), die grundsätzlich in Höhe des ihnen zurechenba-
ren Anteils an der niedrig besteuerten GE zur Zahlung der IIR verpflichtet sind: Art. Art. 2.1.4., 2.1.5., 
Art. 10.1.1. GloBE-Mustervorschriften; GloBE-Kommentar, Art. 2, Rn. 22 f. 

https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
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ten auch den ihnen zurechenbaren Anteil an der Ergänzungssteuer inländischer niedrig besteuer-
ter GE sowie eine ggf. auf die Muttergesellschaft entfallende Ergänzungssteuer zu berücksichtigen 
haben.28  

Neben der IIR sehen die GloBE-Mustervorschriften die sog. Untertaxed Payments Rule (UTPR) 
vor. Sie kommt (nachrangig) zur Anwendung, soweit es niedrig besteuerte Gewinne gibt, die kei-
ner IIR unterliegen, vgl. Art. 2.5.2, Art. 2.5.3.29 Der Gesamtbetrag der UTPR-Ergänzungssteuer pro 
Steuerhoheitsgebiet errechnet sich – wie die IIR – ausgehend von der Summe der für GE einer 
Niedrigsteuergruppe berechneten Ergänzungssteuern (vgl. Art. 5.2. GloBE-Mustervorschriften) 
abzüglich der nach einer anerkannten IIR von Muttergesellschaften zu entrichtenden Steuern. 
Der so errechnete UTPR-Ergänzungssteuerbetrag wird eingezogen, indem den zur MNE-Gruppe 
gehörenden GE, die in einer UTPR-Jurisdiktionen belegen sind, ein Betriebsausgabenabzug in ei-
ner Höhe versagt (oder eine gleichwertige Berichtigung nach innerstaatlichem Recht in einer 
Höhe auferlegt) wird, so dass ihnen ein zusätzlicher zahlungswirksamer Steueraufwand entsteht, 
der dem der jeweiligen UTPR-Jurisdiktion für das Geschäftsjahr zurechenbaren UTPR-Ergän-
zungssteuerbetrag entspricht, vgl. Art. 2.4.1. GloBE-Mustervorschriften.  

Es ist dem nationalen Recht überlassen, wie der einer UTPR-Jurisdiktion zugewiesene Ergän-
zungssteuerbetrag zwischen den dort belegenen GE aufgeteilt wird.30 Die Aufteilung zwischen 
den UTPR-Steuerhoheitsgebieten ist demgegenüber in Art. 2.6. der GloBE-Mustervorschriften ge-
regelt. Danach wird der UTPR-Gesamtergänzungssteuerbetrag nach einem Verteilschlüssel auf 
die UTPR-Jurisdiktionen aufgeteilt, der zu gleichen Teilen auf dem Anteil des UTPR-Steuerho-
heitsgebiets an der Zahl der Beschäftigten und dem Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte 
der Mindeststeuergruppe beruht. Dieser Schlüssel soll zum einen die praktische Anwendbarkeit 
der Regelungen, zum anderen aber sicherstellen, dass Unternehmen belastet werden, die wirt-
schaftlich am ehesten in der Lage sind, den Ergänzungssteuersatz zu leisten.31  

Die IF-Mitglieder sind zwar nicht verpflichtet, die sog. GloBE-Regeln zu übernehmen. Beschlie-
ßen sie jedoch, dies zu tun, müssen sie die Regeln im Einklang mit den in Säule 2 vorgesehenen 
Ergebnissen sowie den vom IF angenommenen Mustervorschriften und Leitlinien umsetzen und 

                                     

28 GloBE-Kommentar, Art. 2, Rn. 24. 

29 Vgl. GloBE-Kommentar, Art. 2, Rn. 41, 72 ff. Vgl. zudem die Übergangsregelung in Art. 9.3. GloBE-Mustervor-
schriften. 

30 GloBE-Kommentar, Art. 2, Rn. 51 ff. 

31 Vgl. GloBE-Kommentar, Art. 2, Rn. 81, wonach erwartet wird, dass die Länder, in denen die MNE-Gruppe auf 
relativer Basis mehr Substanz hat, diejenigen sind, in denen es mehr Steuerkapazitäten (wie z.B. abzugsfähige 
Ausgaben) gibt, um Anpassungen nach der UTPR zu verkraften. Vgl. zudem: OECD, Summary: The Pillar Two 
Rules in a Nutshell, Stand: Juli 2023, https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf, 
S. 4. 

https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
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anwenden. Zudem müssen sie die Anwendung der GloBE-Regeln durch andere IF-Mitglieder ak-
zeptieren (sog. gemeinsamer Ansatz).32 

2.2. Wesentlicher Inhalt der MinBestRL  

Die GloBE-Mustervorschriften wurden auf EU-Ebene in die MinBestRL übernommen. Im Folgen-
den sollen die wesentlichen Inhalte knapp dargestellt werden.33 

Die MinBestRL ist eng an die GloBE-Mustervorschriften angelehnt und gestaltet sie näher aus. Im 
Gegensatz zum gemeinsamen Ansatz auf Ebene des inklusiven Rahmens verpflichtet sie alle EU-
Mitgliedstaaten zur Einführung der Ergänzungssteuer.34 Gemäß Erwägungsgrund (ErwG) 24 sollen 
die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der MinBestRL die OECD-Mustervorschriften und weitere 
von der OECD bzw. dem inklusiven Rahmen herausgegebene Erläuterungen und Leitlinien „zu 
Illustrations- oder Auslegungszwecken heranziehen“.  

Wie dies im GloBE-Kommentar hinsichtlich der Anwendung der IIR auf inländische GE aus-
drücklich thematisiert wird (vgl. Ziff. 2.1.), findet die MinBestRL nicht nur auf MNE-Gruppen, 
sondern auch auf „große inländische Gruppen“ i.S.v. Art. 3 Nr. 5 MinBestRL Anwendung. Hier-
durch sollen Diskriminierungen zwischen inländischen und grenzüberschreitenden Sachverhal-
ten vermieden und so die Einhaltung des Primärrechts, insbesondere der Niederlassungsfreiheit 

                                     

32 OECD/G20-Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, Zwei-Säulen-Lösung für die steuerlichen Her-
ausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft, Oktober 2021, https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-
zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf, S. 8. 

33 Vgl. auch die Übersicht und den Vergleich zwischen OECD-Mustervorschriften und MinBestRL bei Hein-
sen/Dietrich, Umsetzung und Ausgestaltung der OECD-Pillar-Two-Mustervorschriften auf EU-Ebene – Die Richt-
linie vom 14.12.2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung, Der Betrieb (DB) 2023, S. 98 ff. 
sowie die Darstellung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, Sachstand, Globale Mindestbesteue-
rung, WD 4 - 3000 - 050/23, 8. August 2023, insbesondere auch zu den hier nicht dargestellten Sondervorschrif-
ten für Unternehmensstrukturierungen und Holdingstrukturen sowie den Regelungen für Steuerneutralität und 
Ausschüttungssysteme, den Übergangs- und Schlussbestimmungen aus Art. 38 ff. MinBestRL, sowie: Nürnberg, 
in: Beck‘sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 65 Stand: 1. Oktober 2023, Pillar II (Mindestbesteue-
rung), Rn. 1 ff. und zum MinStG: Grotherr, Gesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für 
Unternehmensgruppen (Mindeststeuergesetz - MinStG) – Überblick über den Diskussionsentwurf des BMF vom 
20.3.2023, DStZ 2023, S. 414 ff. 

34 Vgl. aber Art. 50 MinBestRL zu den Aufschubmöglichkeiten. 

https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/965830/8606f3282d465ebb1e9dd283731125e9/WD-4-050-23-pdf-data.pdf
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aus Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vermieden wer-
den.35 Wie die GloBE-Mustervorschriften sind die Bestimmungen der MinBestRL – von näher de-
finierten Ausnahmen abgesehen – dabei auf GE anzuwenden, die zu einer MNE-Gruppe bzw. gro-
ßen inländischen Gruppe gehören, welche in den Konzernabschlüssen ihrer UPE in mindestens 
zwei der vier Geschäftsjahre, die dem geprüften Geschäftsjahr unmittelbar vorausgehen, einen 
jährlichen Umsatzerlös von mindestens 750 Mio. EUR aufweisen, vgl. Art. 2 MinBestRL.  

Auch die Berechnungsmethode orientiert sich eng an den GloBE-Mustervorschriften. So wird die 
ETR jurisdiktionsbezogen, also pro Steuerhoheitsgebiet, aus dem Quotienten der angepassten er-
fassten Steuern und den maßgeblichen Nettoerträgen der GE im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet 
bestimmt, vgl. Art. 26 Abs. 1 MinBestRL. Die maßgeblichen Nettoerträge (oder -verluste) errech-
nen sich wiederum aus den nach Kapitel III MinBestRL zu bestimmenden Nettogewinnen bzw. -
verlusten der einzelnen GE des jeweiligen Steuerhoheitsgebiets, vgl. Art. 26 Abs. 2 MinBestRL. 
Der Ergänzungssteuerprozentsatz ist dann die Differenz zwischen dem effektiven Steuersatz und 
dem Mindeststeuersatz von 15%, vgl. Art. 27 Abs. 2 MinBestRL. Die Ergänzungssteuer pro Nied-
rigsteuerhoheitsgebiet ist das Produkt aus dem pro Jurisdiktion ermittelten Ergänzungssteuerpro-
zentsatz und dem sog. Gewinnüberschuss, also den maßgeblichen Nettogewinnen abzüglich der 
substanzbasierten Freistellung von Gewinnen i.S.v. Art. 28, zuzüglich einer zusätzlichen Ergän-
zungssteuer abzüglich einer nationalen Ergänzungssteuer, die aufgrund der in Art. 1 Abs. 2, 
Art. 11 MinBestRL eröffneten Option einer mitgliedstaatlichen Ergänzungsteuer erhoben werden 
kann, vgl. Art. 27 Abs. 3, 4. Die Steuerbemessungsgrundlage für die Ergänzungssteuer errechnet 
sich also aus der Summe der maßgeblichen Gewinne oder Verluste einer GE (vgl. Art. 15 ff. und 
noch Ziff. 3.3.). Gemäß Art. 27 Abs. 5 MinBestRL ist die Ergänzungssteuer pro GE das Produkt 
aus jurisdiktionsbezogener Ergänzungssteuer und dem Quotienten aus den maßgeblichen Gewin-
nen der GE und den maßgeblichen Gewinnen aller GE pro Hoheitsgebiet. Art. 30 MinBestRL sieht 
eine De-minimis-Ausnahme vor. Demnach wird eine Ergänzungssteuer fiktiv mit null berück-
sichtigt, sofern der durchschnittliche Umsatz in dem maßgeblichen Staat weniger als 10 Mio. 
EUR und das durchschnittliche Einkommen weniger als 1 Mio. EUR beträgt. 

Die Erhebung der Ergänzungssteuer erfolgt dann als so bezeichnete Primärergänzungssteuer (PES) 
nach der Logik der IIR: Steuerpflichtig ist also die Muttergesellschaft entsprechend dem ihr zure-
chenbaren Anteil an den maßgeblichen Gewinnen der jeweiligen niedrig besteuerten GE, 
vgl. Art. 1 Abs. 1 Buchst. a, Art. 9 MinBestRL. Die subsidiäre Sekundärergänzungssteuer (SES) 

                                     

35 Vgl. zur Orientierung an den OECD-Mustervorschriften sowie der (gleichwohl) primärrechtskonformen Ausge-
staltung ErwG 6 MinBestRL, der u.a. besagt: „Die vorliegende Richtlinie orientiert sich eng an Inhalt und Struk-
tur der OECD-Mustervorschriften. Um die Vereinbarkeit mit dem Primärrecht der Union, insbesondere mit dem 
Grundsatz der Niederlassungsfreiheit zu gewährleisten, sollten die Bestimmungen dieser Richtlinie sowohl auf 
in einem Mitgliedstaat gelegene Einheiten als auch auf gebietsfremde Einheiten einer in diesem Mitgliedstaat 
gelegenen Muttergesellschaft Anwendung finden. Diese Richtlinie sollte auch auf große rein inländische Grup-
pen Anwendung finden. Auf diese Weise würde gewährleistet, dass jegliches Risiko einer Diskriminierung zwi-
schen grenzüberschreitenden und inländischen Sachverhalten vermieden wird.“ Zur Frage, ob eine solche for-
male Gleichbehandlung das Diskriminierungsverbot der Niederlassungsfreiheit hinreichend achtet, vgl. etwa: 
Englisch, Umsetzung der effektiven Mindeststeuer durch die EU: Welche Alternativen gibt es?, Global Taxes, 
TLE-026-2021, 29. November 2021; Schmidt, A General Income Inclusion Rule as a Tool for Improving the In-
ternational Tax Regime – Challenges Arising from EU Primary Law, Copenhagen Business School Law Research 
Paper Series No. 21-06, S. 12; Schnitger, Vereinbarkeit der Vorschläge zur Einführung von GloBE-Regelungen 
mit den Grundfreiheiten des AEUV, IStR 2022, S. 741 (744 f.). 

https://www.tax-legal-excellence.com/umsetzung-effektiven-mindeststeuer-durch-eu-welche-alternativen-gibt-es/
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i.S.v. Art. 1 Abs. 1 Buchst. b MinBestRL wird nach der Logik der UTPR von zu einer MNE-
Gruppe bzw. großen inländischen Gruppe gehörenden GE entsprechend ihres Anteils an der Er-
gänzungssteuer erhoben, sofern dieser nicht nach PES erhoben wurde. Hierfür wird – entspre-
chend Art. 2.6.1 der GloBE-Mustervorschriften – der SES-Prozentsatz eines Mitgliedstaats zu glei-
chen Teilen aus seinem Anteil an der Zahl der Beschäftigten und dem Gesamtwert der materiel-
len Vermögenswerte der Gruppe in allen SES-Steuerhoheitsgebieten bestimmt. Art. 13 Min-
BestRL verpflichtet die Mitgliedstaaten insofern, für den Fall, dass die UPE einer Gruppe in ei-
nem Niedrigsteuerdrittstaat oder -gebiet gelegen ist, sicherzustellen, dass die im jeweiligen Mit-
gliedstaat gelegenen GE in Höhe des mitgliedstaatlichen SES-Betrags belastet werden (im Wege 
einer geschuldeten Ergänzungssteuer oder in Form einer Verweigerung der Verrechnung mit den 
steuerpflichtigen Erträgen).36 Damit die Ergänzungssteuereinnahmen auch dem Mitgliedstaat zu-
gutekommen, in dem eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit gelegen ist, können die Mitglied-
staaten eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer einführen (vgl. ErwG 13, Art. 11 MinBestRL). 

In Art. 32 MinBestRL ist eine Öffnungsklausel für (künftige) Safe-Habour-Regelungen auf interna-
tionaler Ebene geregelt (siehe Ziff. 3.6.). Zusätzlich normiert die MinBestRL in ihrem VIII. Kapitel 
„Verwaltungsvorschriften“, zu denen etwa die Bestimmungen über die Abgabe einer Ergänzungs-
steuer-Erklärung zählen (Art. 44 MinBestRL, dazu noch Ziff. 3.4.). 

3. Fragen zur Rechtmäßigkeit der MinBestRL und des MinStG 

3.1. Kompetenzrechtliche Fragen hinsichtlich der MinBestRL 

Der Auftraggeber bittet um Prüfung, ob die EU über die Kompetenz zum Erlass der MinBestRL 
verfügte (Ziff. 3.1.1.) und welche Konsequenzen sich für das MinStG für den Fall einer fehlenden 
EU-Kompetenz ergeben würden (Ziff. 3.1.2.). 

3.1.1. Zur Frage der Kompetenzkonformität der MinBestRL 

Im Einklang mit dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 EUV 
kommt es für den primärrechtskonformen Erlass von Sekundärrecht darauf an, dass die EU über 
eine Kompetenzgrundlage verfügt und diese im konkreten Fall zutreffend wählt (dazu 
Ziff. 3.1.1.1; Ziff. 3.1.1.2.).37 Besteht eine EU-Rechtsetzungskompetenz, stellt sich die Frage, ob 
die Kompetenzausübungsschranken der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit aus Art. 5 Abs. 3 

                                     

36 Die in allen Mitgliedstaaten verpflichtende Einführung der PES sowie deren Erstreckung auf inländische Sach-
verhalte schränken den Anwendungsbereich der SES im unionsrechtlichen Kontext ein, vgl. etwa: Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Min-
destbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen, BT-Drs. 20/8668, S. 132 sowie S. 134 zum verbleibenden An-
wendungsbereich. 

37 Vgl. nur: Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 5 EUV, Rn. 10.  

https://dserver.bundestag.de/btd/20/086/2008668.pdf


 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Ausarbeitung 
EU 6 - 3000 - 064/23 / WD 4 - 3000 - 072/23 

Seite 15 

und Art. 5 Abs. 4 EUV eingehalten wurden (Ziff. 3.1.1.3. und Ziff. 3.1.1.4.).38 Die formelle Primär-
rechtskonformität eines Sekundärrechtsakts hängt zudem davon ab, ob die Begründungspflicht 
aus Art. 296 Abs. 2 AEUV eingehalten wird (Ziff. 3.1.1.5.). 

3.1.1.1. Art. 115 AEUV als Kompetenzgrundlage im Bereich direkter Steuern 

Hinsichtlich der einschlägigen Kompetenzgrundlage für den Erlass der MinBestRL ist zu beden-
ken, dass es in der Sache um Regelungen im Bereich direkter Steuern39 geht. Anders als für den 
Bereich der indirekten Steuern, für den die EU gemäß Art. 113 AEUV ausdrücklich Rechtsanglei-
chungskompetenzen hat, fehlt es in den EU-Verträgen insoweit an einer expliziten Kompetenz-
übertragung auf die EU. Es bleibt also im Ausgangspunkt bei der Zuständigkeit der Mitgliedstaa-
ten.40 

Die MinBestRL stützt sich auf die allgemeine Rechtsangleichungsnorm aus Art. 115 AEUV. Da-
nach erlässt der Rat einstimmig, unbeschadet des Art. 114 AEUV, gemäß einem besonderen Ge-
setzgebungsverfahren Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des 
Binnenmarkts auswirken. 

Es entspricht der wohl einhelligen Literaturauffassung, dass Art. 115 AEUV grundsätzlich auf 
den Bereich der direkten Steuern Anwendung findet.41 Diese Auffassung teilt nicht nur der Uni-
onsgesetzgeber, der bereits mehrere auf Art. 115 AEUV gestützte Harmonisierungsrichtlinien im 

                                     

38 Vgl. Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 115 
AEUV, Rn. 27. 

39 Direkte Steuern unterscheiden sich insbesondere dadurch von indirekten Steuern, dass Steuerpflichtige und der 
durch die Steuer wirtschaftlich Belastete im Regelfall personenidentisch sind, was bei indirekten Steuern nicht 
der Fall ist, vgl. Fetzer, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2022, Band 5. XVIII. Abschnitt, 
Rn. 7 f. 

40 Vgl. nur: Schmidt, A General Income Inclusion Rule as a Tool for Improving the International Tax Regime – 
Challenges Arising from EU Primary Law, Copenhagen Business School Law Research Paper Series No. 21-06, 
S. 7 f. 

41 Deutscher Bundestag, Fachbereich Europa, Ausarbeitung, Zur Anwendung von Art. 115 AEUV im Bereich di-
rekter Steuern und zu der im Richtlinienvorschlag COM(2021) 823 vorgesehenen Befugnisübertragung, PE 6 - 
3000 - 15/22, 25. März 2022; Gröpl, in: Dauses/Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 59. EL Oktober 
2023, Kapitel J., Rn. 57; Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 16, Art. 115 
AEUV, Rn. 10, 30; Schröder, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 115 AEUV, Rn. 4; Classen, in: von der 
Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 7. Aufl. 2015, Art. 115 AEUV, Rn. 17; Terhechte, in: Pech-
stein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 1. Aufl. 2017, Art. 115 AEUV, Rn. 3. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/896434/dbf1e49f59f3dc401a15e6f87bc744b3/PE-6-015-22-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/896434/dbf1e49f59f3dc401a15e6f87bc744b3/PE-6-015-22-pdf-data.pdf
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Bereich des direkten Steuerrechts erlassen hat.42 Vielmehr dürfte sich auch aus der Rechtspre-
chung des EuGH ergeben, dass der Gerichtshof in Art. 115 AEUV eine Kompetenzgrundlage für 
den Bereich des direkten Steuerrechts sieht. So stellte er in seiner Entscheidung zu den Rechtssa-
chen C‑885/19 P und C‑898/19 P fest, dass die Kommission im konkret zu entscheidenden Fall, 
„die Vorschriften des AEU-Vertrags über den Erlass von Maßnahmen zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern durch die Europäische 
Union, insbesondere Art. 114 Abs. 2 und Art. 115 AEUV“ verkannt habe.43 Diese Aussage spricht 
dafür, dass der EuGH Art. 115 AEUV grundsätzlich als taugliche Rechtsgrundlage für Richtlinien 
im Bereich der direkten Steuern erachtet und lediglich das konkrete Vorgehen der Kommission 
als hiermit unvereinbar einstufte. 

Soweit ersichtlich, wird auch im rechtswissenschaftlichen Schrifttum zur MinBestRL, das den 
kompetenzgemäßen Erlass der MinBestRL teils anzweifelt, nicht generell in Abrede gestellt, dass 
Art. 115 AEUV als Rechtsgrundlage für die Harmonisierung direkter Steuern in Betracht komme. 
Vielmehr kritisieren Teile der Literatur, dass hinsichtlich der MinBestRL die Tatbestandsvoraus-
setzungen des Art. 115 AEUV nicht erfüllt seien bzw. den Anforderungen des Subsidiaritätsprin-
zips, Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes oder der Begründungspflicht aus Art. 296 Abs. 2 AEUV 
nicht genügt sei.44 Auf diese Kritikpunkte wird nachfolgend unter Ziff. 3.1.1.2. bis 3.1.1.5. einge-
gangen. 

3.1.1.2. Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 115 AEUV 

Wie bereits dargestellt, ermöglicht Art. 115 AEUV die Angleichung derjenigen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funk-
tionieren des Binnenmarkts auswirken. 

Nachfolgend wird zunächst dargestellt, wie sich diese vergleichsweise offenen45 Tatbestandsvo-
raussetzungen konkretisieren lassen (Ziff. 3.1.1.2.1.). Unter Ziff. 3.1.1.2.2. wird dargestellt, wel-
che Ausführungen sich in den ErwG der MinBestRL und ihren Gesetzgebungsmaterialen zum 

                                     

42 Zum Beispiel die Richtlinie (EU) 2015/121 des Rates vom 27. Januar 2015 zur Änderung der Richtlinie 
2011/96/EU über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitglied-
staaten, ABl. L 21, 28. Januar 2015, S. 1; Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften 
zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des 
Binnenmarkts, ABl. L 193, 19. Juli 2016, S. 1 (konsolidierte Fassung) (ATAD-Richtlinie).Vgl. allgemein: Fetzer, 
in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2022, Band 5, XVIII. Abschnitt, Rn. 7; Gröpl, in: Dau-
ses/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Werkstand: 57. EL August 2022, Abschnitt J. Steuer-
recht, Rn. 27. 

43 EuGH, Urteil vom 8. November 2022, verb. Rs. C‑885/19 P und C‑898/19 P, Fiat Chrysler u.a., Rn. 94, 117. Dem-
gegenüber ging der EuGH im Urteil vom 8. Dezember 2022, Rs. C-694/20, Orde van Vlaamse Balies u.a., gar 
nicht auf den kompetenzgemäßen Erlass des in Rede stehenden, auf Art. 115 AEUV gestützten Rechtsakts ein. 

44 Vgl. Prokisch, Mindestbesteuerung in der EU und die Frage der Gesetzgebungskompetenz, Global Taxes, TLE 3-
2023, 31. März 2023; Schnitger, Vereinbarkeit der Vorschläge zur Einführung von GloBE-Regelungen mit den 
Grundfreiheiten des AEUV, IStR 2022, S. 741 (742). 

45 Vgl. insofern Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), 
IStR 2023, 589 (590). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32015L0121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02016L1164-20220101
https://www.tax-legal-excellence.com/mindestbesteuerung-in-der-eu-und-die-frage-der-gesetzgebungskompetenz/
https://www.tax-legal-excellence.com/mindestbesteuerung-in-der-eu-und-die-frage-der-gesetzgebungskompetenz/
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Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen finden. Auf dieser Grundlage wird unter 
Ziff. 3.1.1.2.3. eine Bewertung unter Berücksichtigung der insoweit im Schrifttum vertretenen Po-
sitionen vorgenommen. 

3.1.1.2.1. Im Einzelnen zu den Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 115 AEUV 

Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum wird zur Konkretisierung der Tatbestandsvoraussetzun-
gen des Art. 115 AEUV im Wesentlichen auf die zu Art. 114 AEUV entwickelten Auslegungsvor-
gaben (des EuGH) zurückgegriffen.46 

Art. 114 AEUV bestimmt, dass unionsrechtliche Angleichungsregelungen auf diese Kompetenz-
norm gestützt werden können, wenn sie „die Errichtung und das Funktionieren des Binnen-
markts zum Gegenstand haben“. Der EU-Gesetzgeber muss mit einer fraglichen Rechtsanglei-
chungsmaßnahme darauf zielen, die Voraussetzungen für die Errichtung und das Funktionieren 
des Binnenmarkts zu verbessern.47 Relevant sind insofern insbesondere zwei Bereiche mit unmit-
telbarem Binnenmarktbezug: die Effektuierung der Grundfreiheiten und die Beseitigung von 
qualifizierten Wettbewerbsverfälschungen48 bzw. Wettbewerbsverzerrungen.49  

Grundsätzlich kommt es dabei auf eine zweistufige Betrachtung an:  

Auf erster Stufe ist festzustellen, ob überhaupt Beeinträchtigungen der Grundfreiheiten bzw. 
spürbare Wettbewerbsbeeinträchtigungen bestehen.50 Solche Beeinträchtigungen resultieren 

                                     

46 Vgl. Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 115 AEUV, Rn. 9 und Tietje, in: Grabitz/Hilf/Net-
tesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 115 AEUV, Rn. 28. Vgl. zudem zur Dis-
kussion, ob in Art. 115 AEUV in Anlehnung an Art. 26 AEUV ein „Erforderlichkeitskriterium“ hineingelesen 
werden sollte: Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 115 AEUV, Rn. 25 f.; dafür auch: Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, 
Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 2023, 589 (590); Schnitger, Vereinbarkeit der Vorschläge zur Einführung von 
GloBE-Regelungen mit den Grundfreiheiten des AEUV, IStR 2022, 741 (742 f.) und wohl auch Spengel, in: Ja-
cobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, 9. Aufl. 2023, Kapitel 1, Rn. 99. Gegen ein solches Kriterium: 
Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 115 AEUV, Rn. 14 ff., da die Begrenzung in Art. 26 
Abs. 1 AEUV auf den Erlass erforderlicher Maßnahmen als Verweis auf das in Art. 5 Abs. 4 EUV normierte Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip zu verstehen sei und die Anforderungen, die auf Tatbestandsebene in Art. 115 AEUV 
hineingelesen würden, im Wesentlichen dem Prüfprogramm des Subsidiaritätsgrundsatzes aus Art. 5 Abs. 3 
EUV entsprächen. 

47 Vgl. Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 115 
AEUV, Rn. 95 f. 

48 Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 45, wählt den Begriff der qualifizier-
ten Wettbewerbsverfälschung, da er der bisherigen EuGH-Rechtsprechung entnimmt, dass im Rahmen von 
Art. 114 AEUV keine das Niveau der Verzerrung i.S.v. Art. 116 AEUV erreichende Beeinträchtigung gegeben 
sein muss.  

49 Vgl. nur: Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 
AEUV, Rn. 96 ff. sowie Gröpl, in: Dauses/Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 59. EL Oktober 2023, 
Kapitel J., Rn. 58 f. 

50 Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 AEUV, 
Rn. 96. 
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grundsätzlich aus voneinander abweichenden Regelungen in den Mitgliedstaaten. Im Schrifttum 
geht man aber davon aus, dass eine Rechtsangleichung auch bei materieller Gleichartigkeit in Be-
tracht komme. In diesem Fall gehe es nicht um den Abbau von Unterschieden, sondern um eine 
Optimierung der wirtschaftlichen Zustände.51 Angleichungen kommen zudem auch „präventiv“, 
also dann in Betracht, wenn es noch gar keine nationalen Regelungen gibt. Nach der Rechtspre-
chung des EuGH muss das Entstehen binnenmarktrelevanter Hemmnisse durch heterogene natio-
nale Regelungen dann „wahrscheinlich sein und die fragliche Maßnahme [der EU] ihre Vermei-
dung bezwecken“.52  

Sowohl Beeinträchtigungen von Grundfreiheiten als auch Wettbewerbsbeeinträchtigungen wer-
den insbesondere mit Blick auf die Warenverkehrs- und Kapitalverkehrsfreiheit diskutiert. Dies 
ist auf den durch mehrere Bereichsausnahmen beschränkten Anwendungsbereich von 
Art. 114 AEUV zurückzuführen (vgl. Art. 114 Abs. 2 AEUV).53 Angleichungen kommen folglich 
insbesondere in Betracht, wenn nationale Regelungen eine Marktzugangsbeschränkung des 
grenzüberschreitenden Waren- oder Kapitalverkehrs darstellen, aber primärrechtlich gerechtfer-
tigt und damit unionsrechtskonform sind.54 Darüber hinaus geht etwa Korte davon aus, dass auch 
nationale Bestimmungen, die die Grundfreiheiten verletzen, Rechtsangleichungen nach Art. 114 
AEUV erforderlich machen könnten. Hierdurch würden zusätzliche Rechtstreueimpulse und zu-
dem Rechtssicherheit bzw. -klarheit, mit der Folge einer Verbesserung grenzüberschreitender 
Wirtschaftsaktivitäten geschaffen, so dass derartige Angleichungsmaßnahmen ggf. schon deshalb 
einen hinreichenden Binnenmarktbezug aufweisen könnten.55 Hinsichtlich etwaiger Wettbe-
werbsbeeinträchtigungen wird im Schrifttum unter Verweis auf die einschlägige EuGH-Recht-
sprechung betont, dass es einer qualitativ spürbaren Verfälschung der Wettbewerbsverhältnisse 
durch nationales Recht bedürfe. Es könne nicht jegliche Wettbewerbsverfälschung ausreichen, da 
dies eine unbegrenzte Unionskompetenz nach sich zöge.56 Das Kriterium wird in der Literatur da-
hingehend konkretisiert, dass aus den Unterschieden der nationalen Rechtsordnungen Konse-
quenzen folgen (werden), die unmittelbar auf die Wettbewerbsposition des einzelnen Unterneh-
mens durchschlagen, ohne dass die Wirtschaftsteilnehmer ihnen ausweichen könnten und ohne 

                                     

51 Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 36. 

52 EuGH, Urteil vom 8. Juni 2010, Rs. C-58/08, Vodafone u.a., Rn. 33 m.w.N. aus der Rechtsprechung; Gröpl, in: 
Dauses/Ludwigs, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 59. EL Oktober 2023, Kapitel J., Rn. 58 f. 

53 Vgl. Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 10, 17, der den Anwendungsbe-
reich als auf die Warenverkehrsfreiheit und – unter bestimmten Voraussetzungen – die Kapitalverkehrsfreiheit 
beschränkt erachtet; Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 114 AEUV, Rn. 97 ff. 

54 Vgl. Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 41; Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettes-
heim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 AEUV, Rn. 97 ff. 

55 Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 43. Vgl. auch Classen, in: von der Gro-
eben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 7. Aufl. 2015, Art. 114 AEUV, Rn. 47. 

56 Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 45 ff.; Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettes-
heim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 AEUV, Rn. 102 ff. 
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dass diese Wirkungen durch die Unterschiedlichkeit anderer, ebenfalls den Wettbewerb beein-
flussender Regelungen kompensierend aufgefangen bzw. nivelliert würden.57 Der EuGH ging da-
von aus, dass unterschiedliche Bestimmungen in den Mitgliedstaaten nur dann spürbare Wettbe-
werbsverzerrungen auslösen, wenn sie zu unterschiedlichen Herstellungskosten führen, nicht je-
doch schon dann, wenn sie sich nur in sonstiger Art und Weise auf den Umfang der Gewinner-
zielung auswirken.58 

Sofern auf der ersten Stufe festgestellt ist, dass nach der (zu erwartenden) Rechtslage in den Mit-
gliedstaaten Grundfreiheitshindernisse oder spürbare Wettbewerbsverzerrungen vorliegen, ist für 
ein Tätigwerden nach Art. 114 AEUV weiter erforderlich, dass die Angleichung zur Verbesserung 
des Funktionierens des Binnenmarkts beiträgt.59 Um diesen positiven Binnenmarkteffekt festzu-
stellen, ist eine Gesamtbetrachtung des angleichenden Rechtsakts vorzunehmen. Dieser kann also 
durchaus auch (freiheitsbeschränkende) Verbote enthalten, sofern diese Teil eines binnenmarkt-
verwirklichenden Gesamtsystems sind.60 Da die Frage nach dem Eintreten eines unter dem Strich 
positiven Binnenmarkteffekts Prognoseelemente und zumeist die Bewertung komplexer techni-
scher Zusammenhänge beinhaltet, gewähren die Unionsgerichte dem Gesetzgeber insoweit einen 
Beurteilungsspielraum.61 

Als weiterer Anknüpfungspunkt für eine Rechtsangleichung wird zudem die Gewährleistung ei-
ner einheitlichen Auslegung völkerrechtlicher Verpflichtungen diskutiert.62 Da es sich bei der 
globalen Mindestbesteuerung zwar um ein internationales Projekt handelt, dieses aber nicht in 
einen (rechtsverbindlichen) völkerrechtlichen Vertrag gegossen wurde, und weil die Begründung 
der MinBestRL auf diesen Anknüpfungspunkt nicht eingeht (siehe nachfolgend), wird diese Dis-
kussion hier nicht vertieft. 

3.1.1.2.2. Begründung in der MinBestRL 

In ErwG 4 MinBestRL wird das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen aus Art. 115 i.V.m. 
Art. 114 AEUV damit begründet, dass es in einer Union mit eng verflochtenen Volkswirtschaften 
von maßgeblicher Bedeutung sei, dass die Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer 

                                     

57 Vgl. die Nachweise bei: Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 
2023, Art. 114 AEUV, Rn. 104. 

58 EuGH, Urteil vom 5. Oktober 2000, Rs. C-376/98, Deutschland/Parlament u. Rat, Rn. 109; Korte, in: Calliess/Ruf-
fert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 115 AEUV, Rn. 47. 

59 Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 50, mit dem Hinweis, dass ein positi-
ver Binnenmarkteffekt erforderlich sei, weshalb es nicht genüge, dass die jeweilige Angleichungsmaßnahme 
lediglich binnenmarktneutral sei.  

60 Vgl. Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 50; Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettes-
heim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 115 AEUV, Rn. 99. 

61 Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 51. Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, 
Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 AEUV, Rn. 95 f.  

62 Ablehnend: Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 40. Differenzierend: 
Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 AEUV, 
Rn. 107 ff. 
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auf eine hinreichend kohärente und koordinierte Weise umgesetzt werde. Angesichts des Um-
fangs, der Detailliertheit und der technischen Einzelheiten dieser neuen internationalen Steuer-
vorschriften könne nur ein gemeinsamer Unionsrahmen eine Fragmentierung des Binnenmarkts 
bei deren Umsetzung verhindern. Zudem biete ein gemeinsamer, mit den Grundfreiheiten des 
AEUV vereinbarer Unionsrahmen den Steuerpflichtigen Rechtssicherheit bei der Umsetzung die-
ser Vorschriften. 

In ihrem Richtlinienvorschlag führte die Kommission zudem an, dass Maßnahmen auf EU-Ebene 
notwendig seien, „da unbedingt eine einheitliche Umsetzung der OECD-Mustervorschriften in 
der EU sichergestellt werden“ müsse. Es handele sich bei den OECD-Mustervorschriften um ei-
nen „gemeinsamen Ansatz“, „sodass es wichtig wäre, im Binnenmarkt ein einheitliches Regel-
werk und einen einheitlichen Mindestschutz vorzusehen.“ In einem Raum hochgradig integrier-
ter Volkswirtschaften wie der EU bedürfe es „gemeinsamer strategischer Konzepte und eines ab-
gestimmten Vorgehens, damit der Binnenmarkt besser funktioniert und die positive Wirkung der 
effektiven Mindestbesteuerung der Unternehmensgewinne maximiert wird.“ Dies könne nur er-
reicht werden, wenn die Rechtsvorschriften zentral erlassen und einheitlich umgesetzt würden. 
Da multinationale Gruppen in der Regel in mehreren EU-Mitgliedstaaten präsent seien und die 
GloBE-Mustervorschriften eine grenzüberschreitende Dimension aufwiesen, sei es darüber hin-
aus von wesentlicher Bedeutung, dass bei der Anwendung der Vorschriften keine Ungleichheiten 
entstünden, z.B. mit Blick auf die Methode zur Berechnung des effektiven Steuersatzes oder der 
Ergänzungssteuerpflicht. Solche Unterschiede könnten zu Inkongruenzen führen und den fairen 
Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren. Folglich müssten Lösungen gefunden werden, die für 
den Binnenmarkt insgesamt tauglich seien, was sich nur auf Unionsebene verwirklichen lasse. 
Eine EU-Initiative würde im Vergleich zu dem, was mit einer Vielzahl von Maßnahmen auf natio-
naler Ebene erreicht werden könne, einen Mehrwert schaffen. Da die GloBE-Mustervorschriften 
einen stark grenzüberschreitenden Aspekt aufwiesen, würden Maßnahmen auf EU-Ebene diver-
gierenden Interessen im Binnenmarkt Rechnung tragen und das Gesamtbild betrachten, damit 
sich gemeinsame Ziele und Lösungen definieren ließen. Schließlich müssten die Maßnahmen zur 
Umsetzung der OECD-Mustervorschriften im Einklang mit dem Primärrecht erlassen werden und 
in der gesamten Union einer gemeinsamen Linie folgen, um den Steuerpflichtigen die rechtliche 
Gewähr zu bieten, dass der neue Rechtsrahmen mit den Grundfreiheiten der EU, einschließlich 
der Niederlassungsfreiheit, vereinbar sei.63 

3.1.1.2.3. Bewertung der MinBestRL unter Berücksichtigung des Meinungsbilds im Schrifttum 

Nach Ansicht von Prokisch ist nicht ersichtlich, was eine EU-weite Harmonisierung an Vorteilen 
für den Binnenmarkt i.S. der Anforderungen aus Art. 115 AEUV liefern könne. Dies liege daran, 
dass bereits die OECD-Mustervorschriften detaillierte Regelungen enthielten und sich „nahezu 
alle“ EU-Mitgliedstaaten dem OECD-Vorhaben angeschlossen hätten, sodass keine nationalen 
Sonderwege zu befürchten seien. Vielmehr verkompliziere die MinBestRL die Rechtslage und er-
gehe zu einem Zeitpunkt, in dem die Arbeiten auf internationaler Ebene noch gar nicht abge-
schlossen seien. Nach Ansicht von Prokisch ergibt sich ein Angleichungserfordernis auch nicht 

                                     

63 Kommission, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für 
multinationale Unternehmensgruppen in der Union, KOM(2021) 823 endg., 22. Dezember 2021, S. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa5dbfaf-633f-11ec-9136-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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daraus, dass zur Wahrung der Niederlassungsfreiheit die PES auf inländische Gesellschaften an-
gewendet werde (vgl. Ziff. 2.2.). Die Vermeidung von Ungleichheiten in diesem Bereich erfordere 
keine EU-Richtlinie.64 Auch Schnitger bezweifelt, ob es für das Funktionieren des Binnenmarkts 
erforderlich bzw. „zwingend geboten“ sei, dass Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 
750 Mio. EUR in den Mitgliedstaaten dem Mindeststeuersatz von 15% unterliegen. Denn ein ein-
heitlicher Körperschaftsteuersatz stelle zwar einen „großen weiteren Schritt in Richtung harmo-
nisierter ertragsteuerlicher Vorschriften“ dar. Nach der derzeitigen Kompetenzordnung der EU 
verbleibe aber die Kompetenz zur Ausgestaltung der Steuersätze bei den Mitgliedstaaten, sodass 
„aus unionsrechtlicher Sicht (noch) kein Zwang zur Vereinheitlichung“ bestehe.65 

Demgegenüber gesteht Schmidt zwar zu, dass sich die Binnenmarktfinalität der MinBestRL ange-
sichts ihrer fiskalischen Ausrichtung in Zweifel ziehen ließe. Er hält es aber für sachgerecht, da-
von auszugehen, dass der Binnenmarkt nachteilig betroffen würde, wenn die Mitgliedstaaten un-
koordiniert unilateral vorgingen.66 Fehling kommt zu der Einschätzung, dass die MinBestRL 
„ohne Weiteres auf Art. 115 AEUV gestützt werden“ könne. Insofern betont er, dass auch abga-
benerhöhende Richtlinien, die ggf. zu einer Beschränkung der (grenzüberschreitenden) wirt-
schaftlichen Tätigkeit führten, auf Art. 115 AEUV gestützt werden könnten (vgl. allgemein zur 
Zulässigkeit freiheitsbeschränkender Verbote Ziff. 3.1.1.2.1.). Maßnahmen zur Abwehr aggressi-
ver Steuergestaltungen könnten einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren des Binnenmarkts 
leisten, da aus wirtschaftlicher Perspektive „Ineffizienzen“ drohten, „wenn sich unternehmeri-
sche Entscheidungen primär am Ziel einer niedrigen Steuerquote ausrichten“. Darüber hinaus 
werde der Wettbewerb in der EU gestört, wenn „Unternehmen ihre effektive Steuerlast durch ge-
zielte Gestaltungen auf ein Minimum reduzieren und dadurch Wettbewerbsvorteile gegenüber 
anderen Marktteilnehmern erlangen, die diese Spielräume nicht nutzen oder gar nicht besitzen.“ 
Binnenmarktbeeinträchtigungen drohen nach Einschätzung von Fehling also auch durch ein 
steuerliches Untermaß, weshalb Maßnahmen, die – wie die MinBestRL – eine Untergrenze gegen 
den auszehrenden Steuerwettbewerb einführten, zum Funktionieren des Binnenmarkts beitrü-
gen. Mit den OECD-Mustervorschriften stehe den Mitgliedstaaten zwar eine „‘Blaupause‘ für ihre 
nationale Umsetzung“ zur Verfügung. Gleichwohl sei ein Handeln auf Unionsebene gegenüber 
rein nationalen Maßnahmen vorzugswürdig, da die MinBestRL – im Gegensatz zu den OECD-
Mustervorschriften – eine rechtlich verbindliche Umsetzungspflicht statuiere und so verhindere, 
dass Steuerpflichtigen in der EU unter „Einbindung von Mitgliedstaaten mit „‘schwächeren Re-
geln‘“ Ausweichreaktionen ermöglicht werden.67 

Vor dem Hintergrund, dass die Unionsgerichte – soweit ersichtlich – bis jetzt keine gefestigte 
Rechtsprechung zu den Anforderungen an auf Art. 115 AEUV gestützte Richtlinien im Bereich 

                                     

64 Prokisch, Mindestbesteuerung in der EU und die Frage der Gesetzgebungskompetenz, Global Taxes, TLE 3-2023, 
31. März 2023. 

65 Schnitger, Vereinbarkeit der Vorschläge zur Einführung von GloBE-Regelungen mit den Grundfreiheiten des 
AEUV, IStR 2022, S. 741 (742). 

66 Schmidt, A General Income Inclusion Rule as a Tool for Improving the International Tax Regime – Challenges 
Arising from EU Primary Law, Copenhagen Business School Law Research Paper Series No. 21-06, S. 21 f. 

67 Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 2023, 
S. 589 (592 f.). 

https://www.tax-legal-excellence.com/mindestbesteuerung-in-der-eu-und-die-frage-der-gesetzgebungskompetenz/
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des direkten Steuerrechts entwickelt haben,68 soll an dieser Stelle ergänzend lediglich auf fol-
gende Punkte verwiesen werden: 

Soweit im kritischen rechtswissenschaftlichen Schrifttum der Vorwurf erhoben wird, dass die 
MinBestRL das geltende Kompetenzgefüge zwischen EU und Mitgliedstaaten „aushebele“, da sie 
einen „einheitlichen Körperschaftssteuersatz“ festlege,69 ist zu bedenken, dass die MinBestRL le-
diglich einen Mindestsatz festlegt. Den Mitgliedstaaten bleibt es unbenommen, höhere Sätze ein-
zuführen oder beizubehalten.70 Soweit darüber hinaus angezweifelt wird, ob es erforderlich sei, 
„dass Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 750 Mio. EUR in den Mitgliedstaaten dem 
Mindeststeuersatz iHv 15 % unterliegen“,71 dürfte es sich nicht um die für Art. 115 AEUV ent-
scheidende Fragestellung handeln. Denn es geht nicht um die (Nicht-)Einführung der globalen 
Mindeststeuer in der EU per se, sondern darum, ob die EU in Anbetracht der globalen Einigung 
und der daher wohl als wahrscheinlich anzusehenden (nationalen) Regelungsvorhaben der Mit-
gliedstaaten präventiv angleichende Regelungen erlassen durfte.  

Hinsichtlich der Frage, ob in den Mitgliedstaaten eine heterogene Rechtsentwicklung mit resul-
tierenden Grundfreiheitshindernissen und Wettbewerbsverzerrungen zu erwarten war, dürfte in 
der Tat zu berücksichtigen sein, dass die OECD-Mustervorschriften bereits detaillierte Vorgaben 
enthalten, weshalb eine starke inhaltliche Fragmentierung zwischen Regelungen der Mitglied-
staaten, die die OECD-Mustervorschriften umsetzen, eher unwahrscheinlich erscheint. Vor die-
sem Hintergrund ist die Überzeugungskraft der Ausführungen in ErwG 4 MinBestRL fraglich. Ne-
ben dem von Fehling angeführten Argument des höheren Verbindlichkeitsgrads von Richtlinien-
recht im Vergleich zum sog. gemeinsamen Ansatz (siehe dazu Ziff. 2.1.) ist aber zu bedenken, 
dass die MinBestRL etwa in Kapitel VIII Regelungen enthält, die die GloBE-Mustervorschriften 
nicht vorsehen und dass die MinBestRL in ihrem Detaillierungsgrad über die OECD-Mustervor-
schriften hinausgeht. Hinzu kommt, dass Zypern gar kein Mitglied des inklusiven Rahmens ist.72 

                                     

68 Vgl. auch Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 
2023, S. 589 (593): „Auch der EuGH hält sich in seinen Entscheidungen zu steuerlichen Richtlinien nicht lange 
mit Art. 115 AEUV auf“.  

69 Vgl. Schnitger, Vereinbarkeit der Vorschläge zur Einführung von GloBE-Regelungen mit den Grundfreiheiten 
des AEUV, IStR 2022, S. 741 (743).  

70 Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht des BMF, Juli 2021, https://bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5, S. 9. 

71 Schnitger, Vereinbarkeit der Vorschläge zur Einführung von GloBE-Regelungen mit den Grundfreiheiten des 
AEUV, IStR 2022, S. 741 (743). 

72 Vgl. Meinecke/Tremurici, Mindestbesteuerungsrichtlinie, Model Rules, Safe Harbour, Administrative Guidance 
– kein sicherer Hafen in Sicht?, IStR 2023, 307 (309 f.) sowie die Auflistung der Staaten, die sich der Erklärung 
zum 2-Säulen-Modell angeschlossen haben: https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-
members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-october-
2021.pdf.  

https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-october-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-october-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-october-2021.pdf
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Es wäre es also nicht ausgeschlossen, dass einzelne Mitgliedstaaten – in Ermangelung einer ent-
sprechenden unionsrechtlichen Umsetzungspflicht aus der MinBestRL – die Regelungen zur glo-
balen Mindestbesteuerung nicht eingeführt hätten.73  

Hinsichtlich etwaiger Wettbewerbsverzerrungen durch eine nicht allseitige Umsetzung der globa-
len Mindeststeuer sei auf die Einschätzung von Fehling verwiesen, dass eine mitgliedstaatliche 
Gestaltung der steuerlichen Standortbedingungen unterhalb der durch die MinBestRL gezogenen 
Grenze auszehrendem Steuerwettbewerb Vorschub leiste und damit zu Verzerrungen führe.74 Ob 
der EuGH – würde er mit der Sache befasst – solche Auswirkungen als „spürbare Wettbewerbs-
verzerrungen“ qualifizieren würde, lässt sich nicht mit Sicherheit prognostizieren. Der Annahme 
einer Wettbewerbsverzerrung dürfte aber jedenfalls nicht schon entgegenstehen, dass sich die 
steuerrechtlichen Standortbedingungen nicht unmittelbar auf die Produktionskosten auswirken. 
Soweit der EuGH dies in seiner Entscheidung zum Tabakwerbeverbot aus dem Jahr 2000 forderte, 
handelte es sich wohl um eine warenverkehrsspezifische Erwägung (vgl. Ziff. 3.1.1.2.1.). Der An-
wendungsbereich des Art. 115 AEUV ist aber nicht auf den Warenverkehr (und Kapitalverkehr) 
beschränkt.75  

Im Zusammenhang mit etwaigen Grundfreiheitsbeschränkungen sei darauf hingewiesen, dass es 
der Unionsgesetzgeber zur Vermeidung von Diskriminierungen und damit Verletzungen der Nie-
derlassungsfreiheit für erforderlich hielt, die PES auch auf inländische Sachverhalte anzuwenden 
(vgl. Ziff. 2.2.). Soweit Prokisch hierzu anführt, dass es zur Vermeidung derartiger Ungleichbe-
handlungen und damit zur Einhaltung des EU-Primärrechts keiner EU-Richtlinie bedürfe (weil 
die Mitgliedstaaten jeweils in ihrem nationalen Recht eine Erstreckung der PES bzw. IIR auf in-
ländische Sachverhalte vornehmen könnten), dürfte dies zutreffen. Wie aber Korte allgemein zu 
Angleichungsmaßnahmen im Rahmen von Art. 114 AEUV anführt (siehe Ziff. 3.1.1.2.1), schaffen 
harmonisierende Sekundärrechtsakte zusätzliche Impulse für die Rechtstreue und zudem Rechts-
sicherheit und -klarheit, die grenzüberschreitende Wirtschaftsaktivitäten verbessern, sodass die 
Angleichungsmaßnahmen ggf. schon deshalb Binnenmarktbezug aufweisen können.76 Hierauf 
stützt sich offenbar die Begründung in ErwG 4 MinBestRL, wo es heißt, dass ein gemeinsamer, 
mit den Grundfreiheiten des AEUV vereinbarer Unionsrahmen den Steuerpflichtigen Rechtssi-
cherheit bei der Umsetzung dieser Vorschriften biete. 

                                     

73 Vgl. auch Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 
2023, S. 589 (593), der argumentiert, dass der Mehrwert der MinBestRL in ihrem Verbindlichkeitsgrad liege. 

74 Ebenda. 

75 Vgl. aber Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 115 AEUV, Rn. 12, der als einen Einwand 
gegen die Kompetenzmäßigkeit der ATAD-Richtlinie den Umstand nennt, dass sich die Besteuerung allein auf 
den Gewinn auswirke, was dem Kriterium der Wettbewerbsverfälschung nicht genüge. 

76 Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 43.  
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3.1.1.3. Subsidiaritätsprinzip 

Sofern die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 115 AEUV erfüllt sind, ist zusätzlich das Subsi-
diaritätsprinzip zu beachten.77 Nach dieser in Art. 5 Abs. 3 Satz 1 EUV normierten Kompe-
tenzausübungsschranke wird die EU „nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezo-
genen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler 
Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“ Im Subsidiaritätsprinzip ist 
also eine zweistufige Prüfung angelegt: Auf erster Stufe geht es um die Verwirklichungsmöglich-
keit auf mitgliedstaatlicher Ebene, auf zweiter Stufe um die besseren Verwirklichungsmöglichkei-
ten auf EU-Ebene. 

In der Literatur wird allerdings die geringe praktische Relevanz des Subsidiaritätsprinzips für auf 
Art. 114 bzw. Art. 115 AEUV gestützte Rechtsakte herausgestellt. Zwar seien die Tatbestandsvo-
raussetzungen der Angleichungsnormen für die Binnenmarktförderung und die Anforderungen 
des Subsidiaritätsprinzips nicht deckungsgleich. Gleichwohl sei in der Regel den Anforderungen 
aus Art. 5 Abs. 3 EUV genügt, wenn festgestellt sei, dass – im Sinne von Art. 114 AEUV oder 
Art. 115 AEUV – eine auf den gesamten Binnenmarkt bezogene Rechtsangleichung dessen Förde-
rung diene.78 „Eine Angleichungsmaßnahme, die tatsächliche Hindernisse für den Binnenmarkt 
beseitigt, kann per definitionem nicht daran scheitern, dass die Mitgliedstaaten Angleichungs-
maßnahmen besser als die Union vornehmen könnten, da […], deren Regelungskompetenz geo-
graphisch auf ihr Hoheitsgebiet beschränkt ist.“79  

Diese Einschätzung spiegelt sich in ErwG 33 MinBestRL, wo zur Einhaltung des Subsidiaritäts-
prinzips die selbstverständliche Aussage getroffen wird, dass das Richtlinienziel, „nämlich die 
Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für eine globale Mindestbesteuerung in der Union […] 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, wenn jeder Mitgliedstaat alleine handelt […], son-
dern vielmehr wegen des Umfangs der Reform zur Einführung einer globalen Mindeststeuer auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen ist“.80 

                                     

77 Dies folgt daraus, dass Art. 115 AEUV der Binnenmarktkompetenz der EU i.S.v. Art. 4 Abs. 2 Buchst. a AEUV 
und damit und damit den geteilten Zuständigkeiten i.S.v. Art. 2 Abs. 2 AEUV zuzurechnen ist. Vgl. nur Tietje, 
in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 115 AEUV, Rn. 29; 
Art. 114 AEUV, Rn. 58 f. 

78 Korte, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 72. 

79 Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 AEUV, 
Rn. 59 sowie Frenz/Ehlenz, Rechtsangleichung über Art. 114 AEUV und Grenzen gem. Art. 5 EUV nach Lissa-
bon, EuZW 2011, S. 623 (624), allerdings mit dem Hinweis, dass im Einzelfall gleichwohl alle relevanten As-
pekte zu berücksichtigen seien, etwa die „mögliche politische Handlungsbereitschaft auf nationaler Ebene“ oder 
ein etwaiger Rekurs auf das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. In diesem Sinne auch: Korte, in: Cal-
liess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 114 AEUV, Rn. 72. 

80 Hervorhebungen hinzugefügt. 
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Darüber hinaus wird im rechtswissenschaftlichen Schrifttum die geringe praktische Relevanz des 
Subsidiaritätsprinzips auch damit begründet, dass der EuGH dem Unionsgesetzgeber hinsichtlich 
des Subsidiaritätsprinzips einen weiten Entscheidungsspielraum zubillige.81 

Vor diesem Hintergrund erscheint es zumindest nicht naheliegend, dass der EuGH – würde er 
mit Blick auf die MinBestRL die Voraussetzungen von Art. 115 AEUV als erfüllt ansehen – eine 
eigenständige Verletzung des Subsidiaritätsprinzips feststellen würde.82 

3.1.1.4. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

Neben dem Subsidiaritätsprinzip ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als weitere Kompe-
tenzausübungsschranke zu beachten:83 Art. 5 Abs. 4 EUV bestimmt, dass Maßnahmen der EU in-
haltlich wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hin-
ausgehen. 

Die Frage der „formalen Verhältnismäßigkeit“ hat im Rahmen von Art. 115 AEUV keine Rele-
vanz, da die Form des Rechtsakts (Richtlinie) bereits vorgegeben ist. Hinsichtlich der Frage der 
„inhaltlichen Verhältnismäßigkeit“ hat der Unionsgesetzgeber eine Vielzahl verschiedener Abwä-
gungsgesichtspunkte zu beachten. Dazu zählt etwa die Abwägung des Unionsinteresses an der 
Binnenmarktverwirklichung mit den einzelstaatlichen Regelungsinteressen der Mitgliedstaaten, 
aber auch die Frage nach individuellen Freiheitsbeeinträchtigungen, die aus der Maßnahme re-
sultieren können.84  

                                     

81 Frenz/Ehlenz, Rechtsangleichung über Art. 114 AEUV und Grenzen gem. Art. 5 EUV nach Lissabon, EuZW 
2011, S. 623 (624); Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 115 AEUV, Rn. 30. 

82 Dies bestätigt auch die Argumentation von Prokisch, Mindestbesteuerung in der EU und die Frage der Gesetzge-
bungskompetenz, Global Taxes, TLE 3-2023, 31. März 2023, der eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips mit 
den gleichen Argumenten begründet wie die Missachtung von Art. 115 AEUV. Vgl. zudem aber die begründete 
Stellungnahme des Schwedischen Riksdag vom 30. März 2022 zum RL-Entwurf, Dok. Nr. 8019/22, 
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/EU/98012/imfname_11145698.pdf, wo das Versäumnis der 
Kommission, eine Folgenabschätzung durchzuführen, kritisiert wird. Nach Ansicht des Riksdag sei es nicht 
möglich, die Erforderlichkeit der Maßnahmen des Legislativvorschlags zu beurteilen. Daher verneinte der Riks-
dag die Vereinbarkeit des RL-Vorschlags der KOM mit dem Subsidiaritätsprinzip. Schlussendlich stimmte aber 
auch Schweden der MinBestRL zu. 

83 Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 115 AEUV, 
Rn. 29; Art. 114 AEUV, Rn. 54 ff. 

84 Vgl. Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 
AEUV, Rn. 55 f. 

https://www.tax-legal-excellence.com/mindestbesteuerung-in-der-eu-und-die-frage-der-gesetzgebungskompetenz/
https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/EU/98012/imfname_11145698.pdf
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Um die Gewichtigkeit des von der Union verfolgten Ziels zu bestimmen, ist nicht nur das Primär-
ziel der Binnenmarktverwirklichung zu berücksichtigen, sondern auch die Relevanz der mitver-
folgten Sekundärziele zu bewerten.85 Im Schrifttum werden hier beispielhaft Gesundheits- und 
Umweltschutz genannt.86  

Hinsichtlich der MinBestRL dürfte es bezüglich der Sekundärziele darauf ankommen, ob und in-
wiefern der EuGH das Ziel der BEPS-Bekämpfung bzw. der Begrenzung des Steuerwettbewerbs 
nach unten (vgl. Ziff. 2.1.) als legitimen Zweck anerkennt und welches Gewicht er ihm zumisst. 
Insofern ist auf Folgendes hinzuweisen:  

Hinsichtlich der Überprüfung steuerlichen Richtlinienrechts bzw. nationaler Umsetzungsmaß-
nahmen anhand der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) hat der EuGH ent-
schieden, dass die Bekämpfung aggressiver Steuerplanung, die Verhinderung (internationaler) 
Steuerhinterziehung sowie internationalen Steuerbetrugs bzw. „Steuerflucht“ oder „Steuerum-
gehung“ Gemeinwohlziele der EU i.S.v. Art. 52 Abs. 1 GRC darstellen und daher Einschränkun-
gen der Grundrechte der Betroffenen rechtfertigen können.87 Mit Blick auf grundfreiheitsein-
schränkende nationale Maßnahmen, die der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steu-
erumgehung dienen, hat der EuGH – soweit ersichtlich – bisher aber nur solche Rechtsakte als 
unionsrechtskonform anerkannt, die sich spezifisch gegen „rein künstliche, jeder wirtschaftli-
chen Realität bare Gestaltungen richten, die zu dem Zweck errichtet werden, der Steuer zu entge-

                                     

85 Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 AEUV, 

Rn. 55 

86 Ebenda. 

87 Vgl. EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2022, Rs. C-694/20, Orde van Vlaamse Balies u.a., Rn. 44; Urteil vom 6. Ok-
tober 2020, verb. Rs. C‑245/19 und C‑246/19, Luxemburgischer Staat, Rn. 87; Urteil vom 22. Oktober 2013, 
Rs. C-276/12, Sabou, Rn. 32; Urteil vom 17. Dezember 2015, Rs. C-419/14, WebMindLicenses, Rn. 76; wobei es 
hier jeweils um Fragen im Zusammenhang mit Datenaustausch und Datenschutz ging. 
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hen, die normalerweise für die durch Tätigkeiten im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitglied-
staats erzielten Gewinne geschuldet wird“.88 Das Vorliegen solcher rein künstlichen Konstruktio-
nen ist in jedem Einzelfall festzustellen.89 Jedenfalls bei rein nationalen Maßnahmen sah der 
EuGH folglich das allgemeine Ziel, die Aushöhlung der eigenen Besteuerungsgrundlage zu be-
kämpfen, nicht als Rechtfertigungsgrund für (grund-)freiheitsbeschränkende Steuerregelungen 
an.90 

Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob das mit der MinBestRL verfolgte Sekundärziel den vom 
EuGH bereits anerkannten Gemeinwohlzielen unterfällt.91 Denn die globale Mindestbesteuerung 
zielt auf eine Begrenzung des Steuerwettbewerbs „nach unten“, ohne dass konkret missbräuchli-
che Unternehmenspraktiken festgestellt werden müssten.92 Es geht vielmehr gerade auch darum, 
die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, „ihre Steuereinnahmen besser zu sichern“ 
(vgl. ErwG 2 MinBestRL). Für die Anerkennung dieser „allgemeinen BEPS-Bekämpfung“ als legi-
times Ziel der EU könnte sprechen, dass es sich um ein international auf OECD-Ebene konsen-
tiertes Projekt handelt, sich die EU also für ein neues internationales Besteuerungssystem öffnen 
würde.93 Hinzu kommt, dass die MinBestRL zwar ein Instrument ist, das die Aushöhlung der Be-
steuerungsgrundlagen der Mitgliedstaaten bekämpfen soll. Es handelt sich bei ihr aber nicht um 
eine unilaterale, sondern um eine unionsweite Maßnahme, für die schon deshalb die Vermutung 

                                     

88 Vgl. nur EuGH, Urteil vom 20. Januar 2021, Rs. C-484/19, Lexel, Rn. 49; Urteil vom 26. Februar 2019, Rs. C-
135/17, X, Rn. 73; Urteil vom 26. Februar 2019, verb. Rs. C-115/16, C-118/16, C-119/16 und C-299/16, N 1 u.a., 
Rn. 127 ff.; Urteil vom 26. Februar 2019, verb. Rs. C-116/16 und C-117/16, Skatteministeriet, Rn. 100 ff.; Urteil 
vom 20. Dezember 2017, verb. Rs. C-504/16 und C-613/16, Deister Holding und Juhler Holding, Rn. 74; Urteil 
vom 12. September 2006, Cadbury Schweppes, Rs. C-196/04, Rn. 54, 55, 65, 67 Dazu: Schmidt, A General In-
come Inclusion Rule as a Tool for Improving the International Tax Regime – Challenges Arising from EU Pri-
mary Law, Copenhagen Business School Law Research Paper Series No. 21-06, S. 17. Der deutsche Gesetzgeber 
hat als Reaktion auf diese Rechtsprechung die Regelung des § 8 Abs. 2 Außensteuergesetzt (AStG) eingefügt, 
nach der die Hinzurechnungsbesteuerung nicht für Gesellschaften in der EU oder dem EWR gilt, wenn der Steu-
erpflichtige nachweist, dass die Gesellschaft insoweit einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in diesem 
Staat nachgeht. Auch in Art. 7 Abs. 2 UAbs. 2 Buchst. a der Richtlinie der EU mit Vorschriften zur Bekämpfung 
von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts 
(Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD) ist eine vergleichbare Bereichsausnahme für den Fall enthalten, dass das 
jeweilige ausländische Unternehmen, gestützt auf Personal, Ausstattung, Vermögenswerte und Räumlichkeiten 
eine „wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit“ ausübt. 

89 EuGH, Urteil vom 20. Dezember 2017, verb. Rs. C-504/16 und C-613/16, Deister Holding und Juhler Holding, 
Rn. 74. 

90 Vgl. nur: EuGH, Urteil vom 20. Januar 2021, Rs. C-484/19, Lexel, Rn. 68 m.w.N. aus der Rechtsprechung. 

91 Vgl. zu dieser Frage auch: Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 2, Rn. 129 f. 

92 Vgl. insofern etwa ErwG 14, der allein mit „vertypten“ oder abstrakten BEPS-Risiken argumentiert. Vgl. zu die-
ser Diskepranz auch: Schmidt, A General Income Inclusion Rule as a Tool for Improving the International Tax 
Regime – Challenges Arising from EU Primary Law, Copenhagen Business School Law Research Paper Series 
No. 21-06, S. 16, 18. 

93 In diese Richtung etwa: Nogueira, GloBE and EU Law: Assessing the Compatibility of the OECD’s Pillar II Initia-
tive on a Minimum Effective Tax Rate with EU Law and Implementing It within the Internal Market, World Tax 
Journal, S. 465 (485).  
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der Binnenmarktkonformität streiten dürfte.94 Diese Ansicht vertritt auch Schmidt, der betont, 
dass der EuGH bei der Überprüfung von Sekundärrecht erfahrungsgemäß einen weniger strengen 
Maßstab anwende als bei der Überprüfung rein nationaler Bestimmungen.95 

Geht man davon aus, dass es sich bei der BEPS-Bekämpfung bzw. Begrenzung des Steuerwettbe-
werbs nach unten im Grundsatz um legitime Gemeinwohlziele der EU handelt, stellt sich die 
Frage der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit96 der unionsrechtlich vorgeschrie-
benen Mindestbesteuerung zur Erreichung dieses Gemeinwohlziels. Im rechtswissenschaftlichen 
Schrifttum wird die Eignung der GloBE-Mustervorschriften bzw. der MinBestRL zur Verringe-
rung des internationalen Steuerwettbewerbs teils bezweifelt.97 Darüber hinaus wird auf die zu er-
wartende „Vervielfachung der steuerlichen Erhebungs- und Befolgungskosten“ infolge der globa-
len Mindeststeuer sowohl für die Verwaltung als auch die betroffenen Unternehmen, einschließ-
lich derer, die letztlich gar nicht der Mindeststeuer unterfallen, hingewiesen.98 Diese Aspekte 
könnten gegen die Verhältnismäßigkeit der MinBestRL sprechen (siehe auch noch unten 
Ziff. 3.5.2.).99  

Auf der anderen Seite betont etwa Kokott, dass die Steuervermeidungspraktiken großer Konzerne 
das Vertrauen in die Steuergerechtigkeit untergrüben und den Wettbewerb zwischen den Unter-
nehmen verzerrten, weshalb ungeachtet der potenziellen negativen Effekte ein Gegensteuern 
(durch die BEPS-Bekämpfung) erforderlich sei.100 Ihrer Ansicht nach sei die auf eine Bewahrung 
der Besteuerungsgrundlage gerichtete BEPS-Bekämpfung ein menschenrechtliches Postulat, da 
Steuern das wichtigste Mittel zur staatlichen Einkommenserzielung für die Daseinsvorsorge und 

                                     

94 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 2, Rn. 92. 

95 Vgl. Schmidt, A General Income Inclusion Rule as a Tool for Improving the International Tax Regime – Challen-
ges Arising from EU Primary Law, Copenhagen Business School Law Research Paper Series No. 21-06, S. 20, der 
weiter ausführt, dass es möglich sein dürfte, Regelungen unionsrechtskonform über den „Umweg“ einer vollhar-
monisierenden Richtlinie einzuführen, auch wenn diese inhaltsgleich im Fall einer rein nationalen Regelung 
unionsrechtswidrig wären. 

96 Vgl. zu diesen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit etwa: EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2022, Rs. C-
694/20, Rn. 42. 

97 Vgl. Spengel, Probleme einer globalen Mindeststeuer und Alternativen, StuW 2022, S. 189 (190) sowie Kokott, 
Steuerrecht im Wandel – Menschenrechte und Missbrauchsbekämpfung im Europäischen und internationalen 
Steuerrecht, IStR 2022, S. 283 (284), die insbesondere auf etwaig ausbleibende Positiveffekte für Entwicklungs-
länder verweist. Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Entwicklungsländer sei an dieser Stelle auf die STTR 
verwiesen, die insbesondere vor Abkommensmissbrauch durch Gewinnverlagerung in Niedrigsteuerstaaten 
schützen soll (siehe dazu oben Fn. 9). 

98 Spengel, Probleme einer globalen Mindeststeuer und Alternativen, StuW 2022, S. 189 (190 f.).  

99 Kritisch auch: Prinz, Internationales Unternehmenssteuerrecht – Unternehmensinteressen zwischen Steuermo-
ral, Steuervermeidung und „überkomplexer“ Steuergesetzgebung, Der Betrieb (DB) 2022, S. 1730 (1731 f.). 

100 Kokott, Steuerrecht im Wandel – Menschenrechte und Missbrauchsbekämpfung im Europäischen und internati-
onalen Steuerrecht, IStR 2022, S. 283 (285).  
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den Schutz von Rechten seien.101 Zudem finden sich in der MinBestRL (und den GloBE-Muster-
vorschriften) Ansatzpunkte, um die Belastungen der betroffenen Unternehmen und Verwaltun-
gen zu begrenzen. In ErwG 14 MinBestRL heißt es:  

  „Um einen verhältnismäßigen Ansatz zu gewährleisten, sollte diese Richtlinie bestimmte spe-
zifische Sachverhalte berücksichtigen, in denen die BEPS-Risiken geringer sind. Daher sollte 
diese Richtlinie eine substanzbasierte Freistellung von Gewinnen vorsehen, die auf den mit 
den Beschäftigten verbundenen Kosten und dem Wert der materiellen Vermögenswerte in ei-
nem bestimmten Steuerhoheitsgebiet basiert. Diese Freistellung würde bis zu einem gewissen 
Grad Sachverhalte klären, in denen eine multinationale Unternehmensgruppe oder eine große 
inländische Gruppe wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, die eine physische Anwesenheit in 
einem niedrig besteuerten Steuerhoheitsgebiet erfordern, da sich in einem solchen Fall BEPS-
Praktiken wahrscheinlich nicht entfalten würden. Auch der besondere Fall von multinationa-
len Unternehmensgruppen, die sich in der Anfangsphase ihrer internationalen Tätigkeit be-
finden, sollte berücksichtigt werden, damit multinationale Unternehmensgruppen, die in ih-
rem heimischen Steuerhoheitsgebiet, in dem sie überwiegend tätig sind und von einer niedri-
gen Besteuerung profitieren, nicht vom Aufbau grenzüberschreitender Tätigkeiten abgehalten 
werden. Sofern die multinationale Unternehmensgruppe nicht über Geschäftseinheiten in 
mehr als sechs Steuerhoheitsgebieten verfügt, sollten die niedrig besteuerten inländischen 
Tätigkeiten einer multinationalen Unternehmensgruppe daher während eines Übergangszeit-
raums von fünf Jahren von der Anwendung der Vorschriften ausgenommen werden. Im Sinne 
der Gleichbehandlung von großen inländischen Gruppen sollten die Erträge aus Tätigkeiten 
dieser Gruppen ebenfalls während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren ausgenommen 
werden.“ 

Darüber hinaus lassen sich auch Safe-Harbour-Regelungen102 (vgl. dazu Ziff. 2.1., 2.2., 3.6.), De-
Minimis-Ausnahmen wie nach Art. 30 MinBestRL und die Umsatzerlöserschwelle von 
750 Mio. EUR103 als Bemühungen um einen verhältnismäßigen Ansatz verstehen. Die Festlegung 
der Umsatzerlösschwelle wird in ErwG 7 MinBestRL wie folgt begründet: 

  „Zwar muss sichergestellt werden, dass Negativanreize für Steuervermeidungspraktiken be-
stehen, doch sollten negative Auswirkungen auf kleinere multinationale Unternehmen im 

                                     

101 Kokott, Steuerrecht im Wandel – Menschenrechte und Missbrauchsbekämpfung im Europäischen und internati-
onalen Steuerrecht, IStR 2022, S. 283 (283 f.). 

102 Vgl. OECD/G20-Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, Zwei-Säulen-Lösung für die steuerlichen 
Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft, Oktober 2021, S. 8, https://www.oecd.org/tax/beps/bro-
schure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf, S. 9: „Um sicherzustel-
len, dass die GloBE-Regeln so zielgerichtet wie möglich gehandhabt werden, und um einen gemessen an den 
steuerpolitischen Zielen unverhältnismäßig hohen Erfüllungs- und Verwaltungsaufwand zu vermeiden, wird 
das Umsetzungskonzept Safe-Harbour-Regelungen und/oder sonstige Mechanismen umfassen“. 

103 Insofern kommt auch Schnitger, der diese Schwelle unter Gleichbehandlungsaspekten im Ausgangspunkt für 
problematisch hält, zu dem Ergebnis, dass die Wahl der Umsatz- und Mindeststeuergrenze hinzunehmen sei, 
wenn die hiermit verbundene Zielsetzung (Sicherstellung einer Mindestbesteuerung von Großunternehmen) 
und nicht die faktische Ungleichbehandlung beim Erlass der Richtlinie im Vordergrund stehe. Vgl. dazu: 
Schnitger, Vereinbarkeit der Vorschläge zur Einführung von GloBE-Regelungen mit den Grundfreiheiten des 
AEUV, IStR 2022, S. 741 (744 f.). 

https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
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Binnenmarkt vermieden werden. Zu diesem Zweck sollte die vorliegende Richtlinie nur auf 
in der Union gelegene Einheiten Anwendung finden, die multinationalen Unternehmens-
gruppen oder großen inländischen Gruppen angehören, welche konsolidierte Umsatzerlöse 
von jährlich mindestens 750 000 000 EUR erzielen.“ 

Im GloBE-Kommentar heißt es dazu u.a., dass durch die 750-Millionen-Grenze die Überwa-
chungs- und Verwaltungskosten für die Einführung der globalen Mindeststeuer so gering wie 
möglich gehalten, gleichzeitig aber ihre Gesamtwirkung und die angestrebten Einnahmen ge-
währleistet würden.104 

Nogueira gelangt mit Blick auf die sekundärrechtliche Umsetzung der OECD-Mustervorschriften 
zu der Einschätzung, dass man sich schwerlich weniger restriktive Maßnahmen vorstellen könne, 
die geeignet wären, das ausgegebene Ziel zu erreichen, sodass die Verhältnismäßigkeit zu beja-
hen sei.105 

Mit Blick auf eine etwaige Überprüfung durch den EuGH dürfte festzuhalten sein, dass die Frage 
der Eignung der MinBestRL und der aus ihr resultierenden Positiv- und Negativeffekte Prognosen 
und ihre Ausgestaltung als solche die Berücksichtigung verschiedener Abwägungsgesichtspunkte 
erfordert. In (solchen) Konstellation, die die Berücksichtigung einer Vielzahl teils komplexer Ab-
wägungsgesichtspunkte erfordern, räumt der EuGH dem Unionsgesetzgeber auch hinsichtlich des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips einen Beurteilungsspielraum ein.106 Er nimmt folglich keine Über-
prüfung aller (politischen, wirtschaftlichen und sozialen) Einzelaspekte vor.107 Regelt die in Rede 
stehende Bestimmung einen wirtschaftlich komplexen Sachverhalt, der zudem Prognoseelemente 
beinhaltet – wie dies bei der MinBestRL der Fall sein dürfte – werden die Unionsgerichte sie vo-
raussichtlich nur beanstanden, „wenn sich diese als offensichtlich fehlerhaft erwiese oder wenn 
die Nachteile, die sich aus ihr für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer ergeben, zu den im übrigen 
mit ihr verbundenen Vorteilen völlig ausser Verhältnis stuenden“.108 

Die Hürden für die Feststellung eines Verstoßes gegen das kompetenzielle Verhältnismäßigkeits-
prinzip aus Art. 5 Abs. 4 AEUV sind also hoch.  

                                     

104 GloBE-Kommentar, Art. 1, Rn. 5.  

105 Nogueira, GloBE and EU Law: Assessing the Compatibility of the OECD’s Pillar II Initiative on a Minimum Ef-
fective Tax Rate with EU Law and Implementing It within the Internal Market, World Tax Journal, S. 465 (493): 
„Proportionality is easily met insofar as these measures are not comprehensive but limit themselves to the surgi-
cal changes need [sic!] to achieve the goal. It is quite challenging to think of less restrictive measures that would 
be adequate to achieve the goal more effectively”. 

106 Die Maßstäbe dürften sich hier von der Prüfung einzelner freiheitsbeschränkender Richtlinienvorgaben unter-
scheiden, bei denen der EuGH eine strengere Verhältnismäßigkeitsprüfung vornimmt. Vgl. Ziff. 3.4. zu Art. 44 
MinBestRL. 

107 Tietje, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 114 AEUV, 
Rn. 57. 

108 Vgl. EuGH, Urteil vom 13. Mai 1997, Rs. C-233/94, Deutschland/Europäisches Parlament und Rat, Rn. 55 ff. 

https://doi.org/10.1787/1e0e9cd8-en
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3.1.1.5. Begründungspflicht nach Art. 296 Abs. 2 AEUV 

Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum wird teilweise – allerdings bezogen auf den Richtlinien-
vorschlag der Kommission – bezweifelt, ob der Begründungspflicht aus Art. 296 Abs. 2 AEUV 
hinreichend Rechnung getragen wurde. Die Beeinträchtigung des Binnenmarkts werde lediglich 
behauptet, ohne zu erläutern, worin die Vorteile einer Rechtsangleichung liegen sollen.109 

Da eine Verletzung der Begründungspflicht in der Regel zur Aufhebung des angegriffenen Rechts-
akts führt,110 soll hier knapp auf die aus Art. 296 Abs. 2 AEUV folgenden Anforderungen einge-
gangen werden.  

Art. 296 Abs. 2 AEUV selbst normiert lediglich allgemein, dass EU-Rechtsakte mit einer Begrün-
dung zu versehen sind. Welche konkreten Anforderungen an die Begründung zu stellen sind, ist 
weder in Art. 296 Abs. 2 AEUV geregelt noch hat der EuGH hierzu allgemeingültige Regeln aufge-
stellt. Näher ausgestaltet wird das Begründungserfordernis über Protokoll (Nr. 2) über die An-
wendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit,111 das nach Art. 51 EUV 
als Bestandteil des Primärrechts gilt. In Art. 5 des Protokolls (Nr. 2) wird näher festgelegt, dass 
Gesetzgebungsakte der Union unter Bezugnahme auf die Subsidiarität und auch die Verhältnis-
mäßigkeit zu begründen sind. Darüber hinaus dürfte allgemein grundsätzlich erforderlich sein, 
dass die Begründung so gestaltet ist, dass sie die Unionsgerichte zur Kontrolle des Rechtsakts, 
insbesondere auch im Hinblick auf die Einhaltung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeits-
prinzips, befähigt und Betroffene in die Lage versetzt, rechtliche Schritte gegen den jeweiligen 
Rechtsakt zu prüfen und ggf. einzuleiten.112 Hierfür ist erforderlich, dass die Begründung die 
wichtigsten, den Rechtsakt tragenden rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen enthält, wobei 
sie – solange sie nachvollziehbar ist – auch knapp ausfallen kann. Die Begründung muss im je-
weiligen Rechtsakt selbst enthalten sein, wobei zusätzlich auch auf den Kontext und sämtliche 
sonstige Vorschriften im jeweiligen Regelungsbereich abgestellt werden kann. Die Unionsorgane 
sind lediglich verpflichtet, ihre eigene Auffassung darzulegen. Sie müssen also keine wissen-
schaftlichen Beweise anführen und auch fachliche Einzelentscheidungen nicht separat begrün-

                                     

109 Prokisch, Mindestbesteuerung in der EU und die Frage der Gesetzgebungskompetenz, Global Taxes, TLE 3-2023, 
31. März 2023. 

110 Zum Ganzen Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 296 AEUV, Rn. 35 f. 

111 ABl. 115, 9. Mai 2008, S. 206.  

112 Vgl. nur: EuGH, Urteil vom 26. September 2002, Rs. C-361/98, Spanien/Europäische Gemeinschaften, Rn. 82: 
„Die […] notwendige Begründung muss jedoch die Überlegungen der Gemeinschaftsbehörde, die den angefoch-
tenen Akt erlassen hat, so klar und unzweideutig wiedergeben, dass die Betroffenen zur Wahrnehmung ihrer 
Rechte von den tragenden Gründen für die Maßnahme Kenntnis nehmen können und der Richter seine Kon-
trolle ausüben kann.“ Vgl. auch: Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 296 AEUV, Rn. 11-
16. 

https://www.tax-legal-excellence.com/mindestbesteuerung-in-der-eu-und-die-frage-der-gesetzgebungskompetenz/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E/PRO/02
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den, wenn sich dem jeweiligen Rechtsakt der verfolgte Zweck in seinen wesentlichen Zügen ent-
nehmen lässt.113 In einer Entscheidung aus dem Jahr 2023 führte der EuGH zu Art. 296 AEUV 
aus, dass die Begründung nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs  

  „der Natur des betreffenden Rechtsakts angepasst sein und die Überlegungen des Organs, 
das den Rechtsakt erlassen hat, so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen [muss], dass die 
Betroffenen ihr die Gründe für die erlassene Maßnahme entnehmen können und der Ge-
richtshof seine Kontrollaufgabe wahrnehmen kann. Das Begründungserfordernis ist nach den 
Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach dem Inhalt des Rechtsakts, der Art der ange-
führten Gründe und nach dem Interesse zu beurteilen, das die Adressaten oder andere durch 
den Rechtsakt unmittelbar und individuell betroffene Personen an Erläuterungen haben kön-
nen. In der Begründung brauchen nicht alle tatsächlich oder rechtlich einschlägigen Ge-
sichtspunkte genannt zu werden, da die Frage, ob die Begründung eines Rechtsakts den Erfor-
dernissen von Art. 296 AEUV genügt, nicht nur anhand ihres Wortlauts, sondern auch an-
hand ihres Kontexts sowie sämtlicher Rechtsvorschriften auf dem betreffenden Gebiet zu be-
urteilen ist.“114 

In der Literatur wird dieser einzelfallbezogene Ansatz des EuGH dahingehend systematisiert, 
dass Normativakte – wie etwa Richtlinien – im Gegensatz zu belastenden Einzelakten weniger 
ausführlich begründet werden müssen. Seien hingegen die Verwirklichung individueller Rechte 
des Primärrechts (Grundfreiheiten und Grundrechte) oder andere Verfassungsprinzipien (wie das 
Subsidiaritätsprinzip) betroffen, müssten höhere Rechtfertigungsanforderungen gelten.115 Zudem 
müssten die Begründungsanforderungen sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch Umfangs im 
Verhältnis zu dem dem Unionsgesetzgeber eingeräumten Ermessensspielraum steigen. Denn in 
diesen Bereichen sei die gerichtliche Kontrolle reduziert, sodass die Pflicht zur substantiierten 
Begründung „eine rechtsstaatlich gebotene Kompensationsfunktion“ erfülle.116  

Hinsichtlich der MinBestRL dürfte der Umstand, dass es sich bei ihr um einen Normativakt han-
delt, für weniger strenge Begründungsanforderungen sprechen. Die Grundfreiheits- und Grund-
rechtsrelevanz sowie die aufgeworfenen Fragen Subsidiarität und der Umstand, dass die Min-
BestRL in einem Regelungsbereich ergeht, in dem dem Unionsgesetzgeber grundsätzlich ein wei-
ter Gestaltungsspielraum eingeräumt wird (siehe noch Ziff. 3.2.2.) sprechen hingegen für stren-
gere Begründungsanforderungen. Weder ErwG 4 noch ErwG 33 enthalten ausführliche Darlegun-
gen zu den zu erwartenden Beeinträchtigungen und positiven Binnenmarkteffekten i.S.v. 
Art. 115 AEUV (vgl. Ziff. 3.1.1.2.1.). Auch die Einhaltung des Verhältnismäßigkeits- und Subsidi-
aritätsgrundsatzes wird in ErwG 33 MinBestRL nur knapp festgestellt. Gleichwohl geht aus ihnen 
– zusammen mit dem zugrundeliegenden Kommissionsvorschlag (vgl. Ziff. 3.1.1.2.2.) – hervor, 

                                     

113 Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 296 AEUV, Rn. 17 f. Vgl. auch Nogueira, GloBE and 
EU Law: Assessing the Compatibility of the OECD’s Pillar II Initiative on a Minimum Effective Tax Rate with EU 
Law and Implementing It within the Internal Market, World Tax Journal, S. 465 (494, Fn. 136), zu den ver-
gleichsweise geringen Begründungsanforderungen. 

114 EuGH, Urteil vom 23. November 2023, Rs. C-758/21 P, Ryanair u.a., Rn. 95. 

115 Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 296 AEUV, Rn. 31. 

116 Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 296 AEUV, Rn. 32 m.w.N. 
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dass der Unionsgesetzgeber den Erlass der MinBestRL für erforderlich – und damit auch im Ein-
klang mit dem Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – erachtet, um eine Binnen-
marktfragmentierung und Wettbewerbsverzerrungen durch EU-seitig nicht koordinierte Rechtset-
zungsvorhaben der Mitgliedstaaten zu vermeiden und den Betroffenen Rechtssicherheit auch im 
Hinblick auf die primärrechtskonforme (grundfreiheitskonforme) Umsetzung zu bieten. Insofern 
dürfte sich durchaus vertreten lassen, dass hiermit die tragenden rechtlichen und sachlichen 
Gründe für den Erlass der MinBestRL dargelegt sind. Abschließend könnte dies nur der EuGH 
entscheiden. 

3.1.1.6. Ergebnis zu den EU-Kompetenzen für den Erlass der MinBestRL 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass in Ermangelung einer gefestigten Rechtsprechung der 
Unionsgerichte im Bereich der Angleichung direkten Steuerrechts sowie angesichts des einzel-
fallbezogenen Ansatzes bei der Auslegung der Begründungspflicht aus Art. 296 Abs. 2 AEUV 
eine gesicherte Prognose, wie der EuGH zur Kompetenzmäßigkeit der MinBestRL entscheiden 
würde, nicht möglich ist. Fraglich dürfte insbesondere sein, ob der EuGH, unter Berücksichti-
gung der Begründung der MinBestRL, die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 115 AEUV als er-
füllt ansehen würde. Hierzu besteht im rechtswissenschaftlichen Schrifttum keine Einigkeit 
(vgl. Ziff. 3.1.1.2.3.). Demgegenüber dürften aus dem Subsidiaritätsprinzip keine zusätzlichen 
Anforderungen resultieren (Ziff. 3.1.1.3.) und eine Verletzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
angesichts des dem Unionsgesetzgeber insoweit eingeräumten weiten Spielraums nicht nahelie-
gen (Ziff. 3.1.1.4.). Schließlich hinge es von der einzelfallbezogenen Bewertung des EuGH ab, ob 
er die Begründungsanforderungen aus Art. 296 Abs. 2 AEUV als erfüllt ansähe (Ziff. 3.1.1.5.). 

Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum wird hinsichtlich der (Un-)Wahrscheinlichkeit einer 
Feststellung der Kompetenzwidrigkeit insbesondere mit der einstimmigen Verabschiedung der 
MinBestRL gemäß Art. 115 AEUV argumentiert: Da sich sachliche Gründe für den kompetenz-
konformen Erlass anführen ließen, sei es nicht sehr wahrscheinlich, dass der EuGH – würde er 
mit der Sache befasst – die einstimmig verabschiedete MinBestRL als kompetenzwidrig einstufen 
würde.117 

 Soweit darüber hinaus die Ansicht vertreten wird, die Mitgliedstaaten (bzw. EU-Institutionen) 
seien angesichts ihrer Zustimmung zur MinBestRL nicht mehr i.S.v. Art. 263 Abs. 2 AEUV be-
fugt, gegen sie Nichtigkeitsklage zu erheben, weshalb die Ungültigkeit der Richtlinie nur im Rah-
men der Vorlage eines nationalen Gerichts nach Art. 267 Abs. 1 Buchst. b AEUV festgestellt wer-
den könne, dürfte dies nicht ohne Weiteres zutreffen. Denn grundsätzlich sind die Mitgliedstaa-

                                     

117 Schmidt, A General Income Inclusion Rule as a Tool for Improving the International Tax Regime – Challenges 
Arising from EU Primary Law, Copenhagen Business School Law Research Paper Series No. 21-06, S. 21 f.: „[…] 
it does not appear to be very likely that the CJEU would decide to strike down such a unanimously adopted di-
rective based on Article 115 TFEU“. In diesem Sinne auch Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in 
der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 2023, S. 589 (593), bezüglich des Subsidiaritätsprinzips. 
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ten auch dann klageberechtigt, wenn sie dem Anfechtungsgegenstand im Rat zugestimmt ha-
ben.118 Auch die Position der EU-Organe im Rechtsetzungsverfahren ist für die Frage einer späte-
ren Klagebefugnis grundsätzlich ohne Belang.119  

Eine Beschränkung der Überprüfung der MinBestRL im Rahmen eines von nationalen Gerichten 
angestoßenen Vorabentscheidungsverfahrens resultiert aber wohl daraus, dass die Zweimonats-
frist für die Erhebung der Nichtigkeitsklage gemäß Art. 263 Abs. 6 AEUV mit Blick auf die bereits 
am 22. Dezember 2022 im EU-Amtsblatt veröffentlichte MinBestRL inzwischen abgelaufen ist.120 
Es ist jedenfalls aus öffentlich zugänglichen Quellen nicht ersichtlich, dass bereits eine Nichtig-
keitsklage i.S.v. Art. 263 Abs. 2 AEUV gegen die MinBestRL anhängig ist. In diesem Fall bliebe in 
der Tat nur die inzidente Ungültigkeitsfeststellung der MinBestRL auf Grundlage eines von ei-
nem nationalen Gericht eingeleiteten Vorabentscheidungsverfahrens i.S.v. Art. 267 AEUV.121 

3.1.2. Zu den Konsequenzen für das MinStG im Fall einer kompetenzwidrigen MinBestRL 

Der Auftraggeber möchte ferner wissen, ob für den Fall, dass eine EU-Rechtsetzungskompetenz 
für die MinBestRL zu verneinen ist, die Regelungen des MinStG anhand des nationalen Rechts zu 
prüfen wären. Es geht dem Auftraggeber also um die Konsequenzen im nationalen Recht für den 
Fall, dass die MinBestRL kompetenzwidrig erlassen wurde. Insofern ist zunächst darauf hinzu-
weisen, dass allein eine vom EuGH rechtsverbindlich festgestellte Ungültigkeit der MinBestRL 
die Frage nach einem geänderten Rechtmäßigkeitsmaßstab für das MinStG aufwerfen würde. 
Ohne eine formelle Aufhebung der MinBestRL entfaltet diese – ungeachtet ihrer Primärrechts-
konformität – Rechtswirkungen.  

Grundsätzlich gilt, dass neben Urteilen, die i.S.v. Art. 264 AEUV die Nichtigkeit eines Sekundär-
rechtsakts feststellen, auch Ungültigerklärungen im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens 
von allen innerstaatlichen Gerichten (auch wenn diese nicht am Verfahren beteiligt waren) zu 
beachten sind.122 Insofern lässt sich der Rechtsprechung des EuGH entnehmen, dass es „Aufgabe 
der innerstaatlichen Stellen [ist], für ihre Rechtsordnung die Konsequenzen aus einer Feststel-
lung der Ungültigkeit im Rahmen eines Ersuchens um Vorabentscheidung über die Gültigkeit zu 
ziehen“.123 Daraus folgt zugleich, dass das Unionsrecht selbst die Mitgliedstaaten nicht zur Auf-

                                     

118 Vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juli 1979, Rs. 166/78, Italien/Rat, Rn. 6. 

119 Vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2003, Rs. C-378/00, Kommission/EP, Rn. 28. 

120 Vgl. zur Fristberechnung: Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 
2023, Art. 263 AEUV, Rn. 119 ff.  

121 In diesem Fall ist die Frist aus Art. 263 Abs. 6 AEUV selbst nach einer strengen Literaturansicht unbeachtlich, 
da eine Klagemöglichkeit nicht privilegierter Klagebefugter i.S.v. Art. 263 Abs. 4 AEUV ausscheiden dürfte. 
Dazu: Wegener, in: Calliess/Ruffert, 6. Aufl. 2022, Art. 267 AEUV, Rn. 16. 

122 Ehricke, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 267 AEUV, Rn. 69. 

123 EuGH, Urteil vom 27. September 2007, Ikea Wholesale, Rn. 67; Urteil vom 30. Oktober 1975, 23/75, Rey Soda, 
Rn. 51. 
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hebung nationaler Rechtsakte verpflichtet. Diese sind – wenn ein Sekundärrechtsakt unbeacht-
lich wird – indes weiterhin am sonstiges EU-Recht, insbesondere am Primärrecht und dort den 
Grundfreiheiten zu messen und – soweit sie unionsrechtswidrig sind – unangewendet zu las-
sen.124  

Eine andere Frage ist, welche verfassungsrechtlichen Konsequenzen aus der Ungültigerklärung 
einer Richtlinie zu ziehen sind, die die Grundlage für ein nationales Gesetz bildet. Im Zusam-
menhang mit der Nichtigerklärung von Richtlinien nach Art. 263 f. AEUV werden hierzu im 
rechtswissenschaftlichen Schrifttum verschiedene Ansätze vertreten. Wohl nur vereinzelt wird 
angenommen, dass ein nationales Umsetzungsgesetz bei nachträglicher Feststellung der Primär-
rechtswidrigkeit der Richtlinie wegen Verstoßes gegen das Demokratieprinzip automatisch in je-
dem Fall nichtig sei.125 Darüber hinaus wird die Meinung vertreten, dass nationale Rechtsakte 
zwar gültig blieben, aber in jedem Fall rechtswidrig seien, sodass sie angefochten werden oder 
(von Amts wegen) aufgehoben werden könnten bzw. müssten.126 Schließlich findet sich im 
Schrifttum auch die Ansicht, dass die Ungültigerklärung zwar die unionsrechtliche Veranlassung 
des nationalen Rechtsakts entfallen lasse, hiermit aber noch keine Aussage über dessen Rechts-
widrigkeit verbunden sei. Ob ein Umsetzungsgesetz weiterhin rechtmäßig sei, hänge vielmehr 
von den kompetenz- und materiell-rechtlichen Bedingungen des jeweiligen nationalen Rechts 
ab.127 Diese letzte Ansicht dürfte im Beschluss des BVerfG zu Treibhausgas-Emissionsberechti-
gungen zum Ausdruck kommen. Dort führt das Gericht aus:  

  „Erklärt […] der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eine Richtlinie für ungültig, 
wird zwar das deutsche Umsetzungsgesetz nicht automatisch ebenfalls unbeachtlich. Jedoch 
ist dann Raum für eine Prüfung an den deutschen Grundrechten und gegebenenfalls für eine 
Vorlage nach Art. 100 GG.“128 

Karpenstein entwickelt auf dieser Grundlage eine differenzierte Betrachtungsweise, nach der im 
Ausgangspunkt nationale Umsetzungsakte auch bei Entfallen der unionsrechtlichen Vorgabe 
grundsätzlich als verfassungsgemäß und wirksam anzusehen seien.129 Hiervon seien aber drei 

                                     

124 Vgl. Payandeh, Die Nichtigkeit von EG-Richtlinien: Konsequenzen für den mitgliedstaatlichen Umsetzungsakt 
im Lichte des Demokratieprinzips, DVBl. 2007, S. 741 (742 f.).  

125 Payandeh, Die Nichtigkeit von EG-Richtlinien: Konsequenzen für den mitgliedstaatlichen Umsetzungsakt im 
Lichte des Demokratieprinzips, DVBl. 2007, S. 741 (743 ff.). 

126 So wohl: Ehricke, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 264 AEUV, Rn. 4; Cremer, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/AEUV, Art. 264, Rn. 2.  

127 Pechstein, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 1. Aufl. 2017, Art. 264 AEUV, 
Rn. 7. 

128 BVerfGE 118, 79 (97 f.). 

129 Karpenstein, Rechtsfolgen der Aufhebung von EG-Recht für die nationalen Umsetzungsmaßnahmen, in: 
Dolde/Hausmann/Paetow/Schmidt-Assman (Hrsg.), Verfassung – Umwelt – Wirtschaft, Festschrift für Dieter 
Sellner zum 75. Geburtstag, 2010, S. 125 (130), der hierfür zum einen den Grundsatz der Rechtssicherheit an-
führt und zum anderen, dass der deutsche Gesetzgeber auch unabhängig von den unionsrechtlichen Vorgaben 
einen entsprechenden Regelungswillen gehabt haben könne. 
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Ausnahmen zu machen, nämlich bei einer ausdrücklich erklärten Bedingtheit des innerstaatli-
chen Rechts mit Blick auf das Fortbestehen des Sekundärrechts, ferner, wenn (ausschließlich) der 
nachträglich entfallene Unionsrechtsakt als Rechtsgrundlage des nationalen Umsetzungsakts fun-
giert und schließlich bei einer Fehleridentität, also insbesondere für den Fall, dass der unionale 
Rechtsakt wegen Grundrechtsverletzungen aufgehoben wurde, die (somit) auch auf nationaler 
Verfassungsebene bestehen.130 

Legt man diesen differenzierten Ansatz zugrunde, wäre mit Blick auf eine Aufhebung der Min-
BestRL wegen einer EU-Kompetenzüberschreitung wohl nicht von einer Fehleridentität auszuge-
hen. Es wäre aber die Frage nach der Rechtsgrundlage für ein dann fortbestehendes MinStG zu 
klären.131 Hinsichtlich der Frage der ausdrücklichen Bedingtheit des MinStG, d.h. der Frage, ob 
das Gesetz von der Existenz der MinBestRL abhängt, wäre aufzuklären, ob der deutsche Gesetzge-
ber die GloBE-Mustervorschriften auch ohne EU-seitige Harmonisierung in verbindliches Recht 
umgesetzt hätte.  

Sollte das MinStG – bei einer hypothetischen Ungültigerklärung der MinBestRL durch den EuGH 
– nach den vorgenannten Grundsätzen weiterhin als rechtsgültig anzusehen sein, müsste es zu-
sätzlich die Vorgaben des Unionsprimärrechts, insbesondere der Grundfreiheiten, einhalten. 

3.2. Vereinbarkeit der globalen Mindestbesteuerung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip (unter 
Berücksichtigung der gesamten Mindestbesteuerungsgruppe im grenzüberschreitenden 
Kontext)  

Der Auftraggeber möchte zudem wissen, ob es den Geboten eines unionsrechtlichen Leistungsfä-
higkeitsprinzips132 entspreche, dass das Konzept der steuerhoheitsgebietsbezogenen globalen 
Mindestbesteuerung von MNE-Gruppen dazu führt, dass ein Gesamtkonzern, der auch GE in 
Hochsteuergebieten hat, unter dem Strich durch die „Tochterergänzungssteuer“ mehr als den 
Mindeststeuersatz von 15% zahlt. 

Wie bereits oben unter Ziff. 2.1. dargelegt, zielt die Einführung des globalen Mindeststeuersatzes 
darauf, den „Wettbewerb um immer niedrigere Körperschaftsteuersätze nach unten hin“ zu be-

                                     

130 Ebenda, S. 130 ff. 

131 Insofern könnte es eine Rolle spielen, dass die grundgesetzliche Finanzverfassung nach Art. 105, 106 GG von 
einem numerus clausus der Steuerarten ausgeht. Aus Art. 105 GG folgt, dass dem jeweiligen Gesetzgeber zwar 
ein Steuerausgestaltungsrecht, aber kein Steuererfindungsrecht zusteht. Innerhalb der Kategorien des Art. 106 
GG sind auch neue Einzelsteuern oder auch abweichende Ausgestaltungen bestehender Steuerarten möglich, 
vgl. Seiler, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 101. EL Mai 2023, Art. 105 GG, Rn. 127, 129, 131. 

132 Für eine Überprüfung des Mindeststeuersatzes von 15% und des steuerhoheitsgebietsbezogenen Berechnungs-
konzepts allein anhand unions(grund)rechtlicher Maßstäbe spricht, dass dem nationalen Umsetzungsgeber inso-
weit kein nennenswerter Gestaltungsspielraum bleibt, in dessen Rahmen eine Überprüfung anhand nationaler, 
insbesondere grundrechtlicher Wertungen signifikante Bedeutung erlangen könnte. Vgl. in diesem Sinne: Fehl-
ing, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 2023, S. 589 
(600). Vgl. allgemein zum Raum für nationale Grundrechtswertungen aus Sicht des BVerfG und EuGH: Müller, 
Der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens im Mehrebenensystem der Europäischen Union, 2023, S. 247 f., 
325 ff. 
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grenzen, um so die Vorteile von Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuerhoheitsgebiete zu mini-
mieren, gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen weltweit zu schaffen und Staaten in 
die Lage zu versetzen, ihre Steuereinnahmen besser zu sichern (vgl. auch Ziff. 3.1.1.4.).133 Durch 
das Einziehen der „Untergrenze“ für Körperschaftsteuersätze von 15% als „ausgewogenem Mit-
telwert der weltweiten Körperschaftsteuersätze“ (vgl. ErwG 12 MinBestRL) sowie durch die steu-
erhoheitsgebietsbezogene Berechnung des effektiven Steuersatzes soll zu einem fairen Steuer-
wettbewerb zwischen den Steuerhoheitsgebieten beigetragen werden.134  

Sowohl die GloBE-Mustervorschriften als auch die MinBestRL lassen die Steuersouveränität der 
(Mitglied-)Staaten indes insoweit unberührt, als es diesen freisteht, höhere Steuern zu erheben.135 
Dies führt zu der vom Auftraggeber skizzierten Situation, dass künftig nicht alle in den Anwen-
dungsbereich der globalen Mindestbesteuerung fallenden MNE-Gruppen für sämtlich GE mit ei-
nem einheitlichen Steuersatz von 15% belastet werden, sondern – je nach territorialer Verteilung 
ihrer GE – auch höhere Steuern anfallen.  

Nachfolgend wird zunächst darauf eingegangen, ob und wenn ja, welche Anforderungen ein uni-
onsrechtliches Leistungsfähigkeitsprinzip an die Ausgestaltung von EU-Sekundärrecht stellt 
(Ziff. 3.2.1.). Unter Ziff. 3.2.2. werden die Ergebnisse auf die MinBestRL angewendet. 

3.2.1. Steuerrechtliches Leistungsfähigkeitsprinzip als unionsrechtlicher Grundsatz? 

Das Prinzip der steuerlichen Leistungsfähigkeit ist im Unions(primär)recht nicht ausdrücklich 
geregelt.136 Es findet auch in der MinBestRL keine Erwähnung. Das (deutsche) rechtswissen-
schaftliche Schrifttum leitet die Existenz eines unionsrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzips im 

                                     

133 Vgl. ErwG 2 sowie ErwG 3, 6 MinBestRL. 

134 Vgl. ErwG 11 sowie ErwG 20 MinBestRL.  

135 Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht des BMF, Juli 2021, abrufbar unter: https://bundesfinanz-
ministerium.de/Content/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5, S. 9: „Es gilt 
ein international festgelegter effektiver Mindeststeuersatz. Jeder Staat kann zwar weiterhin niedrigere Unterneh-
menssteuern festlegen, aber das lohnt sich nicht mehr. Denn wenn ein Unternehmen mit seiner Tochterfirma im 
Ausland weniger Steuern zahlt, kann der Heimatstaat die Differenz vom betreffenden Unternehmen verlangen. 
Das Unternehmen zahlt also auf alle Gewinne mindestens den global vereinbarten effektiven Mindeststeuersatz. 
Höhere Steuern bleiben natürlich weiterhin möglich“. 

136 Vgl. Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 50. 

https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Monatsberichte/2021/07.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Sinne eines allgemeinen EU-Grundsatzes aus den Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaa-
ten (vgl. Art. 6 Abs. 3 EUV)137 sowie aus geschriebenen Bestimmungen des Unionsprimärrechts, 
insbesondere aus dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 20 GRC ab.138 

Entsprechend dem deutschen Verfassungsverständnis, wonach das steuerliche Leistungsfähig-
keitsprinzip aus dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) 
folgt,139 konkretisiert das Schrifttum auch den Inhalt eines unionsrechtlichen Leistungsfähigkeits-
prinzips dahingehend, dass dieses eine Orientierung der Steuererhebung an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen gebiete.140 Unter Verweis u.a. auf die Rechtsprechung 
des BVerfG führt Kokott insofern aus, dass Bezieher höherer Einkommen – durch eine proportio-
nale Besteuerung – mehr besteuert werden sollten als Bezieher geringerer Einkommen.141 Konkret 
nennt sie hier das vom Unionsgesetzgeber zu berücksichtigende Gebot der Besteuerung nach dem 
Nettoprinzip, wonach bei natürlichen Personen Aufwendungen im Bereich der Privatsphäre von 
der Bemessungsrundlage abzuziehen (subjektives Nettoprinzip) und bei natürlichen und juristi-
schen Personen die für die Berufsausübung notwendigen Kosten in Abzug zu bringen sind (ob-
jektives Nettoprinzip). In Anwendung des für Unternehmen maßgeblichen objektiven Nettoprin-
zips sei damit zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit im zuständigen Steuerhoheitsgebiet an den 
erwirtschafteten Gewinn anzuknüpfen. Im Einklang mit dem Symmetriegrundsatz seien zudem 
zur Bestimmung der Bemessungsgrundlage grundsätzlich die in diesem Steuerhoheitsgebiet auf-
gewendeten Betriebsausgaben und Verluste in Abzug zu bringen.142 Auch Lemmen vertritt unter 
Verweis auf die EuGH-Entscheidung in der Rechtssache Bevola die Ansicht, dass das objektive 
Nettoprinzip ein Unterprinzip eines unionsrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzips sei. Aus die-

                                     

137 Vgl. Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 52; Lemmen, Die Bedeutung der EU-
Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 2015, S. 304 ff. Valta/Gerbracht, Perspektiven eines Europäi-
schen Leistungsfähigkeitsprinzips am Beispiel der Zinsschranke, StuW 2019, S. 118 (123 f.), wobei die Autoren 
der nationalverfassungsrechtlichen Rechtslage keine nennenswerte Bedeutung für die Herleitung eines union-
rechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzips zumessen. 

138 Vgl. etwa: Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 16, 50 ff., 65, nennt – neben 
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip – mit Blick auf den Schutz natürlicher Personen zusätzlich Art. 1, 16, 17, 34 
Abs. 3, 35 GRC und ist der Ansicht, dass das Leistungsfähigkeitsprinzip für juristische Personen jedenfalls aus 
den Grundfreiheiten folge; Lemmen, Die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 
2015, S. 302 ff., 307, der neben Art. 20 GRC zusätzlich auf die überwiegend dem Schutz natürlicher Personen 
dienenden Art. 1, 15, 17, 33 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 3 GRC verweist; Valta/Gerbracht, Perspektiven eines Euro-
päischen Leistungsfähigkeitsprinzips am Beispiel der Zinsschranke, StuW 2019, S. 118 (123 f.). Allgemein zur 
Herleitung ungeschriebener EU-Grundsätze aus geschriebenem Primärrecht: Müller, Der Grundsatz des gegen-
seitigen Vertrauens im Mehrebenensystem der Europäischen Union, 2023, S. 717 ff. 

139 Vgl. nur: Koenig, Abgabenordnung, 4. Aufl. 2021, § 3 AO, Rn. 75 f. 

140 Vgl. Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 48, 61. 

141 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 61. Vgl. auch: BVerfG, Beschluss vom 8. 
Dezember 2021, 2 BvL 1/13, Rn. 56 m.w.N.: „Im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lasten-
gleichheit muss darauf abgezielt werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu 
besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit), während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkom-
men im Vergleich mit der Steuerbelastung niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen muss“. 

142 Vgl. Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 62 ff., 69 ff. 
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sem Urteil zum Gebot der Berücksichtigung finaler, also im Ansässigkeitsstaat einer EU-ausländi-
schen Betriebsstätte nicht berücksichtigungsfähiger Verluste bei der Muttergesellschaft schließt 
er auf die Existenz eines unionsgrundrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzips, nach dem Er-
werbsaufwendungen grundsätzlich zwingend in einem Mitgliedstaat zu berücksichtigen seien.143 

Wenngleich die Literatur ihre Einschätzung also auch auf Rechtsprechung des für die verbindli-
che Auslegung des Unionsrechts zuständigen EuGH stützt, ist darauf hinzuweisen, dass diese Ju-
dikatur keine gesicherten Rückschlüsse auf die dogmatische Herleitung und den Inhalt eines 
unionsrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzips zulässt. So bezog sich der EuGH in der Rechtssa-
che Bevola zwar – wie auch Generalanwalt (GA) Sanchéz-Bordona144 – im Rahmen der Verhält-
nismäßigkeitsprüfung auf die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit der (Mutter-)Gesellschaft.145 
Darüber hinaus stellte der EuGH etwa im Urteil zur Rechtssache Vodafone fest, dass die Umsatz-
höhe ein relevanter Indikator für die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen sei.146 Allerdings 
wird die Rechtsprechung in der Rechtssache Bevola inzwischen als überholt angesehen.147 Zu-
dem erkennen auch die Literaturstimmen an, dass Art. 20 GRC und weitere Bestimmungen des 
Primärrechts zwar großes Potenzial für die Entwicklung eines unionsrechtlichen Leistungsfähig-
keitsprinzips hätten, dass der EuGH diese Bestimmungen aber bisher nicht entsprechend inter-
pretiert habe.148 Beispielsweise kommen Valta und Gerbracht zu dem Ergebnis, dass die „Präge-
kraft“ eines unionsrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzips noch unbestimmt sei, da die gemein-
europäische Verfassungsüberlieferung noch nicht vollständig erforscht und die bisherige Recht-
sprechung des EuGH keine klare Linie erkennen lasse.149 Fehling gelangt darüber hinaus unter 
Verweis auf die bisherige EuGH-Rechtsprechung (zu Art. 20 GRC) zu der Auffassung, dass eine 
Ableitung umfassender und strenger materieller Maßstäbe für das Steuerrecht aus den Unions-
grundrechten auch in Zukunft nicht wahrscheinlich sei.150 

                                     

143 Lemmen, Die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 2015, S. 313 ff, 317 ff. 

144 GA Sanchéz-Bordona, Schlussanträge vom 17. Januar 2018 zu EuGH, Rs. C-650/16, Rn. 37 f., 59 f. 

145 EuGH, Urteil vom 12. Juni 2018, Rs. C-650/16, Bevola, Rn. 59. 

146 EuGH, Urteil vom 3. März 2020, Rs. C-75/18, Vodafone, Rn. 50. 

147 Vgl. zu dieser Interpretation des EuGH-Urteils vom 17. Dezember 2015, Rs. C-388/14, Timac Agro, Rn. 27: Ko-
kott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 72 sowie BFH, Urteil vom 22. Februar 
2017, I R 2/15, Rn. 37 ff. 

148 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 16, 53- 55. 

149 Valta/Gerbracht, Perspektiven eines Europäischen Leistungsfähigkeitsprinzips am Beispiel der Zinsschranke, 
StuW 2019, S. 118 (129). 

150 Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 2023, 
S. 589 (599). 
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3.2.2. Zum Konzept der Mindestbesteuerung unter Leistungsfähigkeitsgesichtspunkten 

Wie vorstehend unter Ziff. 3.2.1. erläutert, lässt sich anhand der bisherigen Rechtsprechung des 
EuGH nicht vorhersagen, ob und mit welchem Gehalt er in Zukunft ein primärrechtliches Leis-
tungsfähigkeitsprinzip als Maßstab für steuerliches Sekundärrecht (und nationale Umsetzungsbe-
stimmungen) heranziehen würde. 

Unter Berücksichtigung des im Schrifttum skizzierten Gehalts eines unionsrechtlichen Leistungs-
fähigkeitsprinzips lässt sich insbesondere der Umstand, dass die IIR bzw. PES bei den ergän-
zungssteuerpflichtigen Muttergesellschaften entsprechend dem ihnen zurechenbaren Anteil am 
Gewinn der GE erhoben wird (vgl. Ziff. 2.1., 2.2.), als Ausdruck eines Leistungsfähigkeitsgedan-
kens verstehen.151 Auch die Methode zur Erhebung der UTPR (bzw. PES) wird mit Leistungsfä-
higkeitsgesichtspunkten begründet (Ziff. 2.1.). Die Frage des Auftraggebers zielt indes in eine an-
dere Richtung. Es geht darum, ob es mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbar ist, dass nicht 
alle MNE-Gruppen (bzw. ihre GE) unter dem Strich einen Unternehmenssteuersatz von 15% zah-
len, sondern – je nach territorialer Verteilung ihrer GE – die Steuersätze höher liegen.152  

Hinsichtlich der insoweit skizzierten konzernweiten Betrachtung sei zunächst darauf verwiesen, 
dass Kokott die Ansicht vertritt, Konzerne könnten sich schon gar nicht auf das Leistungsfähig-
keitsprinzip berufen, da sie fiktive Einheiten darstellten, die aus mehreren steuerbaren Rechts-
subjekten mit je eigener Leistungsfähigkeit bestünden.153 

Zudem ist der (begrenzte) Regelungsgehalt der MinBestRL zu bedenken: Eingeführt wird ledig-
lich eine Untergrenze der Besteuerung. Ungeachtet der unter Ziff. 3.1.1. behandelten Frage, ob 
die unionsseitige Einführung der Mindeststeuer kompetenzkonform und zur Erreichung des legi-
timen Ziels der BEPS-Bekämpfung verhältnismäßig ist, verfügt die EU im Bereich der direkten 
Steuern darüber hinausgehend jedenfalls nicht über die Kompetenz, die in den Mitgliedstaaten 
geltenden Steuersätze einheitlich festzulegen.154 Wie vorstehend eingangs unter Ziff. 3.2. darge-
stellt, liegt die Erhebung höherer Steuern in der (allenfalls unionsprimärrechtlich eingehegten) 

                                     

151 Vgl. in diesem Zusammenhang zur nationalen Hinzurechnungsbesteuerung: BFH, Urteil vom 12. Juli 1989, 
I R 46/85, Ziff. 5, wonach es dem Leistungsfähigkeitsprinzip entspreche, der Besteuerung Einkünfte zugrunde 
zu legen, die von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse erzielt werden, an der der 
Steuerpflichtige beteiligt ist und deren Einkünfte einer verhältnismäßig niedrigen Besteuerung unterliegen. Die 
Beteiligung der Steuerpflichtigen an der Kapitalgesellschaft sei Ausdruck seiner Leistungsfähigkeit. Vgl. zum 
Verhältnis von Hinzurechnungs- und globaler Mindestbesteuerung etwa: Polatzky/Michelberger, Die Umsetzung 
der globalen Mindestbesteuerung in Deutschland im Lichte der Hinzurechnungsbesteuerung nach dem AStG, 
StR 2023, S. 89 ff. 

152 Damit geht es hier auch nicht um die in der Literatur u.a. diskutierten Frage der Unionsrechtskonformität der 
Umsatzerlösschwelle, vgl. dazu: Schnitger, Vereinbarkeit der Vorschläge zur Einführung von GloBE-Regelungen 
mit den Grundfreiheiten des AEUV, IStR 2022, S. 741 (744 f.). 

153 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl.2018, § 3, Rn. 72. Sie selbst führt aber die EuGH-Recht-
sprechung zu den finalen Verlusten als Anhaltspunkt dafür an, dass der Gerichtshof auch Konzerne als vom 
Schutzbereich eines unionsrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzips erfasst ansehen könnte. 

154 Vgl. nur: Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl.2018, § 3, Rn. 63, sowie EuGH, Urteil vom 3. 
März 2020, Rs. C-75/18, Vodafone, Rn. 49 (hinsichtlich Steuerprogression). 
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Steuersouveränität der Mitgliedstaaten.155 Unterschiedlich hohe Steuersätze in verschiedenen 
(Mitglied-)Staaten resultieren damit aus der Territorialität der Besteuerung,156 nicht aus den Vor-
gaben der MinBestRL. Letztere wirkt sich nur insofern aus, als sie – durch die Einführung der 
Untergrenze der Besteuerung – die Steuerbelastung der Geschäftstätigkeiten in Niedrigsteuerho-
heitsgebieten erhöht.  

Selbst wenn man auf dieser Grundlage zu der Auffassung gelangte, dass die aus der Steuerhoheit 
der Mitgliedstaaten resultierenden unterschiedlich hohen Steuersätze einem unionsrechtlichen 
Leistungsfähigkeitsgedanken entgegenliefen, scheinen insoweit die entsprechenden Erwägungen 
zur Doppelbesteuerung in verschiedenen Mitgliedstaaten passend. So führt Kokott zur Doppelbe-
steuerung an, dass diese zwar dem Leistungsfähigkeitsprinzip widerspreche. Sie sei aber (unver-
meidbare) Begleiterscheinung der parallel fortbestehenden Steuerhoheiten. Die Herleitung eines 
generellen Doppelbesteuerungsverbots aus einem unionsrechtlichen Leistungsfähigkeitsprinzip 
scheide aber aus, da hierdurch die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten verletzt werde.157 Ein ähnli-
cher Gedanke findet sich bei Englisch hinsichtlich der Frage, ob die formale Gleichbehandlung 
grenzüberschreitender und inländischer Sachverhalte nach der MinBestRL (siehe oben Ziff. 2.2.) 
angesichts gleichwohl auftretender faktischer Ungleichbehandlungen gegen die Niederlassungs-
freiheit verstoße. Eine solche faktische Ungleichbehandlung kann daraus resultieren, dass in 
Hochsteuerländern – trotz der formellen Gleichbehandlung – eine Ergänzungssteuer bei der Mut-
tergesellschaft nur in grenzüberschreitenden Konstellationen anfällt. Englisch lehnt gleichwohl 
einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit ab, da insbesondere der effektive Steuersatz der 
betroffenen MNE in einzelnen Mitgliedstaaten ein gleichsam „‚zufälliger‘ Faktor“ wäre, der eben 
gerade nicht schon dem Unionsrecht immanent sei.158 

Darüber hinaus ist unklar, ob der EuGH – für den Fall, dass er hinsichtlich der hier in Rede ste-
henden Konstellation eine Beeinträchtigung des Leistungsfähigkeitsprinzips feststellen sollte – 

                                     

155 Vgl. zur national-verfassungsrechtlichen Diskussion, ob der Steuerpflichtige (nach einem Welteinkommensprin-
zip) einen Anspruch auf einen grenzüberschreitenden Ausgleich seiner Leistungsfähigkeit hat: Wagner, in: 
Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, Werkstand: 169. EL November 2023, § 34a EStG, Rn. 14b.  

156 Damit ist die Konstellation nicht mit dem vom BVerfG entschiedenen rein nationalen Fall der sog. „Reichens-
teuer“ identisch (BVerfG, Beschluss vom 8. Dezember 2021, 1 BvL 1/13, Rn. 58 ff.). Dort stellte das BVerfG ei-
nen Verstoß gegen das nationale Leistungsfähigkeitsprinzip fest, da der nationale Gesetzgeber für verschiedene 
Arten von Einkünften, die aber die gleiche Leistungsfähigkeit repräsentieren, unterschiedliche Tarifverläufe 
gewählt hatte, ohne für diese Ungleichbehandlung einen ausreichenden Rechtfertigungsgrund anführen zu kön-
nen. 

157 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 74: „Die weiter gehende Herleitung ei-
nes generellen Doppelbesteuerungsverbotes aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip würde dagegen die Steuerho-
heit der Mitgliedstaaten verletzen. Im Ergebnis gibt das Unionsrecht also kein Prinzip der Einmal-Besteuerung 
als Ausprägung des Leistungsfähigkeitsprinzips her“. 

158 Englisch, Umsetzung der effektiven Mindeststeuer durch die EU: Welche Alternativen gibt es?, Global Taxes, 
TLE-026-2021, 29. November 2021. 

https://www.tax-legal-excellence.com/umsetzung-effektiven-mindeststeuer-durch-eu-welche-alternativen-gibt-es/
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eine Rechtfertigung über das verfolgte Ziel der BEPS-Bekämpfung und der Begrenzung des Steu-
erwettbewerbs nach unten – auch unter Berücksichtigung der insoweit erzielten internationalen 
Einigung – anerkennen würde (siehe schon Ziff. 3.1.1.4.).159 

Schließlich ist – anknüpfend an die unter Ziff. 3.2.1 dargestellte Einschätzung von Fehling – auf 
den wenig strengen Prüfungsmaßstab des EuGH im Zusammenhang mit dem allgemeinen 
Gleichheitssatz aus Art. 20 GRC sowie der Überprüfung sekundärrechtlichen Steuerrechts hinzu-
weisen. So wird im Schrifttum betont, dass der EuGH bei der Überprüfung des Steuerrechts am 
allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Art. 20 GRC – im Gegensatz zur Prüfung anhand spezifi-
scher Freiheitsrechte160 – einen wenig strengen Maßstab anwende, der dem Gesetzgeber161 einen 
weiten Spielraum belasse.162 Kokott argumentiert insoweit mit Blick auf die Überprüfung steuerli-
chen Sekundärrechts anhand der Grundfreiheiten, dass dem Unionsgesetzgeber ein gegenüber 
den Mitgliedstaaten sogar noch weiterer Beurteilungsspielraum zustehe, „da der Unionsgesetzge-
ber naturgemäß nicht binnenmarktfeindlich zwischen den Angehörigen verschiedener Mitglied-
staaten diskriminiert oder die Wirtschaft eines bestimmten Mitgliedstaates protegiert“. Daher 
gelte eine widerlegliche Vermutung der Vertragskonformität solcher EU-Gesetzgebung.163 Gerade 

                                     

159 Vgl. insofern Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), 
IStR 2023, 589 (599), der die Ansicht vertritt, dass im Rahmen einer Überprüfung der MinBestRL zu berücksich-
tigen wäre, dass diese (und nationale Umsetzungsmaßnahmen) auf eine globale Einigung zurückgingen, der Be-
kämpfung schädlichen Steuerwettbewerbs und aggressiver Steuergestaltungen dienten und so den Binnenmarkt 
vor Verzerrungen schützen sollen. Es handele sich hierbei um Schutzgüter von besonderem öffentlichen Inte-
resse, so dass davon auszugehen sei, dass der EuGH die Güterabwägung der EU-Mitgliedstaaten billigen und die 
MinBestRL sowie die nationalen Umsetzungsvorschriften als mit den Unionsgrundrechten vereinbar einstufen 
würde. 

160 Soweit der EuGH daher in seinem Urteil vom 8. Dezember 2022 in der Rs. C-694/20, Orde can Vlaamse Balies, 
erstmals steuerliches Sekundärrecht für ungültig erklärt hat, lässt dies keine zwingenden Rückschlüsse auf ei-
nen künftig strengeren Prüfungsmaßstab hinsichtlich Art. 20 GRC zu. Vgl. zur genannten Entscheidung noch 
Ziff. 3.4. 

161 Vgl. allgemein zum – im Vergleich zum Handeln der Verwaltungsbehörden weiten Spielraum des Gesetzgebers: 
Hölscheidt, in: Meyer/Hölscheidt (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 5. Aufl. 2019, 
Art. 20, Rn. 17; Jarass, in: Jarass (Hrsg.), Charta der Grundrechte der EU, 4. Aufl. 2021, Art. 20, Rn. 19. Nogueira, 
GloBE and EU Law: Assessing the Compatibility of the OECD’s Pillar II Initiative on a Minimum Effective Tax 
Rate with EU Law and Implementing It within the Internal Market, World Tax Journal, S. 465 (495), fasst dies 
unter den Begriff des „prozessorientierten Ansatzes“, demzufolge der EuGH die politischen Entscheidungen des 
Unionsgesetzgebers nicht inhaltlich infrage stelle, sondern stattdessen in erster Linie die im Rechtsetzungsver-
fahren vollzogenen prozeduralen Schritte prüfe. 

162 Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 2023, 
589 (599); vgl. zudem: Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 77 f., die zudem 
eine Abgrenzung zu konkreten Gleichheitssätzen vornimmt. Die Unionsgerichte haben – außerhalb des Steuer-
rechts – entschieden, dass der Gleichheitsgrundsatz in einem der Ermessenausübung unterliegenden Bereich 
nur dann verletzt sei, wenn die rechtsetzende Stelle eine willkürliche oder im Verhältnis zum verfolgten Zweck 
offensichtlich unangemessene Differenzierung vornehme, vgl. Rechtsprechungsnachweise bei: EuG, Urteil vom 
8. Januar 2003, verb. Rs. T-94/01, T-152/01 und T-286/01, Rn. 51. 

163 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 2, Rn. 92. Dagegen: Lemmen, Die Bedeutung 
der EU-Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 2015, S. 336, der eine geringe Prüfungsdichte gegen-
über dem Unionsgesetzgeber kritisiert, da hier das für die Mitgliedstaaten zutreffende Argument der Souveräni-
tätsschonung im Bereich der direkten Steuern nicht gelte. 
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soweit es – wie hier – um materielles Steuerrecht geht, wird (im Vergleich zu Verfahrens- und 
Sanktionsnormen) ein besonders weiter gesetzgeberischer Ermessens- und Gestaltungsspielraum 
angenommen.164 

3.2.3. Ergebnis zum Leistungsfähigkeitsprinzip 

Nach dem Vorstehenden ist festzuhalten, dass sich auf der Grundlage der bisherigen Rechtspre-
chung des EuGH keine gesicherten Aussagen dazu treffen lassen, inwieweit der Gerichtshof ein 
unionsrechtliches Leistungsfähigkeitsprinzip als Rechtmäßigkeitsmaßstab für die MinBestRL 
operationalisieren würde und ob er darüber hinaus eine Verletzung eines solchen Prinzips mit 
Blick auf den Umstand feststellen würde, dass MNE-Gruppen – je nach ihrer territorialen Auf-
stellung – unter dem Strich für ihre GE mehr als den Mindeststeuersatz von 15% zahlen. Gegen 
einen solchen Verstoß könnte u.a. sprechen, dass Diskrepanzen der Steuersätze nicht unmittelbar 
aus der MinBestRL, sondern der Steuerhoheit der Mitgliedstaaten resultieren und dass der EuGH 
im Zusammenhang mit der steuerrechtlichen Überprüfung des Sekundärrechts anhand von 
Art. 20 GRC – der nach Literatureinschätzung die wesentliche Ableitungsbasis für ein unions-
rechtliches Leistungsfähigkeitsprinzip ist – dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum 
zubilligt. 

3.3. Anknüpfen an Rechnungslegungsstandards als Verstoß gegen ein unionsrechtliches Folge-
richtigkeitsprinzip?  

Der Auftraggeber bittet um Prüfung, ob die in Art. 15 MinBestRL vorgesehene Anknüpfung an 
handelsrechtliche Rechnungslegungsstandards gegen die Vorgaben eines unionsrechtlichen Fol-
gerichtigkeitsprinzips verstößt, da diese Rechnungslegungsstandards nicht geschaffen und nicht 
geeignet seien, die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens und damit die Besteuerungsgrundlage 
zu bestimmen. 

Nachfolgend werden zunächst das Bestehen und der Gehalt eines unionsrechtlichen Folgerichtig-
keitsprinzips untersucht (Ziff. 3.3.1.). Sodann wird auf die deutsche Rechtslage hinsichtlich des 
Verhältnisses zwischen Handels- und Steuerbilanz eingegangen, um einen Einblick in die hierzu 
geführte Diskussion zu geben (Ziff. 3.3.2.). Ziff. 3.3.3. geht dann näher auf die Regelungen zur 
Rechnungslegung in den GloBE-Mustervorschriften und in der MinBestRL ein. Auf dieser Grund-
lage wird unter Ziff. 3.3.4. die Wahrscheinlichkeit bewertet, ob der EuGH – würde er mit der Sa-
che befasst – die relevanten Regelungen der MinBestRL als Verstoß gegen ein primärrechtliches 
steuerliches Folgerichtigkeitsgebot einstufen würde. 

                                     

164 Vgl. Fehling, Die Harmonisierung der direkten Steuern in der EU: Grundlagen, Grenzen, Ziele (Teil 1), IStR 
2023, 589 (598 f.); Kokott, Steuerrecht im Wandel – Menschenrechte und Missbrauchsbekämpfung im Europäi-
schen und internationalen Steuerrecht, IStR 2022, S. 283 (285).  
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3.3.1. Steuerliches Folgerichtigkeitsprinzip als unionsrechtlicher Grundsatz?  

Nach allgemeinem steuerrechtlichem Verständnis besagt das Folgerichtigkeitsprinzip, dass der 
Gesetzgeber einmal getroffene Belastungsentscheidungen folgerichtig im Sinne der Belastungs-
gleichheit umzusetzen hat.165  

Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum findet sich allerdings der Hinweis, dass es sich beim Fol-
gerichtigkeitsgebot um eine Besonderheit des deutschen Verfassungsrechts166 handele, während 
der EuGH ein entsprechendes Prinzip noch nicht (hinreichend konkret) entwickelt habe.167  

Ansätze eines unionsrechtlichen Folgerichtigkeitsgebots lassen sich nach Einschätzung der Lite-
ratur aber in den Erwägungen des EuGH zur sog. Kohärenz des Steuersystems finden.168  

Zum einen stellt die Kohärenz des Steuersystems einen vom EuGH anerkannten Rechtfertigungs-
grund im Rahmen der Grundfreiheitsprüfung dar. Er kommt für Konstellationen in Betracht, in 
denen Mitgliedstaaten eine steuerlich günstigere Behandlung reiner Inlandssachverhalte gegen-
über Auslandsachverhalten damit begründen, dass mit der jeweiligen Begünstigung unmittelbar 
eine innerstaatliche Belastung verknüpft sei.169 Hier ergeben sich aber Unterschiede zwischen 
dem deutschen Rechtsverständnis vom Folgerichtigkeitsprinzip und dem unionsrechtlichen Ko-
härenzansatz. In der Literatur wird insofern betont, dass der EuGH den nationalen Steuergesetz-
gebern über den Rechtfertigungsgrund der Kohärenz einen weiteren Handlungsspielraum im Be-
reich von Grundfreiheitseinschränkungen zubillige und anerkenne, dass grenzüberschreitend Tä-
tige nicht schon aufgrund dieser grenzüberschreitenden Dimension einen Vorteil haben sollen.170 

                                     

165 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 46. Vgl. zudem zum deutschen Verfas-
sungsverständnis: Ohlendorf, Grundrechte als Maßstab des Steuerrechts in der Europäischen Union, 2015, 
S. 186, wonach das Folgerichtigkeitsgebot u.a. darauf ziele, „die Behandlung der Grundrechtsträger nach unter-
schiedlichen und widersprüchlichen Prämissen zu verhindern“. 

166 Vgl. zum grundgesetzlichen Verständnis: Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2020, Kapitel 3, Rn. 3.118, 
3.27. 

167 Vgl. Lemmen, Die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 2015, S. 327, der jeden-
falls für die Mitte der 2010er Jahre feststellte, dass das unionsrechtliche Folgerichtigkeitsprinzip „noch in den 
Kinderschuhen“ stecke. 

168 Lemmen, Die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 2015, S. 324 f. Zur Gleichset-
zung des Folgerichtigkeitsgedankens mit dem Kohärenzgebot auch: Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen 
Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 47. 

169 Vgl. EuGH, Urteil vom 2. September 2015, Rs. C-386/14, Group Steria, Rn. 31: „Ein auf diesen Rechtfertigungs-
grund gestütztes Argument kann nur dann Erfolg haben, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem 
betreffenden steuerlichen Vorteil und dessen Ausgleich durch eine bestimmte steuerliche Belastung nachgewie-
sen wird, wobei die Unmittelbarkeit dieses Zusammenhangs anhand des Ziels der fraglichen Regelung beurteilt 
werden muss“. 

170 Lemmen, Die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 2015, S. 325. 
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Demgegenüber begrenze das Folgerichtigkeitsprinzip nach deutschem Rechtsverständnis den 
Handlungsspielraum des Steuergesetzgebers.171  

Darüber hinaus lassen sich der Rechtsprechung des EuGH aber auch bei der Grundrechtsprüfung 
und dort hinsichtlich der „Schranken-Schranken“, also bei der Begrenzung der Handlungsspiel-
räume des Gesetzgebers, Kohärenzanforderungen entnehmen.172 So argumentierte der EuGH etwa 
bei der Beurteilung der sog. „PKW-Maut“ im Zusammenhang mit dem Diskriminierungsverbot 
aus Art. 18 AEUV insbesondere mit der (fehlenden) Kohärenz des Steuersystems.173 Dahinter 
steht der Gedanke des EuGH, dass eine nationale Regelung nur dann geeignet sei, das geltend ge-
machte Ziel zu erreichen, wenn sie es in kohärenter und systematischer Weise verfolge.174 Das 
setzt – so die Literatur – wertungskonsistente Abwägungen voraus.175 Der EuGH hat die fehlende 
Wertungskonsistenz bezüglich der PKW-Maut damit begründet, dass das mit dieser Infrastruktur-
abgabe verfolgte Ziel des teilweisen Systemwechsels von der Steuerfinanzierung zum Benutzer- 
bzw. Verursacherprinzip nicht kohärent verfolgt werde, weil inländische Nutzer über einen Aus-
gleichsmechanismus von der Abgabe i.E. wieder befreit würden.176 

3.3.2. Verhältnis von Handels- und Steuerbilanz im deutschen Recht 

Die Frage des Auftraggebers zielt im Wesentlichen auf Bedenken gegenüber einem Rekurs auf 
handelsrechtliche Rechnungslegungsstandards zur Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage. 

Insofern finden sich Stimmen im deutschen Schrifttum, die argumentieren, dass zwischen Han-
dels- und Steuerbilanz derartige Unterschiede in der Zweckrichtung bestünden, dass eine Ge-
winnermittlung nicht auf gleicher Grundlage erfolgen könne. So gehe es bei der Handelsbilanz 
um die „vorsichtige[] Ermittlung des entnahmefähigen Gewinns“, bei der Steuerbilanz hingegen 
um die „periodengerechte[] Ermittlung des Gewinns als Indikator für die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit […], welche als Bemessungsgrundlage einer gleichmäßigen Besteuerung“ diene.177 
Daraus wird die Forderung nach einem eigenständigen Steuerbilanzrecht abgeleitet.178 Die vorbe-

                                     

171 Vgl. zum Ganzen: Lemmen, Die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 2015, 
S. 325 ff.  

172 Lemmen, Die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta für das nationale Steuerrecht, 2015, S. 326 f.; Kokott, Das 
Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 47. 

173 EuGH, Urteil vom 18. Juni 2019, Rs. C-591/17, Republik Österreich/ Bundesrepublik Deutschland, Rn. 63. 

174 EuGH, Urteil vom 10. März 2009, Rs. C-169/07, Hartlauer, Rn. 55. 

175 Vgl. Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3, Rn. 47. 

176 EuGH, Urteil vom 18. Juni 2019, Rs. C-591/17, Republik Österreich/ Bundesrepublik Deutschland, Rn. 63 ff. 

177 Böcking/Gros, IFRS und die Zukunft der steuerlichen Gewinnermittlung, DStR 2007, S. 2339 (2340). 

178 Vgl. zum Ganzen mit diversen Nachweisen aus der Literatur: Böcking/Gros, IFRS und die Zukunft der steuerli-
chen Gewinnermittlung, DStR 2007, S. 2339 (2340); Schiele, Unternehmensbesteuerung und Handelsbilanz, 
2000, S. 32 f. 
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schriebene kategorische Zweckdivergenz wird im Schrifttum aber auch in Abrede gestellt. Viel-
mehr gehe es sowohl bei der Steuer- als auch bei der Handelsbilanz um die Ermittlung des aus-
schüttbaren Gewinns.179 

Jedenfalls entspricht eine strikte Trennung zwischen Handels- und Steuerbilanz nicht der deut-
schen Rechtslage. Vielmehr gilt hier seit langer Zeit das sog. Maßgeblichkeitsprinzip, demzufolge 
„für die Zwecke der Ertragsbesteuerung der Gewinn ‚maßgeblich‘ ist, welcher sich auf Basis han-
delsrechtliche[r] Rechnungslegungsvorschriften ergibt.“180 Das Maßgeblichkeitsprinzip führt im 
Ergebnis aber nicht zu einer Einheitsbilanz, da diverse steuerliche Sondervorschriften geschaffen 
wurden, die zu einer Durchbrechung des Maßgeblichkeitsprinzips führen.181 Der hierin zum Aus-
druck kommende Ansatz der Anpassung der Handelsbilanzen, um als Grundlage für die Steuer-
veranlagung zu dienen, wird mit den vorstehend genannten Zweckdivergenzen begründet, näm-
lich damit, dass handelsrechtliche Vorschriften grundsätzlich auf den Gläubigerschutz (und In-
formationszwecke) zielten, weshalb sie bewirken sollten, dass der Bilanzierungspflichtige sein 
Vermögen und seinen Gewinn nicht zu hoch ausweise (Vorsichtsprinzip). Im Gegensatz dazu 
sollten steuerliche Vorschriften sicherstellen, dass der Steuerpflichtige im Interesse einer ange-
messenen Besteuerung die Aktiva nicht zu niedrig und die Passiva nicht zu hoch ausweise (und 
damit sein Vermögen und seinen Gewinn nicht übermäßig klein rechne).182 In der Literatur wird 
insofern vertreten, dass gerade kein eigenständiges Steuerbilanzrecht erforderlich sei, da die vor-
gesehenen Durchbrechungen des Maßgeblichkeitsprinzips den (Einzel-)Fällen Rechnung tragen 
könnten, in denen Sachverhalte in der Handels- bzw. Steuerbilanz unterschiedlich zu würdigen 
sein sollten.183 

Neben der damit für das deutsche Recht festzustellenden „Ausgangsmaßgeblichkeit“ der Han-
delsbilanz für die Steuerbilanz sei zudem noch darauf hingewiesen, dass bereits nach aktueller 
Rechtslage internationale Rechnungslegungsstandards, wie sie auch die GloBE-Musterschriften 
und die MinBestRL vorsehen, zur Anwendung kommen. So werden gemäß § 315e Handelsgesetz-
buch (HGB) Konzernabschlüsse kapitalmarktorientierter Unternehmen nach internationalen 
Rechnungslegungsstandards, also nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) 

                                     

179 Böcking/Gros, IFRS und die Zukunft der steuerlichen Gewinnermittlung, DStR 2007, S. 2339 (2340). 

180 Vgl. Schiele, Unternehmensbesteuerung und Handelsbilanz, 2000, S. 32, Fn. 2, der das Maßgeblichkeitsprinzip 
auf das Jahr 1874 zurückführt. Vgl. auch § 5 Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz: „Bei Gewerbetreibenden, die 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, 
oder die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluss 
des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 Absatz 1 Satz 1), das nach den handelsrechtlichen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist, es sei denn, im Rahmen der Ausübung eines steu-
erlichen Wahlrechts wird oder wurde ein anderer Ansatz gewählt“. 

181 Vgl. Böcking/Gros, IFRS und die Zukunft der steuerlichen Gewinnermittlung, DStR 2007, S. 2339 (2339).  

182 Vgl. Papenroth, in: Häublein/Hoffmann-Theinert, BeckOK HGB, 40. Edition 1. Juli 2023, § 274 HGB, Rn. 2; Roh-
ner, in: Gummert, Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2023, § 17, Rn. 73. 

183 Böcking/Gros, IFRS und die Zukunft der steuerlichen Gewinnermittlung, DStR 2007, S. 2339 (2340). 
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oder den zuvor erarbeiteten International Accounting Standards (IAS), d.h. nach im Ausgangs-
punkt von einer nichtstaatlichen Organisation erarbeiteten Normen,184 erstellt. Hintergrund ist, 
dass die EU-Verordnungen (EG) 1606/2002185 und (EU) 1126/2008186 bzw. nunmehr 
(EU) 2023/1803187 kapitalmarktorientierte Unternehmen grundsätzlich verpflichten, Konzernab-
schlüsse nach IFRS zu erstellen. Bei Konzernabschlüssen nicht-kapitalmarktorientierter Unter-
nehmen und für Einzelabschlüsse können die Mitgliedstaaten IFRS-Abschlüsse entweder zulas-
sen oder vorschreiben. Nach deutscher Rechtslage kommen die IAS/IFRS nur neben dem HGB-
Abschluss zu informatorischen Zwecken in Betracht.188  

Diese eingeschränkte Anwendung der IFSR wird in der Literatur unter anderem auf „gesell-
schafts- und steuerrechtliche Normen [zurückgeführt], die in Deutschland mit dem Einzelab-
schluss verbunden sind.“189 Prinz vertritt die Einschätzung, dass die IFRS „von Herkunft und 
Zielsetzung als ‚Steuerbasis‘ ungeeignet“ seien.190 Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum wird 

                                     

184 Vgl. nur: Groh, in: Weber Rechtswörterbuch, 31. Edition 2023, International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird auf die sich hieraus ergebenden demokratietheoretischen Beden-
ken nicht eingegangen, vgl. dazu: Prinz, Internationales Unternehmenssteuerrecht – Unternehmensinteressen 
zwischen Steuermoral, Steuervermeidung und „überkomplexer“ Steuergesetzgebung, Der Betrieb (DB) 2022, 
S. 1730 (1734) sowie Böcking/Gros, IFRS und die Zukunft der steuerlichen Gewinnermittlung, DStR 2007, 
S. 2339 (2341). 

185 Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die 
Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards, ABl. L 243, 11. September 2002, S. 1 (konsolidierte 
Fassung). 

186 Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internatio-
naler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 320, 29. November 2008, S. 1. 

187 Verordnung (EU) 2023/1803 der Kommission vom 13. September 2023 zur Übernahme bestimmter internationa-
ler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, ABl. L 237, 26. September 2023, S. 1 (konsolidierte Fassung ). 

188 Vgl. Groh, in: Weber Rechtswörterbuch, 31. Edition 2023, International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sowie Driesch, in: Beck’sches IFRS-Handbuch, 6. Aufl. 2020, § 1, Rn. 86. 

189 Driesch, in: Beck’sches IFRS-Handbuch, 6. Aufl. 2020, § 1, Rn. 86. 

190 Prinz, Internationales Unternehmenssteuerrecht – Unternehmensinteressen zwischen Steuermoral, Steuerver-
meidung und „überkomplexer“ Steuergesetzgebung, Der Betrieb (DB) 2022, S. 1730 (1734). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R1606-20080410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R1606-20080410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008R1126&qid=1705661545953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02023R1803-20231110&qid=1705661626321
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aber auch die gegenteilige Einschätzung vertreten, dass die IFRS – mit entsprechenden Modifika-
tionen durch steuerliche Überleitungsrechnungen191 – zur Steuerbemessung geeignet seien.192  

3.3.3. Rechnungslegungsvorschriften in den GloBE-Mustervorschriften und der MinBestRL 

Sowohl die GloBE-Mustervorschriften als auch die MinBestRL lassen eine mit dem deutschen 
Ansatz des punktuell durchbrochenen Maßgeblichkeitsprinzips vergleichbare Regelungsmethode 
erkennen.  

So sieht Kapitel 3 der GloBE-Mustervorschriften zur Berechnung des GloBE-Gewinns oder -Ver-
lusts – also der Grundlage für die Berechnung des effektiven Steuersatzes und ggf. der geschulde-
ten Ergänzungssteuer – vor, dass der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag einer GE grundsätzlich 
auf der Grundlage des zur Erstellung des Konzernabschlusses der UPE verwendeten Rechnungs-
legungsstandards zu ermitteln ist oder andernfalls (unter bestimmten Voraussetzungen) die Ver-
wendung eines anderen anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines zugelassenen Rech-
nungslegungsstandards in Betracht kommt, vgl. Art. 3.1. GloBE-Mustervorschriften. Anerkannte 
Rechnungslegungsstandards sind dabei namentlich die IFRS.193 Hierzu wird erörternd ausgeführt, 
dass dieser Rückgriff auf Rechnungslegungsstands (financial accounting) gewählt wurde, weil es 
sich um eine unter den Steuerhoheitsgebieten harmonisierte Grundlage handele.194 Der so ermit-
telte Gewinn wird dann aber gemäß Art. 3.2. GloBE-Mustervorschriften angepasst, um übliche 
Unterschiede zwischen Finanzbuchhaltung und steuerpflichtigem Einkommen zu bereinigen 

                                     

191 Vgl. insofern bereits: Böcking/Gros, IFRS und die Zukunft der steuerlichen Gewinnermittlung, DStR 2007, 
S. 2339 (2342) sowie die beispielhafte Darstellung bei: Kirsch: Steuerliche Überleitungsrechnung im Einzel- und 
Konzernabschluss nach IFRS – eine Fallstudie, IRZ 2020, S. 443 ff. 

192 Vgl. m.w.N. Böcking/Gros, IFRS und die Zukunft der steuerlichen Gewinnermittlung, DStR 2007, S. 2339 
(2341 f.), die ausführen: „Zwar bezweckt der IFRS-Abschluss eine Versorgung der Adressaten mit entschei-
dungsnützlichen Informationen und die Steuerbilanz die Ermittlung des steuerbaren Gewinns im Sinne der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, doch liegt beiden Bilanzierungssystemen grundsätzlich der Gedanke der 
Gewinnermittlung durch Vermögensvergleich sowie der Abbildung von Geschäftsvorfällen zugrunde. Eine voll-
ständig unterschiedliche Zwecksetzung ist auch hier nicht erkennbar“. 

193 Vgl. Art. 10 GloBE-Mustervorschriften, wonach anerkannte Rechnungslegungsstandards darüber hinaus die all-
gemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze von Australien, Brasilien, den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, den Mitgliedern des Europäischen Wirtschaftsraums, von Hongkong (China), Japan, Kanada, Me-
xiko, Neuseeland, der Republik Indien, der Republik Korea, Russland, der Schweiz, Singapur, dem Vereinigten 
Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China sind. Die IFRS-Grundsätze sind 
insofern besonders bedeutsam, als andere Rechnungslegungsstandards zur Vermeidung wesentlicher Wettbe-
werbsverzerrungen angepasst werden müssen, wenn die Anwendung des betreffenden Grundsatzes oder Verfah-
rens in einem Geschäftsjahr zu einer Gesamtabweichung von mehr als 75 Mio. EUR gegenüber dem Betrag führt, 
der sich bei Anwendung des entsprechenden IFRS-Grundsatzes oder -Verfahrens ergeben hätte. Zugelassene 
Rechnungslegungsstandards werden in Art. 10 GloBE-Mustervorschriften definiert als einen auf eine Einheit 
bezogenen Katalog allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, die von einem dazu befugten Rech-
nungslegungsorgan im Steuerhoheitsgebiet der Belegenheit der Einheit genehmigt wurden. 

194 OECD, Summary: The Pillar Two Rules in a Nutshell, Stand: Juli 2023, https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-
two-model-rules-in-a-nutshell.pdf, S. 3. 

https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
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und die steuerpolitischen Ziele der Säule 2 zu erreichen.195 Dies betrifft beispielsweise die Her-
ausnahme von Dividendeneinkünften und die Hinzurechnung illegaler Zahlungen.  

Zusätzlich enthält Kapitel 4 der GloBE-Mustervorschriften, das die Berechnung der angepassten 
erfassten Steuern regelt, Bestimmungen zum Umgang mit temporären Differenzen, also für den 
Fall, dass Erträge oder Verluste für die Rechnungslegung und die Steuer in unterschiedlichen 
Jahren erfasst werden.196 Art. 4.4. GloBE-Mustervorschriften sieht hierzu einen Mechanismus vor, 
der auf der Bilanzierung latenter Steuern beruht. Art. 4 Abs. 5 erlaubt es MNE-Gruppen statt die-
ses Mechanismus vereinfachte Regeln anzuwenden.197 

In den ErwG der MinBestRL finden sich zwar keine entsprechenden Erläuterungen zur Anpas-
sung der maßgeblichen Rechnungslegungsstandards an steuerliche Zwecke. Ihr operativer Teil 
übernimmt die Regelungen der GloBE-Mustervorschriften aber im Wesentlichen. Dies gilt zum 
einen für die Art. 3.1. GloBE-Mustervorschriften entsprechenden Bestimmungen zum maßgebli-
chen Gewinn und Verlust in Art. 15 MinBestRL einschließlich der in Art. 3 Nr. 25 und Nr. 26 
MinBestRL verankerten Definitionen anerkannter bzw. zugelassener Rechnungslegungsstan-
dards.198 Dies gilt aber auch für die in Art. 3.2. GloBE-Mustervorschriften vorgesehenen Anpas-
sungen für steuerliche Zwecke, die detailliert in Art. 16 MinBestRL normiert werden. Regelungen 
zum Umgang mit temporären Differenzen (vgl. Art. 4.4. und Art. 4.5 GloBE-Mustervorschriften) 
finden sich in Art. 21 f. MinBestRL.199 

3.3.4. Ergebnis zum Folgerichtigkeitsprinzip 

Wie unter Ziff. 3.3.1. dargelegt, lässt die bisherige Rechtsprechung des EuGH keine gesicherten 
Aussagen darüber zu, ob und inwieweit der Gerichtshof die MinBestRL am Maßstab eines uni-
onsrechtlichen Folgerichtigkeitsprinzips messen würde. 

Auf der Grundlage der vorstehenden Ergebnisse unter Ziff. 3.3.2. und Ziff. 3.3.3. dürfte aber je-
denfalls der in den GloBE-Mustervorschriften und der MinBestRL verfolgte Ansatz, für die Be-

                                     

195 Vgl. GloBE-Kommentar, Art. 3, Rn. 1; OECD/G20-Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, Zwei-
Säulen-Lösung für die steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft, Oktober 2021, 
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digi-
talisieru.pdf, S. 7, 8; OECD, Summary: The Pillar Two Rules in a Nutshell, Stand: Juli 2023, 
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf, S. 3. 

196 Vgl. OECD, Summary: The Pillar Two Rules in a Nutshell, Stand: Juli 2023, https://www.oecd.org/tax/beps/pil-
lar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf, S. 3. 

197 Vgl. GloBE-Kommentar, Art. 4, Rn. 3. 

198 Vgl. zudem Art. 3 Nr. 27 MinBestRL, der Regelungen zu „erheblichen Vergleichbarkeitseinschränkungen“ und 
damit den Vorgaben aus Art. 10 GloBE-Mustervorschriften zu wesentlichen Wettbewerbsverzerrungen ent-
spricht. 

199 Vgl. zum Konzept der latenten Steuern etwa: Spengel, Probleme einer globalen Mindeststeuer und Alternativen, 
StuW 2022, S. 189 (190). 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1e0e9cd8-en.pdf?expires=1704998403&id=id&accname=ocid177634&checksum=65B4B875A1C4DA147CF3684A35C98D1C
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/broschure-zwei-saulen-losung-fur-die-steuerlichen-herausforderungen-der-digitalisieru.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1e0e9cd8-en.pdf?expires=1704998403&id=id&accname=ocid177634&checksum=65B4B875A1C4DA147CF3684A35C98D1C
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
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rechnung der maßgeblichen Gewinne und Verluste auf eine für Steuerzwecke modifizierte han-
delsrechtliche Rechnungslegung zurückzugreifen, unter Folgerichtigkeitsgesichtspunkten keinen 
durchgreifenden Bedenken begegnen.  

Im Rahmen dieser Ausarbeitung kann jedoch keine Analyse aller insoweit maßgeblichen Einzel-
regelungen (auf EU- und nationaler Ebene) geleistet werden, sodass hier keine abschließende 
Feststellung darüber getroffen werden kann, ob sich sämtliche Bestimmungen dieses Normen-
komplexes als „konsequente Umsetzung der getroffenen Belastungsentscheidung“200 einstufen 
lassen. 

3.4. Erklärungspflichten nach Art. 44 Mindestbesteuerungsrichtlinie  

Der Auftraggeber möchte wissen, ob Art. 44 MinBestRL rechtswidrig ist, weil die nach dieser 
Norm zur Abgabe einer sog. Ergänzungssteuer-Erklärung verpflichteten GE ggf. gar nicht über alle 
hierfür erforderlichen Informationen verfügten (bspw. fehlende Kenntnis anderer Tochtergesell-
schaften bzw. aller insofern für die Mindeststeuerbestimmung erforderlichen Daten). 

3.4.1. Regelungsgehalt des Art. 44 MinBestRL 

Art. 44 ist Teil des VIII. Kapitels der MinBestRL, das Verwaltungsvorschriften normiert. Die dort 
geregelten Erklärungspflichten entsprechen im Wesentlichen denen aus Art. 8.1. der GloBE-Mus-
tervorschriften. Art. 44 MinBestRL gibt den Mitgliedstaaten nur die verfahrensmäßigen Grund-
züge vor, da die Mitgliedstaaten weiterhin für die Ausgestaltung ihres nationalen Verwaltungs-
verfahrens zuständig sind.201  

Art. 44 Abs. 2 UAbs. 1, Abs. 7 MinBestRL verpflichtet EU-ansässige GE grundsätzlich zur Abgabe 
einer Ergänzungssteuer-Erklärung innerhalb von 15 Monaten – bzw. übergangsweise 18 Monaten 
gemäß Art. 51 MinBestRL – nach Ende des Wirtschaftsjahres. Nach Art. 44 Abs. 2 UAbs. 2 Min-
BestRL kann die Erklärung von einer benannten örtlichen Einheit im Namen der jeweiligen GE 
abgegeben werden, um so eine Bündelung der Erklärungspflicht im jeweiligen Mitgliedstaat zu 
erreichen. Die Nichterfüllung der Erklärungspflicht ist sanktionsbewehrt (vgl. Art. 46 MinBestRL, 
§ 98 MinStG).202 Art. 44 Abs. 3 MinBestRL eröffnet zusätzlich – unter den dort normierten Vo-
raussetzungen203 – die Option, dass statt der jeweiligen GE oder benannten örtlichen Einheit des 

                                     

200 So der Maßstab des grundgesetzlichen Verständnisses des Folgerichtigkeitsgebots, vgl. Hey, in: Tipke/Lang, 
Steuerrecht, 24. Aufl. 2020, Kapitel 3, Rn. 3.118. 

201 Vgl. Nürnberg, in: Beck‘sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Edition 65, 1. Oktober 2023, Rn. 16, wonach ver-
fahrensrechtlichen Vorgaben nach der Richtlinie nur abstrakter Natur sein könnten, da die entsprechende Aus-
gestaltung auch von den nationalen verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen abhänge. 

202 Auf die Rechtmäßigkeit (Verhältnismäßigkeit) der Sanktionsbestimmungen wird im Rahmen dieser Ausarbei-
tung nicht eingegangen.  

203 Erforderlich ist ein Abkommen zwischen den Behörden des Ansässigkeitsstaats der nach Art. 44 Abs. 2 Min-
BestRL im Grunde zuständigen GE und des Ansässigkeitsstaats des die Erklärung einreichenden Rechtsträgers.  
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Ansässigkeitsstaats die UPE oder eine andere als erklärungspflichtig benannte Einheit die Ergän-
zungsteuer-Erklärung in einem anderen Steuerhoheitsgebiet einreicht.204  

ErwG 22 MinBestRL führt hierzu aus:  

  „Zur effizienten Anwendung des Systems ist es unerlässlich, die Verfahren auf Gruppen-
ebene zu koordinieren. Es wird ein System betrieben werden müssen, das den ungehinderten 
Informationsfluss innerhalb der multinationalen Unternehmensgruppe und zu den Steuer-
verwaltungen der Steuerhoheitsgebiete, in denen die Geschäftseinheiten gelegen sind, ge-
währleistet. Die Hauptverantwortung für die Abgabe der Ergänzungssteuer-Erklärung sollte 
bei der Geschäftseinheit selbst liegen. Hat die multinationale Unternehmensgruppe eine an-
dere Einheit für die Abgabe der Ergänzungssteuer-Erklärung benannt, so sollte jedoch eine 
Befreiung von dieser Verantwortung Anwendung finden. Hierbei kann es sich entweder um 
eine örtliche Einheit oder um eine Einheit aus einem anderen Steuerhoheitsgebiet handeln, 
welche über eine Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden mit dem Mitgliedstaat 
der Geschäftseinheit verfügt. Die Informationen, die im Rahmen der Ergänzungssteuer-Erklä-
rung eingereicht werden, sollten es den Steuerverwaltungen an dem Ort, an dem die Ge-
schäftseinheiten gelegen sind, ermöglichen, die Richtigkeit der Ergänzungssteuerschuld einer 
Geschäftseinheit oder gegebenenfalls der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer unter An-
wendung innerstaatlicher Verfahren, einschließlich für die Einreichung inländischer Steuer-
erklärungen, zu beurteilen. Weitere Leitlinien, die im GloBE-Umsetzungsrahmen der OECD 
zu entwickeln sind, sind in dieser Hinsicht für Illustrations- oder Auslegungszwecke von 
Nutzen und die Mitgliedstaaten könnten sich dafür entscheiden, die diese Leitlinien in ihr 
nationales Recht aufzunehmen. In Anbetracht der im Rahmen der Umsetzung dieser Richtli-
nie erforderlichen Befolgungsanpassungen sollte Gruppen, die erstmals in den Anwendungs-
bereich dieser Richtlinie fallen, eine Frist von 18 Monaten für die Erfüllung der Informati-
onsanforderungen eingeräumt werden.“205 

Die in der Ergänzungssteuer-Erklärung anzugebenden Informationen ergeben sich insbesondere 
aus Art. 44 Abs. 5 MinBestRL. Art. 44 Abs. 6 MinBestRL normiert die erforderlichen Angaben für 
den Fall, dass eine GE in einem Mitgliedstaat belegen ist, ihre Muttergesellschaft hingegen in ei-
nem Drittstaat oder -gebiet, das Vorschriften anwendet, die gemäß Art. 52 MinBestRL als mit den 
Vorschriften dieser Richtlinie gleichwertig eingestuft wurden. Sowohl nach Art. 44 Abs. 5 als 
auch nach Art. 44 Abs. 6 MinBestRL müssen insbesondere Informationen zu allen GE und der 
Gesamtstruktur der MNE- bzw. inländischen Gruppen zusammengetragen sowie Angaben ge-
macht werden, die beispielsweise zur Ermittlung der ETR und der Ergänzungssteuer für jede GE 
erforderlich sind. 

                                     

204 § 75 Abs. 1 Satz 3 MinStG regelt den Fall, dass eine Geschäftseinheit davon ausgehen konnte, dass eine andere 
im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten den Mindeststeuer-Bericht fristgerecht übermittelt, sich aber heraus-
stellt, dass kein Mindeststeuer-Bericht abgegeben worden ist. In diesem Fall hat die GE ihre Erklärungspflicht 
innerhalb eines Monats nachdem sie Kenntnis von der Nichtübermittlung erlangt hat, zu erfüllen. 

205 Hervorhebungen hinzugefügt. 
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3.4.2. Erwägungen zur Unionsrechtskonformität von Art. 44 MinBestRL  

Art. 44 MinBestRL (bzw. die nationale Umsetzung) statuiert Informationsbeschaffungs- und Mel-
depflichten.  

Hinsichtlich der vom Auftraggeber aufgeworfenen Frage, ob dies (unions-)rechtswidrig sei, ist zu-
nächst festzustellen, dass die Kenntniserlangung von der Existenz anderer Tochtergesellschaften 
des Gesamtkonzerns bzw. der für die Mindeststeuer erforderlichen Daten nicht faktisch unmög-
lich sein dürfte. Vielmehr dürften sich die Informationen aus etwaigen Konzernabschlüssen, ge-
zielten Nachfragen bei der UPE oder bei anderen GE, aber auch aus der Einrichtung eines speziel-
len „Informationsflusses“ i.S.v. ErwG 22 MinBestRL ermitteln lassen. Fraglich könnte aber sein, 
ob der hiermit verbundene Aufwand eine unverhältnismäßige Belastung der erklärungspflichti-
gen GE darstellt und aus diesem Grund unionsrechtswidrig ist.206 In der Gesetzesbegründung 
zum MinStG heißt es, dass 450 Konzerngesellschaften eine Ergänzungssteuer-Erklärung (im 
MinStG als Mindeststeuerbericht bezeichnet) erstellen und die gesammelten Daten der Mindest-
steuergruppe an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleiten würden. Für die Erstellung und 
Abgabe des Mindeststeuerberichts sind nach der Gesetzesbegründung jeweils 49.200 Minuten 
vorgesehen, sodass ein jährlicher Personalaufwand von rund 21,5 Mio. Euro anfalle. Für die Zu-
lieferung von Informationen durch die anderen Konzernmitglieder falle bei 13.500 Konzernge-
sellschaften und fünf Stunden ein jährlicher Personalaufwand von rund 3,9 Mio. Euro an.207 

Um zu beurteilen, ob derartige Belastungen gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip verstoßen, 
dürfte es nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH darauf ankommen, ob mit der Ergän-
zungssteuer-Erklärung (bzw. der globalen Mindestbesteuerung insgesamt) eine von der Union an-
erkannte, dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung verfolgt wird. Wenn ja, ist erstens zu prüfen, 
ob die Maßnahme geeignet ist, diese Zielsetzung zu erreichen, zweitens, ob die Belastung auf das 
absolut Notwendige beschränkt ist, und drittens, ob die Belastung nicht gleichwohl außer Ver-
hältnis zur Zielsetzung steht, was insbesondere eine Gewichtung der Bedeutung der Zielsetzung 
und der Schwere der Belastung impliziert.208 

Mit Blick auf die vom EuGH praktizierte Verhältnismäßigkeitsprüfung verweist Kokott darauf, 
dass der EuGH diese zum Teil abstrakt von der Benennung der konkret betroffenen Grundfreiheit 
bzw. des konkret betroffenen Grundrechts durchführe.209 Ohne an dieser Stelle im Einzelnen die 

                                     

206 Vgl. in diese Richtung: EuGH, Urteil 5. Juli 2012, Rs. C‑318/10, SIAT, Rn. 50, dazu, dass sich die Verhältnismä-
ßigkeit einer Regelung zur Vermeidung missbräuchlicher Praktiken u.a. danach beurteilt, ob den verpflichteten 
Unternehmen „übermäßige Verwaltungszwänge[]“ auferlegt werden.  

207 Vgl. BT-Drs. 20/8668, S. 245 f. mit dem weiteren Verweis, dass neben dem Mindeststeuerbericht gemäß § 95 
MinStG von den 4.450 Gruppenträgern eine Mindeststeuererklärung bei den Finanzämtern abzugeben ist. Die 
Informationen sollten sich überwiegend aus dem Mindeststeuerbericht zusammensetzen, weshalb von einem 
zeitlichen Aufwand in Höhe von zehn Stunden ausgegangen werde, woraus sich ein jährlicher Personalaufwand 
von rund 2,6 Mio. Euro ergebe.  

208 Vgl. nur: EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2022, Rs. C-694/20, Rn. 42; Urteil vom 11. Juli 1989, Rs. 265/87, Schrä-
der, Rn. 21. 

209 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 2, Rn. 60. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/086/2008668.pdf
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Eröffnung der unionsgrundrechtlichen Schutzbereiche zu prüfen, dürften angesichts der mit der 
Ergänzungssteuer-Erklärung verbundenen Mitteilungspflichten sowie unter Berücksichtigung des 
Personal- und Kostenaufwands Beeinträchtigungen des Grundrechts auf freie Berufsausübung 
i.S.v. Art. 15 f. GRC210, des Rechts auf Eigentum aus Art. 17 GRC und – je nach Art der zu über-
mittelnden Daten – der Datenschutzgrundrechte aus Art. 7 f GRC in Betracht kommen.211 Kokott 
verweist zudem darauf, dass der EuGH zwar eine strenge Erforderlichkeitsprüfung vornehme. Die 
Frage der Geeignetheit überlasse er hingegen eher den Unionsorganen und auch hinsichtlich der 
Beurteilung der Angemessenheit, also der Zweck-Mittel-Relation, sei der Gerichtshof bislang zu-
rückhaltend, da dies erfordere, die Wertungen und Abwägungen des Gesetzgebers zu hinterfra-
gen.212 

Hinsichtlich der Frage des mit Ergänzungssteuer-Erklärung verfolgten EU-Gemeinwohlziels sei 
zunächst darauf verwiesen, dass der EuGH die Notwendigkeit, die Wirksamkeit der Steuerauf-
sicht zu gewährleisten, als einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses qualifizierte.213 In-
sofern ließe sich argumentieren, dass Informationen der Ergänzungssteuer-Erklärung die nationa-
len Steuerverwaltungen in die Lage versetzen sollen, ihre Aufsichtsaufgaben (zur Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und -umgehung) wirksam auszuüben. Hinsichtlich der darüber hinaus-
weisenden Frage, ob und inwieweit der EuGH das allgemeine Ziel der BEPS-Bekämpfung als le-
gitimen Zweck einstufen würde, wird auf die entsprechenden Ausführungen unter Ziff. 3.1.1.4. 
verwiesen. 

Mit Blick auf die Erforderlichkeitsprüfung, also die Frage, ob es Alternativen zur Erklärungs-
pflicht aus Art. 44 MinBestRL gäbe, die das verfolgte Ziel gleich wirksam, aber für die Betroffe-
nen weniger belastend verwirklichen würden, sei zunächst auf allgemeine Positionierungen der 
Literatur in diesem Themenbereich hingewiesen. So beobachtet Kokott Einschränkungen der Be-
rufsfreiheit von Steuerpflichtigen und sog. Intermediären (bspw. Rechtsanwälten), die aus ihrer 
zunehmenden Einbindung in staatliche Missbrauchsbekämpfungsmaßnahmen zur Herstellung 
steuerlicher Fairness und Anwendungsgleichheit resultierten. Ihrer Ansicht nach sind die Staa-
ten auf diese Einbindung bei grenzüberschreitenden Aktivitäten aber angewiesen und lasse sich 
die Bekämpfung aggressiver Steuergestaltungen selbst als Gebot der Menschenrechte einstufen.214 

                                     

210 Vgl. nur: Kokott, Steuerrecht im Wandel – Menschenrechte und Missbrauchsbekämpfung im Europäischen und 
internationalen Steuerrecht, IStR 2022, S. 283 ff.; Stöber, EU-Grundrechte-Charta und Steuerrecht, DStR 2023, 
S. 1969 (1974 f.). 

211 Vgl. allgemein zu den im Zusammenhang mit der Steuererhebung neben Art. 20 GRC etwaig beeinträchtigten 
Unionsgrundrechten: Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 3 f. 

212 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 2, Rn. 63 f. Vgl. zudem oben Ziff. 3.2.2., dazu, 
dass – im Vergleich zur unionsgerichtlichen Prüfungsintensität hinsichtlich des allgemeinen Gleichheitsgrund-
satzes – bei den Freiheitsgrundrechten eine strengere Prüfung naheliegt. 

213 EuGH, Urteil vom 26. Februar 2019, Rs. C-135/17, X, Rn. 74 f. 

214 Vgl. Kokott, Steuerrecht im Wandel – Menschenrechte und Missbrauchsbekämpfung im Europäischen und in-
ternationalen Steuerrecht, IStR 2022, S. 283 f., 286 ff. 
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Zudem vertritt sie – bezogen auf die Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der Besteuerung215 – die Auffassung, dass das Richtlinienziel der 
Bekämpfung aggressiver Steuergestaltungen so weit gefasst sei, dass es grundsätzlich auch sehr 
umfassende Meldepflichten decken könne.216 Demgegenüber kommt Stöber hinsichtlich der zur 
Richtlinie 2011/16/EU ergangenen Änderungsrichtlinie (EU) 2018/822217 zu der Einschätzung, 
dass die über Meldepflichten realisierte unentgeltliche Heranziehung von Steuerpflichtigen und 
Intermediären grundrechtswidrig sei. Der Erlass möglichst lückenloser Steuergesetze, die Ermitt-
lung von gesetzlichen Schwachstellen und im Bedarfsfall deren Beseitigung seien die ureigenen 
Aufgaben der staatlichen Legislativ- und Exekutivorgane.218  

Der EuGH erklärte Teile der Meldepflichten der RL (EU) 2018/822 zwar im Jahr 2022 für ungül-
tig. Dies begründete er aber allein mit (unverhältnismäßigen) Beeinträchtigungen des durch Art. 7 
GRC geschützten Anwalt-Mandant-Verhältnisses.219 Er urteilte also insbesondere nicht allgemein 
zu der in ErwG 2 der Richtlinie (EU) 2018/822 zum Ausdruck kommenden Einschätzung des EU-
Gesetzgebers, dass es für die Wirksamkeit der mitgliedstaatlichen Steueraufsicht „von entschei-
dender Bedeutung [sei], dass die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten umfassende und relevante 
Informationen über potenziell aggressive Steuergestaltungen erhalten. Diese Informationen wür-
den die Behörden in die Lage versetzen, zeitnah gegen schädliche Steuerpraktiken vorzugehen 
und Schlupflöcher durch den Erlass von Rechtsvorschriften oder durch die Durchführung geeig-
neter Risikoabschätzungen sowie durch Steuerprüfungen zu schließen.“ Auf dieser Grundlage 
lassen sich keine gesicherten Aussagen dazu treffen, inwieweit der EuGH die Heranziehung Steu-
erpflichtiger mit dem Ziel, den Steuerbehörden eine ausreichende Informationsgrundlage für ihre 
Aufgaben zu verschaffen, als erforderlich einstufen würde. Geht man von einer strengen Erforder-
lichkeitsprüfung durch den EuGH aus (s.o.), würde er – sollte er mit der Sache befasst werden – 
wohl insbesondere prüfen, ob das mit Art. 44 MinBestRL verfolgte Ziel nicht ebenso wirksam 
durch Amtsaufklärung der Steuerbehörden realisiert werden könnte.  

Was schließlich die Frage der Angemessenheit, also des Verhältnisses zwischen Gewichtigkeit 
des verfolgten Ziels und der resultierenden Belastung anbelangt, gilt wiederum, dass ungeklärt 
ist, welche Gewichtigkeit der EuGH dem mit der MinBestRL verfolgten Ziel zumessen würde. Zu-
dem dürfte es auch darauf ankommen, wie hoch der Verwaltungsaufwand für Betroffenen tat-
sächlich ist. Insofern könnte zu berücksichtigen sein, dass dieser nach erstmaliger Erstellung der 
Ergänzungssteuer-Erklärung im Regelfall abnehmen dürfte, dass für die erstmalige Erstellung eine 
längere Frist gilt und dass nach den Bestimmungen aus Art. 44 Abs. 2 UAbs. 2, Abs. 3 MinBestRL 

                                     

215 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG, ABl. L 64, 11. März 2011, S. 1 (konso-
lidierte Fassung). 

216 Kokott, Steuerrecht im Wandel – Menschenrechte und Missbrauchsbekämpfung im Europäischen und internati-
onalen Steuerrecht, IStR 2022, S. 283 (289).  

217 Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des 
verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenz-
überschreitende Gestaltungen, ABl. L 139, 5. Juni 2018, S. 1. 

218 Stöber, EU-Grundrechte-Charta und Steuerrecht, DStR 2023, S. 1969 (1975). 

219 EuGH, Urteil vom 8. Dezember 2022, Rs. C-694/20, Orde van Vlaamse Balies, Rn. 41 ff. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20240101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011L0016-20240101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L0822
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nicht alle GE erklärungspflichtig sind, sondern innerhalb des Konzerns Bündelungen erfolgen 
können. 

3.4.3. Ergebnis zur Unionsrechtswidrigkeit von Art. 44 MinBestRL 

Eine Unionsrechtswidrigkeit der Erklärungspflicht aus Art. 44 MinBestRL könnte sich aus einem 
Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergeben. Insofern käme es voraussichtlich ins-
besondere darauf an, welche Gewichtigkeit der EuGH – würde er mit der Sache befasst – dem all-
gemein mit der MinBestRL und speziell mit der Ergänzungssteuer-Erklärung verfolgten Ziel bei-
messen würde, inwieweit – etwa in Form von Amtsaufklärungspflichten – mildere, gleich geeig-
nete Mittel denkbar wären und schließlich, wie hoch der Verwaltungsaufwand für die Betroffe-
nen tatsächlich ausfällt. Abschließend könnte darüber nur der EuGH entscheiden. 

3.5. Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip angesichts der Komplexität und Unbe-
stimmtheit der MinBestRL und des MinStG?  

Der Auftraggeber bittet um Prüfung, ob die Regelungen zur globalen Mindestbesteuerung ange-
sichts ihrer Komplexität und Unbestimmtheit gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit versto-
ßen. 

Hinsichtlich des für das MinStG einschlägigen Prüfungsmaßstabs dürfte gelten, dass der natio-
nale Gesetzgeber in Anbetracht des ihm insoweit zustehenden Ausgestaltungsspielraums sowohl 
an verfassungsrechtliche als auch unionsrechtliche Vorgaben gebunden ist. Aus der Rechtspre-
chung des EuGH ergibt sich, dass der nationale Gesetzgeber bei der Richtlinienumsetzung an all-
gemeine Grundsätze des Unionsrechts gebunden ist, zu denen u.a. der Bestimmtheitsgrundsatz 
zählt.220 Der Unionsgesetzgeber ist (allein) unionsrechtliche primärrechtliche Vorgaben gebun-
den.  

Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend das MinStG an verfassungsrechtlichen Vorgaben ge-
messen (Ziff. 3.5.1). Ziff. 3.5.2. analysiert dann unionsrechtliche Vorgaben für den Unions- und 
nationalen Gesetzgeber.  

3.5.1. Verfassungsrechtliche Anforderungen (WD 4) 

Untersucht wird im Folgenden, ob angesichts der Komplexität und Unbestimmtheit der Regelun-
gen ein Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz und damit das Verhältnismäßigkeitsprinzip 

                                     

220 Vgl. EuGH, Beschluss vom 15. November 2022, Rs. C-260/21, Corporate Commercial Bank, Rn. 43 m.w.N. aus 
der Rechtsprechung; Urteil vom 16. September 2008, Rs. C-288/07, Isle of Wright Council, Rn. 48. 
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vorliegen könnte. In der Literatur und den Stellungnahmen von Sachverständigen zu dem Ge-
setzentwurf wird hinsichtlich der globalen Mindestbesteuerung auf die hohe Komplexität der Re-
gelungen hingewiesen.221 

Aus dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG)222 leitet sich das Gebot 
der Normenbestimmtheit und der Normenklarheit ab. Dies soll die Betroffenen befähigen, die 
Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelungen zu erkennen, damit sie ihr Verhalten danach aus-
richten können. Die Bestimmtheitsanforderungen dienen auch dazu, die Verwaltung zu binden 
und ihr Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu begrenzen.223 Die Entscheidung über die 
Grenzen der Freiheit des Bürgers darf nicht einseitig in das Ermessen der Verwaltung gestellt 
sein. Dem Gesetz kommt im Hinblick auf den Handlungsspielraum der Exekutive eine begren-
zende Funktion zu, die rechtmäßiges Handeln des Staates sichern und dadurch auch die Freiheit 
der Bürger schützen soll.224 Zudem dienen die Normenbestimmtheit und die Normenklarheit 
dazu, die Gerichte in die Lage zu versetzen, getroffene Maßnahmen anhand rechtlicher Maßstäbe 
zu kontrollieren. Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass eine Norm überhaupt keine Auslegungs-
probleme aufwerfen darf. Dem Bestimmtheitserfordernis ist vielmehr dann genügt, wenn diese 
mit herkömmlichen juristischen Methoden bewältigt werden können.225 Der Bestimmtheitsgrund-
satz schließt deshalb auch nicht aus, dass in Normen unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet wer-
den. Dies trifft auch auf Generalklauseln zu, insbesondere im Steuerrecht. Entscheidend ist je-
weils, dass die Norm hinreichend auslegungsfähig ist. Bei Generalklauseln und bei unbestimm-
ten Rechtsbegriffen kann dabei auch eine langjährige Konkretisierung durch die Rechtsprechung 
mitberücksichtigt werden.226 

Das Ausmaß der erforderlichen Bestimmtheit lässt sich dabei nicht allgemein festlegen, sondern 
hängt von der Eigenart des geregelten Sachbereichs ab. Die Anforderungen im Einzelfall richten 
sich nach Art und Schwere des jeweiligen Eingriffs.227 Bei der Verwendung unbestimmter Rechts-

                                     

221 Beispielsweise EY-Stellungnahme für die öffentliche Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags 
am 16.10.2023, S. 15, https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/Anhoerungen/971000-971000, ab-
gerufen am 12.12.2023; Graf von Armansperg: Diskussionsentwurf des BMF zur globalen Mindeststeuer – Ein 
Überblick, DStR 2023, 1377; Schwarz: Pillar Two – Es ist soweit, die finalen Regelungen zur weltweiten Min-
destbesteuerung sind da!, IStR 2022, 37; Schnitger/Gebhardt: Pillar Two: Anwendungsbereich und Erhebungs-
normen der sog. GloBE Rules, IStR 2023, 113. 

222 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100- 
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. 
I S. 2478) geändert worden ist. 

223 BFH, Urteil vom 26. Mai 2020 – IX R 6/19 –, juris, Rn. 27, 28. 

224 BVerfG, Beschluss vom 13. Juni 2007 – 1 BvR 1550/03 –, juris, Rn. 95. 

225 BFH, Urteil vom 26. Mai 2020 – IX R 6/19 –, juris, Rn. 27, 28. 

226 Dürig/Herzog/Scholz/Grzeszick, 101. EL Mai 2023, GG Art. 20, VII. Rechtsstaat, Rn. 62. 

227 Hey in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2020, Kapitel 3, 2. Gebote der Bestimmtheit und Normenklarheit, 
Rn. 3.246. 

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/Anhoerungen/971000-971000
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begriffe ist zu fordern, dass sich diese durch Auslegung der betreffenden Normen nach den Re-
geln der juristischen Methodik hinreichend konkretisieren lassen und verbleibende Ungewisshei-
ten nicht so weit gehen, dass die Vorhersehbarkeit und Justitiabilität des Handelns der durch die 
Normen ermächtigten staatlichen Stellen gefährdet sind.228 

Die Anforderungen an hinreichende Bestimmtheit und Klarheit der Norm sind dabei nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im Bereich des Steuerrechts erfüllt, so-
lange eine der Auslegungsmöglichkeiten den Rahmen der Aufgabe der Rechtsanwendungsorgane, 
Zweifelsfragen zu klären und Auslegungsprobleme mit den herkömmlichen Mitteln juristischer 
Methode zu bewältigen, nicht sprengen würde.229 Lediglich stilistische Mängel in der Formulie-
rung, die nicht ohne weiteres zur Unklarheit über den Inhalt dieser Begriffe führen, reichen dafür 
nicht. Nur ein Normverständnis, das jenseits der Grenzen methodischer Auslegung des Gesetzes 
anzusiedeln ist, käme hier in Betracht.230 

Vor diesem Hintergrund bestehen im materiellen Steuerrecht derart hohe Anforderungen für die 
Darlegung, aus welchen Gründen eine Regelung unnötig kompliziert und damit unverhältnismä-
ßig sei, dass weitergehende Spielräume für eine verfassungskonforme Rechtsanwendung und 
Konkretisierung durch die Rechtsprechung als zulässig angesehen werden.231 So ist auch eine 
Auslegung eines nicht eindeutigen Wortsinnes einer Regelung zulässig, die dann aber den Norm-
zweck zur Geltung bringt.232 

Unter Berücksichtigung der insoweit im Steuerrecht vom BVerfG aufgestellten hohen Hürden für 
einen Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz und damit auch gegen das Verhältnismäßig-
keitsprinzip aus Gründen der Überkomplexität, erscheint es nicht wahrscheinlich, dass höchst-
richterlich ein Verstoß dagegen durch die globale Mindestbesteuerung festgestellt werden würde. 

3.5.2. Unionsrechtliche Bewertung der MinBestRL und des MinStG 

Ungeachtet der im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung grundsätzlich erforderlichen um-
fangreichen Bewertungen und Abwägungsentscheidungen ergibt sich aus der Rechtsprechung 
des EuGH, dass unklare, die Grundfreiheiten233 beeinträchtigende steuerliche Regelungen nicht 
gerechtfertigt werden können, sondern per se unverhältnismäßig sind. Der EuGH stellte insofern 
fest, dass  

                                     

228 BVerfG, Beschluss vom 13. Juni 2007 – 1 BvR 1550/03 –, juris, Rn. 100. 

229 BVerfG, Beschluss vom 12. Oktober 2010 – 2 BvL 59/06 –, juris, Rn. 59. 

230 BVerfG, Beschluss vom 12. Oktober 2010 – 2 BvL 59/06 –, juris, Rn. 62. 

231 Hey in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2020, Kapitel 3, 2. Gebote der Bestimmtheit und Normenklarheit, Rn. 
3.247. 

232 BFH, Urteil vom 9. März 2011 – IX R 56/05 –, juris, Rn. 29. 

233 Diese Erwägungen dürften auch auf unionsgrundrechtliche Beeinträchtigungen übertragbar sein. 
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  „[eine] Regelung, die den Erfordernissen des Grundsatzes der Rechtssicherheit nicht genügt, 
[…] nicht als den verfolgten Zielen angemessen angesehen werden [kann].“234 

Eine Verletzung des unionsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes kann sich folglich insbe-
sondere auch dann ergeben, wenn die in Rede stehenden Normen den Bestimmtheitsgrundsatz 
bzw. den Grundsatz der Rechtssicherheit (bzw. Bestimmtheit) missachten. Beim Grundsatz der 
Rechtssicherheit handelt es sich um einen allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts, der sowohl 
den Unionsgesetzgeber als auch den nationalen Gesetzgeber bei der Richtlinienumsetzung bin-
det.235 Der Grundsatz der Rechtssicherheit hat für Regelungen, die sich – wie im Bereich des 
Steuerrechts – belastend auswirken, besondere Relevanz.236 Er besagt, dass die Betroffenen in der 
Lage sein müssen, den Umfang der ihnen auferlegten Pflichten genau zu erkennen.237 Rechtsvor-
schriften müssen danach, vor allem dann, wenn sie nachteilige Folgen für Einzelne und Unter-
nehmen haben können, klar, bestimmt und in ihren Auswirkungen voraussehbar sein.238 Damit 
steht der Grundsatz der Rechtssicherheit in engem Zusammenhang mit dem Grundsatz der Ge-
setzmäßigkeit der Besteuerung, der besagt, dass jede Pflicht zur Entrichtung einer Steuer sowie 
alle wesentlichen Elemente, die die materiell-rechtlichen Aspekte der Steuer ausmachen, gesetz-
lich vorgesehen sein müssen, da der Steuerpflichtige in der Lage sein muss, die Höhe der ge-
schuldeten Steuer vorherzusehen und zu berechnen und den Fälligkeitszeitpunkt der Steuer zu 
bestimmen.239 

Diese vom EuGH formulierten Vorgaben dürften grundsätzlich denen des BVerfG entsprechen, 
wonach insbesondere die Bemessungsgrundlage und der Steuersatz so verständlich und be-

                                     

234 EuGH, Urteil vom 5. Juli 2012, Rs. C-318/10, SIAT, Rn. 59. Der EuGH gelangte im konkret zu entscheidenden 
Fall zu der Einschätzung, dass die in Rede stehende Norm nicht die Möglichkeit bot, von vornherein hinrei-
chend genau ihren Anwendungsbereich zu bestimmen, und daher zu Unsicherheiten hinsichtlich ihrer An-
wendbarkeit führe.  

235 Vgl. EuGH, Beschluss vom 15. November 2022, Rs. C-260/21, Corporate Commercial Bank, Rn. 43 m.w.N. aus 
der Rechtsprechung; Urteil vom 16. September 2008, Rs. C-288/07, Isle of Wright Council, Rn. 48. 

236 Vgl. Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 2, Rn. 30. 

237 Vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2008, Rs. C-288/07, Isle of Wright Council, Rn. 47. 

238 EuGH, Urteil vom 5. Juli 2012, Rs. C-318/10, SIAT, Rn. 58. 

239 Vgl. EuGH, Urteil vom 8. November 2022, verb. Rs. C‑885/19 P und C‑898/19 P, Fiat Chrysler u.a., Rn. 97; sowie 
etwa Urteil vom 8. Mai 2019, Rs. C-566/17, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, Rn. 39: 
„Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung, wie er sich aus den 
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergibt, als allgemeiner Rechtsgrundsatz angese-
hen werden kann, der Teil der Unionsrechtsordnung ist. Auch wenn nach diesem Grundsatz, wie die General-
anwältin in Nr. 110 ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, verlangt wird, dass jede Pflicht zur Entrichtung einer 
Steuer sowie alle wesentlichen Elemente, die die materiell-rechtlichen Aspekte der Steuer ausmachen, vom Ge-
setz vorgesehen sein müssen, so verlangt dieser Grundsatz nicht, dass alle technischen Aspekte der Besteuerung 
erschöpfend geregelt sind, solange die gesetzlich festgelegten Regelungen es dem Steuerpflichtigen ermöglichen, 
die Höhe der geschuldeten Steuer vorherzusehen und zu berechnen und den Fälligkeitszeitpunkt der Steuer zu 
bestimmen“. 
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stimmt geregelt sein müssen, dass der Steuerpflichtige die auf ihn entfallende Steuerlast im Vo-
raus berechnen kann.240 Insbesondere die Frage nach der Verständlichkeit einer Norm241 dürfte 
dabei anhand einer Gesamtbetrachtung zu bewerten sein, die etwa eine gehäufte Verwendung un-
bestimmter Rechtsbegriffe, eine umfangreiche Textlänge, einen unübersichtlichen Gesetzesauf-
bau, einen unklaren Satzbau, eine Häufung und Stufung von Regel-Ausnahme-Techniken, Mehr-
fachverweisungen und widersprüchliche Rechtsfolgenanordnungen einschließt.242  

Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum mahnte hinsichtlich der MinBestRL beispielsweise No-
gueira – noch bevor die Kommission ihren Richtlinienvorschlag erarbeitet hatte – die Einhaltung 
der Rechtssicherheit an. Dazu führte der Autor aus, dass Vorschriften unzulässig seien, die keine 
eindeutigen Berechnungsmethoden für die Steuerlast in anderen Staaten und keine klaren Be-
rechnungsvorgaben für die die GloBE-Regeln anwendenden Mitgliedstaaten vorsähen. Wenn die 
Regeln etwa in Bezug auf die Bemessungsgrundlage auf Unionsebene nicht so gestaltet würden, 
dass eine eindeutige Berechnung möglich sei, könne dies unter dem Gesichtspunkt der Rechtssi-
cherheit problematisch sein.243 Mit Blick auf den schließlich verabschiedeten Richtlinientext 
kommen Heinsen und Dietrich demgegenüber zu der Einschätzung, dass dieser „im Vergleich 
zum initialen Entwurf einige erfreuliche Fortschritte im Hinblick auf eine konsistente und rechts-
sichere Implementierung und Anwendung der GloBE-Regeln auf[weise], dies insb. durch die An-
gleichung des Wortlauts der Richtlinie an den der OECD-Mustervorschriften und durch den Ver-
weis auf den GloBE Implementation Framework.“244 

Im Rahmen dieser Ausarbeitung kann keine umfassende und detaillierte Bewertung aller Bestim-
mungen der MinBestRL245 bzw. des MinStG erfolgen. Jedenfalls erscheint es unwahrscheinlich, 
dass der EuGH einen Verstoß gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit (bzw. Bestimmtheit) oder 
der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung allein wegen der Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe 
oder des Umstands feststellen würde, dass es sich bei der globalen Mindestbesteuerung um ein 

                                     

240 Vgl. BVerfGE 84, 239 (271); 19, 253 (267).  

241 Vgl. zur Abgrenzung zwischen Verständlichkeit und Bestimmtheit: Waldhoff/Grefrath, Normenklarheit und Be-
stimmtheit der Vorschriften über die Hinzurechnungsbesteuerung als Problem des Steuervollzugs, IStR 2013, 
S. 477 (478). 

242 Vgl. Waldhoff/Grefrath, Normenklarheit und Bestimmtheit der Vorschriften über die Hinzurechnungsbesteue-
rung als Problem des Steuervollzugs, IStR 2013, S. 477 (479) unter Bezugnahme auf: Bundesfinanzhof (BFH), 
Beschluss 6. September 2006, XI R 26/04. 

243 Nogueira, GloBE and EU Law: Assessing the Compatibility of the OECD’s Pillar II Initiative on a Minimum Ef-
fective Tax Rate with EU Law and Implementing It within the Internal Market, World Tax Journal, S. 465 (496). 

244 Heinsen/Dietrich, Umsetzung und Ausgestaltung der OECD-Pillar-Two-Mustervorschriften auf EU-Ebene – Die 
Richtlinie vom 14.12.2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung, Der Betrieb (DB) 2023, S. 98 
(104).  

245 An dieser Stelle sei lediglich auf die Zweifel an der Primärrechtskonformität von Art. 32 MinBestRL aufgrund 
ihres offenen, dynamischen Verweisungscharakters hingewiesen, vgl. Meinecke/Tremurici, Mindestbesteue-
rungsrichtlinie, Model Rules, Safe Harbour, Administrative Guidance – kein sicherer Hafen in Sicht?, IStR 2023, 
S. 307 (308 f.), die die Bestimmung im Ergebnis aber als „flexible und sachgerechte Lösung“ einstufen. Von ei-
ner Unionsrechtskonformität geht auch Englisch in der 63. Sitzung des Finanzausschusses am 16.10.2023 – Öf-
fentliche Anhörung, 1:38:56, aus. Siehe noch Ziff. 3.6.  

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/Anhoerungen/971000-971000
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komplexes Regelwerk handelt.246 Insofern ist zu bedenken, dass diese Komplexität (jedenfalls 
auch) aus dem Regelungsgegenstand resultiert247 und dass die Adressaten248 der Bestimmungen 
große, umsatzstarke Unternehmen sind, die über Expertise im Bereich der Steuerrechtsanwen-
dung verfügen dürften.249 Schließlich liegt es nahe, dass der EuGH – jedenfalls bei bestimmten 
Regelungskomplexen – hinsichtlich der Bestimmtheitsanforderungen zwischen der MinBestRL 
und dem nationalen Umsetzungsgesetz differenzieren würde.250 Kokott führt diesen Umstand, 
dass der EuGH geringere Anforderungen an die Gebote der Rechtssicherheit und der Bestimmt-
heit stellt, wenn sich Mitgliedstaaten gegenüber der EU hierauf berufen, auf deren geringere 
Schutzwürdigkeit zurück.251 

                                     

246 Vgl. zu dieser Kritik Ziff. 3.5.1., Fn. 221 sowie etwa: Hubert, So soll die neue Mindeststeuer in Kraft treten? Kri-
tische Anmerkungen zum Diskussionsentwurf eines Mindeststeuergesetzes (MinStG-E) vom 17.3.2023, StuB 
Nr. 11, 9. Juni 2023, S. 449, Ziff. IV zum MinStG-Entwurf: „Es ist mühsam, sich durch die schwer und teilweise 
auch gar nicht verständliche ‚Lektüre‘ zu kämpfen.“ Sowie: Prinz, Internationales Unternehmenssteuerrecht – 
Unternehmensinteressen zwischen Steuermoral, Steuervermeidung und „überkomplexer“ Steuergesetzgebung, 
Der Betrieb (DB) 2022, S. 1730 (1731 f., 1734), der allgemein mit Blick auf die BEPS-Bekämpfung durch die EU 
bzw. das Mindestbesteuerungsprojekt von „‘monströsen‘ Regelwerken“ und dem Vorstoßen in „neue Komplexi-
tätsstufen“ spricht. 

247 Vgl. insofern Waldhoff/Grefrath, Normenklarheit und Bestimmtheit der Vorschriften über die Hinzurechnungs-
besteuerung als Problem des Steuervollzugs, IStR 2013, S. 477 (480), die unter Verweis auf die Rechtsprechung 
des BVerfG (BVerfGE 56, 1 (14)) davon ausgehen, dass die Bestimmtheits- und Verständlichkeitsanforderungen 
„an Normen mit Auslandsbezug aufgrund der inhärenten Vielgestaltigkeit der geregelten Phänomene“ zurück-
zunehmen seien.  

248 Vgl. zu einem adressatenspezifischen Ansatz im deutschen Recht: Waldhoff/Grefrath, Normenklarheit und Be-
stimmtheit der Vorschriften über die Hinzurechnungsbesteuerung als Problem des Steuervollzugs, IStR 2013, 
S. 477 (479).  

249 Vgl. zu ähnlichen Erwägungen zur deutschen Rechtslage: Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2020, Kapi-
tel 3, Rn. 3.247, der seine Einschätzung der Überkomplexität deutscher Mindeststeuerregelungen (aufwendige 
Rechenprozedur und Separierung von Verlustvorträgen) damit begründet, dass kein komplexer Lebenssachver-
halt zugrunde liege, die Regelungen nicht nur einige wenige, steuerlich besonders versierte Steuerpflichtige be-
träfen und (daher) die in Rede stehende Regelung dem Sachverhalt und dem Regelungsziel (angeblicher) Miss-
brauchsvermeidung unangemessen sei. Das BVerfG bestätigte die Verfassungskonformität gleichwohl (BVerfG, 
Beschluss vom 12. Oktober 2010, 2 BvL 59/06, siehe oben Ziff. 3.5.1.). 

250 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 14. April 2005, Rs. C-110/03, Belgien/Kommission, Rn. 31: „Gehört jedoch ein ge-
wisser Grad an Unsicherheit in Bezug auf den Sinn und die Reichweite einer Rechtsnorm zu deren Wesen, so 
ist im Rahmen einer Klage wie der vorliegenden, bei der das Königreich Belgien seine Rügen im Wesentlichen 
auf hypothetische Sachverhalte stützt, die Prüfung auf die Frage zu beschränken, ob der betreffende Rechtsakt 
derart unklar ist, dass dieser Mitgliedstaat etwaige Zweifel in Bezug auf die Reichweite oder den Sinn der ange-
fochtenen Verordnung nicht mit hinreichender Sicherheit ausräumen kann“. 

251 Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 1. Aufl. 2018, § 2, Rn. 35. 
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Soweit ersichtlich, lässt sich aus der bisherigen Rechtsprechung des EuGH aber nicht gesichert 
ableiten, wieviel „judicial self-restraint“252 er gegen dem Gesetzgeber üben und ob er ggf. stren-
gere Maßstäbe als das BVerfG anwenden würde (vgl. dazu Ziff. 3.5.1.). 

3.6. Risiko eines Vertragsverletzungsverfahrens bezgl. der Umsetzung von Art. 32 MinBestRL 

Der Auftraggeber möchte wissen, wie hoch das Risiko eines Vertragsverletzungsverfahrens mit 
Blick auf die Umsetzung der Safe-Harbour-Klausel aus Art. 32 MinBestRL in das nationale 
MinStG ist.  

Ein Vertragsverletzungsverfahren i.S.v. Art. 258 f. AEUV kommt insbesondere in Betracht, wenn 
ein Mitgliedstaat seine aus Art. 4 Abs. 3 EUV i.V.m. Art. 288 Abs. 3 AEUV folgende Pflicht zur 
effektiven Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht verletzt.253 Um beurteilen zu können, 
ob das MinStG den mitgliedstaatlichen Umsetzungspflichten genügt, wird nachfolgend zunächst 
näher auf den Regelungsgehalt des Art. 32 MinBestRL eingegangen, um dann die in § 99 Abs. 4 
MinStG erfolgte Umsetzung zu analysieren.254 

Wie eingangs festgestellt, bezieht sich Art. 32 MinBestRL auf Safe-Harbour-Regelungen. Solche 
Regelungen dienen im Wesentlichen dazu, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu redu-
zieren und die Vorhersehbarkeit der Steuerschuld („tax certainty“) zu verbessern: Sie definieren 
Voraussetzungen, unter denen die (in einem Steuerhoheitsgebiet und Geschäftsjahr) geschuldete 
Ergänzungssteuer als null gilt, sodass die komplizierten Berechnungen der Ergänzungssteuer un-
terbleiben können.255 Konkret bestimmt Art. 32 MinBestRL:  

  „Abweichend von den Artikeln 26 bis 31 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die von ei-
ner Gruppe in einem Steuerhoheitsgebiet geschuldete Ergänzungssteuer für ein Geschäftsjahr 
als null gilt, wenn der effektive Steuersatz der in diesem Steuerhoheitsgebiet gelegenen Ge-
schäftseinheiten die Bedingungen eines maßgeblichen internationalen Abkommens über Safe 

                                     

252 Vgl. Waldhoff/Grefrath, Normenklarheit und Bestimmtheit der Vorschriften über die Hinzurechnungsbesteue-
rung als Problem des Steuervollzugs, IStR 2013, S. 477 (480), die eine solche Zurückhaltung der Judikative aus 
„Respekt vor dem demokratisch legitimierten parlamentarischen Gesetzgeber“ anmahnen und daher eine Be-
schränkung auf extreme oder evidente Unbestimmtheiten für geboten erachten. 

253 Vgl. zu diesem Pflichtenkreis allgemein: Kahl, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 4 EUV, 
Rn. 119. 

254 Vgl. zu der anders gelagerten Frage, ob die nationale Umsetzung in § 99 Abs. 4 MinStG verfassungsrechtlichen 
Anforderungen genügt: Wissenschaftliche Dienste des deutschen Bundestages, Sachstand, Internationale Min-
destbesteuerung: Safe-Harbour-Regelungen durch gesetzliche Verweisung auf internationale Vereinbarungen, 
WD 4 - 3000 - 079/23. 

255 Vgl. OECD, Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two), OECD/G20 Inclusive 
Framework on BEPS, OECD, 15. Dezember 2022, https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-
relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf, Ziff. 1, in der erläutert wird, dass die Erarbeitung von Safe-
Habour-Regelungen auf der Einschätzung beruht, dass MNEs bezüglich ihrer Geschäftstätigkeit in Steuerho-
heitsgebieten mit geringem Niedrigsteuerrisiko durch die GloBE-Mustervorschriften unverhältnismäßige Com-
pliance-Pflichten auferlegt würden. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/986512/70d31cc9458091c8ccdc0523273cac2b/WD-4-079-23-pdf.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf
https://doi.org/10.1787/27dfde7e-de
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Harbour erfüllt, sofern die erklärungspflichtige Geschäftseinheit diese Option in Anspruch 
nimmt. 

  Für die Zwecke des Absatzes 1 bezeichnet ein „maßgebliches internationales Abkommen 
über Safe Harbour“ eine Reihe internationaler Regeln und Bedingungen, denen alle Mitglied-
staaten zugestimmt haben und die den unter diese Richtlinie fallenden Gruppen die Möglich-
keit einräumen, in einem Steuerhoheitsgebiet einen oder mehrere Safe Harbour in Anspruch 
zu nehmen.“ 

Damit übernimmt Art. 32 MinBestRL im Wesentlichen Art. 8.2.1. der GloBE-Mustervorschriften, 
der hinsichtlich der maßgeblichen „GloBE-Safe-Harbour-Regelungen“ auf die „im GloBE-Umset-
zungsrahmen“ festgelegten (bzw. festzulegenden) Bedingungen verweist.256 Solche ersten interna-
tional abgestimmten Safe-Harbour-Bestimmungen wurden am 20. Dezember 2022 veröffent-
licht.257 Diese OECD-Safe-Harbour-Bestimmungen enthalten zum einen konkrete Bestimmungen 
über eine vorübergehende Safe-Harbour-Regelung, zum anderen aber den Hinweise auf in der Zu-
kunft noch näher auszugestaltende dauerhafte Safe-Harbour-Bestimmungen.258 Wie Art. 8.2.1. der 
GloBE-Mustervorschriften sieht damit auch Art. 32 MinBestRL eine Ausnahme von den Vorgaben 
zur Berechnung der Ergänzungssteuer vor, deren Voraussetzungen sich aber „extern“ aus noch 
nicht abschließend ausgehandelten Regeln und Bedingungen ergeben sollen. Art. 32 MinBestRL 
wird daher als „Öffnungsklausel durch dynamisch wirkende Verweisung“ beschrieben.259  

Soweit im Schrifttum Zweifel an der Primärrechtskonformität dieser dynamischen Öffnungsklau-
sel geäußert werden,260 dürfte dies für die Frage der die Mitgliedstaaten treffenden Umsetzungs-
pflicht und damit letztlich auch für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Vertragsverlet-
zungsverfahrens ohne Belang sein. Aus der ständigen Rechtsprechung des EuGH folgt nämlich, 
dass der Einwand der Primärrechtswidrigkeit einer Richtlinienbestimmung im Vertragsverlet-
zungsverfahren nur trägt, wenn geltend gemacht werden kann, dass die Sekundärrechtsbestim-

                                     

256 Die Vorschrift lautet: „Bei Inanspruchnahme eines entsprechenden Wahlrechts durch die erklärungspflichtige 
Geschäftseinheit und ungeachtet von Kapitel 5 gilt die Ergänzungssteuer für ein Steuerhoheitsgebiet (das Safe-
Harbour-Steuerhoheitsgebiet) für ein Geschäftsjahr als gleich null, wenn die in diesem Steuerhoheitsgebiet bele-
genen Geschäftseinheiten gemäß den im GloBE-Umsetzungsrahmen festgelegten und für dieses Geschäftsjahr 
anwendbaren Bedingungen eine GloBE-Safe-Harbour-Regelung nutzen können“. 

257 OECD, Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two), OECD/G20 Inclusive 
Framework on BEPS, OECD, 15. Dezember 2022, https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-
relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf.  

258 Vgl. ausführlich: Meinecke/Tremurici, Mindestbesteuerungsrichtlinie, Model Rules, Safe Harbour, Administra-
tive Guidance – kein sicherer Hafen in Sicht?, IStR 2023, 307 (310 ff.). 

259 Meinecke/Tremurici, Mindestbesteuerungsrichtlinie, Model Rules, Safe Harbour, Administrative Guidance – 
kein sicherer Hafen in Sicht?, IStR 2023, 307 (309). 

260 Vgl. Meinecke/Tremurici, Mindestbesteuerungsrichtlinie, Model Rules, Safe Harbour, Administrative Guidance 
– kein sicherer Hafen in Sicht?, IStR 2023, S. 307 (308 f.), die die Bestimmung im Ergebnis aber als „flexible und 
sachgerechte Lösung“ einstufen. Von einer Unionsrechtskonformität geht auch Englisch in der 63. Sitzung des 
Finanzausschusses am 16.10.2023 – Öffentliche Anhörung, 1:38:56, aus 

https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/Anhoerungen/971000-971000
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/Anhoerungen/971000-971000
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mung mit besonders schweren und offensichtlichen Fehlern behaftet ist, so dass sie als inexisten-
ter Rechtsakt qualifiziert werden könnte.261 Derart grundlegende Einwände werden, soweit er-
sichtlich, jedenfalls im Schrifttum nicht geltend gemacht. 

Damit stellt sich die Frage, welche Umsetzungsvorgaben aus Art. 32 MinBestRL für die Mitglied-
staaten folgen. Art. 32 MinBestRL enthält eine an die Mitgliedstaaten gerichtete Zielvorgabe: Sie 
sollen sicherstellen, dass die von einer Gruppe in einem Steuerhoheitsgebiet geschuldete Ergän-
zungssteuer als null gilt, sofern der dortige effektive Steuersatz den Bedingungen der näher defi-
nierten Abkommen entspricht. Art. 32 MinBestRL gibt den Mitgliedstaaten „den Auftrag (und die 
Befugnis), eine künftige Vereinbarung auf internationaler Ebene zu sog. Safe Harbours bei der 
Richtlinienumsetzung zu berücksichtigen.“262 Aus Art. 56 Abs. 1 MinBestRL ergibt sich, dass die 
Mitgliedstaaten ihren Umsetzungspflichten bis zum 31. Dezember 2023 nachkommen müssen. 
Aus der Verweisung auf künftige internationale Abkommen im Ende 2022 in Kraft getretenen 
Art. 32 MinBestRL und dem Umstand, dass auch am Ende der Umsetzungsfrist kein abschließen-
der Kanon von OECD-Safe-Harbour-Regelungen bestand, folgt, dass sich Art. 32 MinBestRL 
„nicht abschließend formuliert in nationales Recht umsetzen lässt“.263 

Zusätzlich ist in diesem Zusammenhang auf ErwG 24 MinBestRL hinzuweisen. Dieser lautet:  

  „Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten die OECD-Mustervorschrif-
ten und die Erläuterungen und Beispiele [des GloBE-Kommentars] sowie den GloBE-Umset-
zungsrahmen einschließlich seiner Safe-Harbour-Regelungen – soweit diese Quellen mit die-
ser Richtlinie und dem Unionsrecht vereinbar sind – zu Illustrations- oder Auslegungszwe-
cken heranziehen, um so eine einheitliche Anwendung in allen Mitgliedstaaten zu gewähr-
leisten. Die Safe-Harbour-Regelungen sollten sowohl für multinationale Unternehmensgrup-
pen als auch für große inländische Gruppen relevant sein.“264 

Vor diesem Hintergrund ist die nationale Umsetzung im MinStG zu bewerten. Insofern gilt, dass 
der ursprüngliche Gesetzentwurf der Bundesregierung gar keine auf Art. 32 MinBestRL bezogene 
Bestimmung vorsah.265 Vor diesem Hintergrund wies etwa die Deutsche Kreditwirtschaft in ihrer 
Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 21. Juli 2023 darauf hin, dass mangels Öffnungs-
klausel nachträglich beschlossene (permanente) Safe-Harbour-Regelungen keine Anwendung im 

                                     

261 Vgl. EuGH, Urteil vom 29. Juli 2010, Rs. C-189/09, Rn. 15 f. m.w.N. aus der Rechtsprechung sowie etwa: Kar-
penstein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 258 AEUV, 
Rn. 72; Cremer, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 258 AEUV, Rn. 35. 

262 Rieck/Fehling, Neues zur effektiven Mindestbesteuerung in der EU – die Umsetzung von Säule 2 nimmt Gestalt 
an, IStR 2023, S. 77 (79). 

263 Wissenschaftliche Dienste des deutschen Bundestages, Sachstand, Internationale Mindestbesteuerung: Safe-
Harbour-Regelungen durch gesetzliche Verweisung auf internationale Vereinbarungen, WD 4 - 3000 - 079/23, 
S. 6. 

264 Hervorhebungen hinzugefügt. 

265 Vgl. die Gegenüberstellung BT-Drs. 20/9190 (neu), S. 146. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/986512/70d31cc9458091c8ccdc0523273cac2b/WD-4-079-23-pdf.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/091/2009190.pdf


 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Ausarbeitung 
EU 6 - 3000 - 064/23 / WD 4 - 3000 - 072/23 

Seite 64 

nationalen Recht finden könnten.266 Bezüglich einer nationalen Regelung, die dem durch Art. 32 
MinBestRL formulierten Auftrag an die nationalen Gesetzgeber, künftige internationale Safe-Har-
bour-Regelungen bei der Richtlinienumsetzung zu berücksichtigen, nicht nachkommt, bestünden 
ernsthafte Bedenken, ob sie den Anforderungen an eine effektive Richtlinienumsetzung genügt. 
Das letztlich verabschiedete MinStG wurde aber um eine auf Art. 32 MinBestRL bezogene Klau-
sel ergänzt. § 99 Abs. 4 MinStG bestimmt:  

  „Der Steuererhöhungsbetrag einer Unternehmensgruppe oder eines Teils der Unternehmens-
gruppe wird für Zwecke des § 52 [gemeint ist wohl § 54] mit null angesetzt, wenn für das be-
treffende Geschäftsjahr und das betreffende Steuerhoheitsgebiet die Voraussetzungen des Ar-
tikels 32 der Richtlinie (EU) 2022/2523 erfüllt sind und die berichtspflichtige Geschäftsein-
heit für einen Safe Harbour optiert hat. Das Bundesministerium der Finanzen wird zur Ge-
währleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung ermächtigt, mit Zustimmung des Bundes-
rates Vorschriften durch Rechtsverordnung zu den Voraussetzungen und zum Umfang der 
Rechtsfolge (gesamte Unternehmensgruppe oder Teil der Unternehmensgruppe) der Safe-Har-
bour, die die Voraussetzungen des Artikels 32 der Richtlinie (EU) 2022/2523 erfüllen, zu er-
lassen.“ 

In der Gesetzesbegründung heißt es dazu:  

  „Absatz 4 – neu – sieht eine mit Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2022/2523 vergleichbare Öff-
nungsklausel für weitere Safe-Harbour-Regelungen vor. Damit eine einheitliche Rechtsanwen-
dung gewährleistet ist, geht das Gesetz in Absatz 4 Satz 2 davon aus, dass grundsätzlich eine 
Präzisierung in einer Rechtsverordnung notwendig und zielführend ist. Damit kann eine 
rechtssichere Umsetzung zukünftig vom Inclusive Framework on BEPS angenommener Ver-
waltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf Safe-Har-
bour auch mittels einer Rechtsverordnung erfolgen.“267 

§ 99 Abs. 4 Satz 1 MinStG setzt Art. 32 MinBestRL also um, in dem er im Wesentlichen auf diese 
Richtlinienbestimmung Bezug nimmt.268  

Mit Blick auf die mitgliedstaatliche Pflicht zur effektiven Richtlinienumsetzung wird im rechts-
wissenschaftlichen Schrifttum die Ansicht vertreten, dass Verweisungen auf einzelne Unions-

                                     

266 Die Deutsche Kreditwirtschaft, Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Mindestbesteuerungsrichtlinien-
Umsetzungsgesetz (MinBest-StRL-UmsG) vom 21. Juli 2023, S. 8. 

267 BT-Drs. 20/9190 (neu), S. 174.  

268 Wissenschaftliche Dienste des deutschen Bundestages, Sachstand, Internationale Mindestbesteuerung: Safe-
Harbour-Regelungen durch gesetzliche Verweisung auf internationale Vereinbarungen, WD 4 - 3000 - 079/23, 
S. 6, wonach die in Art. 32 MinBestRL ebenfalls normierte Ausübung der Option in § 99 Abs. 4 MinStG ledig-
lich wiederholt wird. 

https://bankenverband.de/deutsche-kreditwirtschaft/stellungnahme-zum-referentenentwurf-zum-mindestbesteuerungsrichtlinien/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/091/2009190.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/986512/70d31cc9458091c8ccdc0523273cac2b/WD-4-079-23-pdf.pdf
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rechtsnormen grundsätzlich ausreichend sein können, wenn die in Bezug genommene Norm ih-
rerseits hinreichend präzise sei.269 Um der Rechtssicherheit zu genügen, müssten Richtlinien 
konkret, bestimmt und klar umgesetzt werden, sodass sie – wenn sie Rechte für Einzelne begrün-
den sollen – den Betroffenen die Kenntnisnahme ihrer Rechte ermöglichen.270 Bei der Richtli-
nienumsetzungen haben die Mitgliedstaaten zudem die allgemeinen Grundsätze des Unions-
rechts zu beachten.271 Zu diesen zählen der Grundsatz der Rechtssicherheit sowie der Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (vgl. Ziff. 3.5.2.).272  

§ 99 Abs. 4 MinStG lässt sich – da hierüber Ausnahmen von den Pflichten zur Berechnung der 
Ergänzungssteuer gewährt werden – als Begünstigungsnorm im Bereich des Steuerrechts einstu-
fen, deren konkrete Voraussetzungen weder in der Norm selbst enthalten sind noch sämtlich be-
reits feststehen.273 Vor diesem Hintergrund lässt sich zwar die Frage aufwerfen, ob den vorge-
nannten Maßgaben zur Bestimmtheit der Richtlinienumsetzung genügt ist. Insofern ist aber zu 
bedenken, dass Art. 32 MinBestRL – ohne, dass es an dieser Stelle auf die Primärrechtskonformi-
tät der Norm ankäme – den Mitgliedstaaten (auch unter Berücksichtigung der Umsetzungsfrist 
aus Art. 56 Abs. 1 MinBestRL) ersichtlich nicht die Pflicht auferlegt, abschließend konkrete indi-
viduelle Rechte für die Steuerpflichtigen zu normieren. Wie schon herausgestellt, beauftragt die 
Norm die Mitgliedstaaten vielmehr gerade mit der Berücksichtigung zukünftiger Safe-Harbour-
Regelungen und ist so konzipiert, dass sie sich nicht abschließend in nationales Recht umsetzen 
lässt. Hinsichtlich des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung ist zudem anzuführen, 
dass es sich bei Art. 32 MinBestRL bzw. § 99 Abs. 4 MinStG nicht um einen Steuertatbestand im 
engeren Sinne handelt.274 

                                     

269 Vgl. zum Ganzen: Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 288 AEUV, Rn. 34, auch mit dem 
Hinweis, dass die Unterscheidung zwischen statischen und dynamischen Verweisen, die im deutschen Verfas-
sungsrecht relevant ist, im Unionsrecht keine Rolle spielt. 

270 Ständige Rechtsprechung des EuGH, vgl. nur: EuGH, Urteil vom 30. Mai 1991, Rs. C-361/88, Kommis-
sion/Deutschland, Rn. 15 sowie Kahl in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 4 EUV, Rn. 119 m.w.N. 
aus der Rechtsprechung. 

271 Vgl. allgemein zur Pflicht der Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung des Unionsrechts dessen allgemeine Grunds-
ätze zu achten: EuGH, Beschluss vom 15. November 2022, Rs. C-260/21, Corporate Commercial Bank, Rn. 43. 

272 EuGH, Urteil vom 8. November 2022, verb. Rs. C‑885/19 P und C‑898/19 P, Fiat Chrysler u.a., Rn. 97. 

273 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des deutschen Bundestages, Sachstand, Internationale Mindestbesteuerung: 
Safe-Harbour-Regelungen durch gesetzliche Verweisung auf internationale Vereinbarungen, WD 4 - 3000 - 
079/23, S. 5, 11. 

274 Vgl. dazu: Wissenschaftliche Dienste des deutschen Bundestages, Sachstand, Internationale Mindestbesteue-
rung: Safe-Harbour-Regelungen durch gesetzliche Verweisung auf internationale Vereinbarungen, WD 4 - 3000 - 
079/23, S. 11. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/986512/70d31cc9458091c8ccdc0523273cac2b/WD-4-079-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/986512/70d31cc9458091c8ccdc0523273cac2b/WD-4-079-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/986512/70d31cc9458091c8ccdc0523273cac2b/WD-4-079-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/986512/70d31cc9458091c8ccdc0523273cac2b/WD-4-079-23-pdf.pdf
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Soweit man die in § 99 Abs. 4 Satz 2 MinStG normierte Verordnungsermächtigung275 nicht nur 
als Berücksichtigung des ErwG 24 der MinBestRL, sondern als Teil der effektiven Richtli-
nienumsetzung276 versteht, gilt nichts anderes. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass für die 
Richtlinienumsetzung nicht nur formelle Gesetze, sondern auch Rechtsverordnungen ausrei-
chen.277 Dass solche Rechtsverordnungen zum Ablauf der Umsetzungspflicht noch nicht in Kraft 
gesetzt wurden und damit zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Vorgaben zur Anwendung 
der Safe-Harbour-Regelungen treffen, ergibt sich zwangsläufig aus der in Art. 32 und ErwG 24 
MinBestRL angelegten Zukunftsgerichtetheit.  

Auf der Grundlage dieser rechtlichen Erwägungen erscheint die Einleitung eines Vertragsverlet-
zungsverfahrens nicht wahrscheinlich. 

3.7. Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften (WD 4) 

Weiterhin wird um eine Erläuterung gebeten, ob Punkt 4 Rn. 75 der vom Inclusive Framework on 
BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mus-
tervorschriften278 mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar wäre. 

Punkt 4 der Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften beschäftigt 
sich in den Rn. 73 – 81 mit der zu entrichtenden anerkannten nationalen Ergänzungssteuer. Für 
die Fälle, dass eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer tatsächlich nicht erhoben werden 
kann, ist vorgesehen, dass dann die Primärergänzungssteuer oder die Sekundärergänzungssteuer 
erhoben werden soll. Hierbei wird die Thematik behandelt, dass eine Mindeststeuergruppe zwar 
die nationale Ergänzungssteuer einerseits für die Primär- oder Sekundärergänzungssteuer geltend 
macht, andererseits gegen die Anwendung der nationalen Ergänzungssteuer den Rechtsweg be-
schreiten kann. Obsiegt die Mindeststeuergruppe im Rechtsstreit über die Anwendung der natio-
nalen Ergänzungssteuer, nachdem eine Primär- oder Sekundärergänzungssteuer bereits verjährt 
ist, würde in der angefochtenen Höhe keine Mindeststeuer gezahlt werden. Um dies zu vermei-
den, empfiehlt Rn. 75, dass die in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren angefochtenen na-
tionalen Ergänzungssteuern grundsätzlich für die Berechnung der Primär- oder Sekundärergän-
zungssteuer nicht berücksichtigt werden sollen. 

                                     

275 Zur verfassungsrechtlichen Bewertung: Wissenschaftliche Dienste des deutschen Bundestages, Sachstand, Inter-
nationale Mindestbesteuerung: Safe-Harbour-Regelungen durch gesetzliche Verweisung auf internationale Ver-
einbarungen, WD 4 - 3000 - 079/23, S. 7 ff. 

276 Insofern gilt, dass die Mitgliedstaaten durch die Wahl der Umsetzungsakt(e) sicherstellen müssen, dass die tat-
sächliche Zielerreichung (Effektivität) hinreichend gewährleisten ist, vgl. Kahl, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 
6. Aufl. 2022, Art. 4 EUV, Rn. 119. 

277 Vgl. nur: Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 288 AEUV, Rn. 33. 

278 Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-
Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023, https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-
the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm, abgerufen am 
12.12.2023. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/986512/70d31cc9458091c8ccdc0523273cac2b/WD-4-079-23-pdf.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm
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Punkt 4 der vom Inclusive Framework on BEPS am 13. Juli 2023 angenommenen Verwaltungs-
leitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften in Bezug auf anerkannte nationale 
Ergänzungssteuern wird durch § 54 Abs. 2 MinStG umgesetzt.279 Danach wird eine anerkannte 
nationale Ergänzungssteuer bei der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrages nicht berücksichtigt, 
soweit sie nicht erhoben oder bestritten wird. Dies gilt – im Einklang mit Rn. 76 der Verwaltungs-
leitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften – jedoch nur, wenn für die Nichter-
hebung oder die Streitigkeiten höherrangiges Recht oder eine gegenüber dem Steuerhoheitsgebiet 
bestehende Vereinbarung, welche die Besteuerung der betreffenden Unternehmensgruppe be-
grenzt, ursächlich ist. 

3.7.1. Allgemeine Anforderungen aus dem Rechtsstaatsprinzip 

Das Rechtsstaatsprinzip ist in Art. 20, 28 Abs. 1 Satz 1 GG verankert. Die Rechtsstaatlichkeit be-
inhaltet dabei nicht nur, dass der Staat eine Rechtsordnung aufstellt und garantiert, sondern be-
deutet auch die Garantie bestimmter rechtsstaatlicher Grundsätze. Hierzu zählt unter anderem 
auch die möglichst umfassende Gewährung von Rechtsschutz durch unabhängige Gerichte bei 
Rechtsverletzungen durch die öffentliche Gewalt gemäß Art. 19 Abs. 4 GG.280 Dieser Justizge-
währanspruch bedarf der gesetzlichen Ausgestaltung, woraus sich auch Begrenzungen des 
Rechtsschutzes ergeben können, die aber wiederum mit den Belangen einer rechtsstaatlichen 
Verfahrensordnung vereinbar sein müssen und den einzelnen Rechtssuchenden nicht unverhält-
nismäßig belasten dürfen. Deshalb würde auch eine unzumutbare Erschwerung des Zuganges zu 
den Gerichten dem Justizgewähranspruch entgegenstehen.281 

Die aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende Rechtsschutzgarantie gewährleistet dabei nicht 
nur, dass überhaupt ein Rechtsweg zu den Gerichten offensteht, sondern garantiert auch die Ef-
fektivität des Rechtsschutzes. Bei der normativen Ausgestaltung der Rechtsschutzgewährung 
durch den Gesetzgeber kann dieser auch Regelungen treffen, die für ein Rechtsschutzbegehren 
besondere formelle Voraussetzungen aufstellen und sich deshalb für den Rechtssuchenden ein-
schränkend auswirken. Solche Einschränkungen müssen aber mit den Belangen einer rechtsstaat-
lichen Verfahrensordnung vereinbar sein und dürfen den einzelnen Rechtssuchenden nicht un-
verhältnismäßig belasten. Das Rechtsstaatsprinzip fordert für das gerichtliche Verfahren einer-
seits einen wirkungsvollen Rechtsschutz des einzelnen Rechtssuchenden, andererseits aber auch 
die Herstellung von Rechtssicherheit, die voraussetzt, dass strittige Rechtsverhältnisse in ange-
messener Zeit geklärt werden. Das Rechtsstaatsprinzip gibt dabei nicht im Einzelnen vor, wie der 
Widerstreit zwischen dem allgemeinen Interesse an Rechtssicherheit und Verfahrensbeschleuni-
gung einerseits und dem subjektiven Interesse des Rechtssuchenden an einem möglichst unein-
geschränkten Rechtsschutz andererseits zu lösen ist. Es ist Sache des Gesetzgebers, bei der Aus-
gestaltung des Verfahrens die einander widerstreitenden Gesichtspunkte gegeneinander abzuwä-
gen und zu entscheiden, welchem von ihnen jeweils der Vorzug zu geben ist. In sachlicher Hin-
sicht muss der Gesetzgeber dabei allerdings die betroffenen Belange angemessen gewichten und 
in Bezug auf die Auswirkung der Regelung auf den einzelnen Rechtssuchenden den Grundsatz 

                                     

279 Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses, BT-Drs. 20/9190 (neu), S. 168. 

280 Weber, Rechtswörterbuch, 31. Edition 2023, Rechtsstaat. 

281 Dürig/Herzog/Scholz/Grzeszick, 101. EL Mai 2023, GG Art. 20, VII. Rechtsstaat, Rn. 136/137. 
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der Verhältnismäßigkeit beachten.282 Deshalb verbieten sich Maßnahmen, die darauf abzielen o-
der geeignet sind, den Rechtsschutz der Betroffenen zu vereiteln. Insbesondere dürfen zu Lasten 
der Rechtssuchenden nicht unangemessen hohe verfahrensrechtliche Hindernisse für den Zu-
gang zum Gericht geschaffen werden.283 

3.7.2. Regelung zur Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags im MinStG 

Nach § 54 Abs. 2 MinStG ist der Steuererhöhungsbetrag für ein Steuerhoheitsgebiet grundsätzlich 
aus dem Produkt von Ergänzungssteuersatz und bereinigtem Mindeststeuer-Gesamtgewinn zu er-
mitteln. Dies ist dann zudem um die zusätzlichen Steuererhöhungsbeträge nach §§ 46, 57 Abs. 1 
MinStG zu erhöhen, und die Summe einer anerkannten nationalen Mindeststeuer ist abzuziehen. 
Dabei ist aber eine nationale Ergänzungssteuer gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 und 3 MinStG nicht zu 
berücksichtigen, falls sie aufgrund höherrangigen Rechts oder eines Investitionsschutzabkom-
mens nicht erhoben oder bestritten wird. Jedoch kann diese nach § 54 Abs. 2 Satz 4 MinStG dann 
in dem Geschäftsjahr berücksichtigt werden, in dem sie tatsächlich entrichtet oder nicht mehr 
bestritten wird. 

Eine Beeinträchtigung des Rechtsstaatsprinzips durch eine mittelbare unzumutbare Erschwerung 
des Zuganges zu den Gerichten dürfte dabei zu verneinen sein. Es ist bereits zweifelhaft, ob die 
Nichtberücksichtigung einer nationalen Ergänzungssteuer für die Ermittlung des Steuererhö-
hungsbetrags in Deutschland, falls diese in einem anderen Steuerhoheitsgebiet gerichtlich bestrit-
ten wird, die Garantie des effektiven Rechtsschutzes nach dem Grundgesetz überhaupt beein-
trächtigen kann. Die Rechtsschutzgewährleistung des Art. 19 Abs. 4 GG gilt nämlich nicht für 
nichtdeutsche Hoheitsgewalt, da das Grundgesetz nur für die von ihm verfasste Staatsgewalt Gel-
tung beanspruchen kann. Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet deshalb nur den Rechtsweg gegen mög-
liche Eingriffe der deutschen, an das Grundgesetz gebundenen öffentlichen Gewalt.284 Sofern also 
die Entscheidung, gerichtlichen Rechtsschutz gegen eine nationale Ergänzungssteuer in einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet in Anspruch zu nehmen, möglicherweise dadurch beeinträchtigt 
wird, dass dann die bestrittene nationale Ergänzungssteuer bei der Ermittlung des Steuererhö-
hungsbetrages in Deutschland nicht angerechnet wird, ist davon lediglich der Rechtsschutz in 
einem anderen Steuerhoheitsgebiet betroffen. 

Weiterhin kann zwar die Nichtberücksichtigung einer nationalen Ergänzungssteuer für die Er-
mittlung des Steuererhöhungsbetrags als Beeinträchtigung des Zuganges zu den Gerichten wir-
ken, falls die betroffenen Unternehmen wegen der drohenden Nichtberücksichtigung vom ge-
richtlichen Bestreiten abgehalten werden, da einzelnen Betroffenen die Inanspruchnahme von 
Rechtsschutz wirtschaftlich derart risikobehaftet erscheint, dass diese von der Geltendmachung 
gerichtlichen Rechtsschutzes von Anfang an absehen.285 

                                     

282 BVerfG, Beschluss vom 2. März 1993 – 1 BvR 249/92 –, juris, Rn. 20 – 23. 

283 BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2012 – 1 BvL 18/11 –, juris, Rn. 69. 

284 BVerfG, Beschluss vom 23. Juni 1981 – 2 BvR 1107/77 –, juris, Rn. 77/78. 

285 Vgl. in diesem Sinne: BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2012 – 1 BvL 18/11 –, juris, Rn. 73, 78. 
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Allerdings kann der Gesetzgeber bei der ihm übertragenen Ausgestaltung des Rechtsschutzes 
auch von der grundsätzlich nicht ausgeschlossenen Möglichkeit einer Begrenzung durch eine 
mögliche rechtsschutzhemmende Wirkung Gebrauch machen, wenn dadurch der Zugang zu den 
Gerichten nicht in unzumutbarer Weise erschwert wird.286 Dass die Inanspruchnahme von 
Rechtsschutz nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise er-
schwert werden darf, bedeutet jedoch nicht, dass den Rechtssuchenden der Zugang zu den Ge-
richten kostenlos oder auch nur ohne Kostenrisiko zur Verfügung stehen muss. Ferner ist es des-
halb dem Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht verwehrt, mit einer Gebührenregelung neben 
der Deckung der dem Staat entstehenden Kosten auch das Ziel zu verfolgen, einer leichtfertigen 
oder gar missbräuchlichen Einlegung von Rechtsbehelfen entgegenzuwirken. Die Bemessung der 
Kosten darf nur nicht in einer Weise erfolgen, die es den Betroffenen praktisch unmöglich macht, 
das Gericht anzurufen.287 

Sofern aber mögliche finanzielle Folgen im Voraus zu überschauen sind und diese keine den 
Rechtsweg verstellende Größenordnung erreichen, spricht vieles dafür, dass eine unzumutbare 
rechtsschutzhemmende Wirkung nicht vorliegt.288 Insbesondere bietet Art. 19 Abs. 4 GG keinen 
Schutz vor finanziellen Belastungen als Konsequenz der Erfolglosigkeit eines Rechtsmittels. Le-
diglich die Höhe der anfallenden finanziellen Nachteile darf keine abschreckende und rechts-
schutzhemmende Wirkung entfalten, die einen wirtschaftlich vernünftig Denkenden von Anfang 
an von der Anrufung der staatlichen Gerichte abhalten könnte.289 

Der finanzielle Nachteil der Betroffenen wäre eine Doppelbesteuerung, falls eine nationale Ergän-
zungssteuer zwar einerseits bei der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrages in Deutschland nicht 
abziehbar ist, andererseits dann aber bei Erfolglosigkeit des Rechtsmittels in einem anderen Steu-
erhoheitsgebiet auch zu entrichten wäre. Bei einer Besteuerung von Einkünften nach dem Welt-
einkommensprinzip im Staat der Erzielung und im Ansässigkeitsstaat kann es auch unabhängig 
von der zu erörternden Situation zu einer Doppelbesteuerung kommen. Die Minderung der Fol-
gen einer derartigen Doppelbesteuerung wird üblicherweise durch ein Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung (DBA) geregelt. Subsidiär ergänzen die §§ 26 des Körperschaftsteu-
ergesetzes (KStG)290 in Verbindung mit § 34c des Einkommensteuergesetzes (EStG)291 die Rege-
lungen für solche Fallgestaltungen.292 

                                     

286 BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2012 – 1 BvL 18/11 –, juris, Rn. 79. 

287 BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2012 – 1 BvL 18/11 –, juris, Rn. 80, 81. 

288 BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2012 – 1 BvL 18/11 –, juris, Rn. 82 – 85. 

289 BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2012 – 1 BvL 18/11 –, juris, Rn. 86. 

290 Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zu-
letzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist. 

291 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das 
zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist. 

292 Brandis/Heuermann/Wagner, 168. EL August 2023, EStG § 34c Rn. 1, 8. 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich auch aus dem aus Art. 3 GG folgenden Leistungsfähig-
keitsprinzip kein verfassungsrechtliches Gebot zur Anrechnung ausländischer Steuern ableiten 
lässt. Der Gesetzgeber hat vielmehr bei der Wahl möglicher Methoden zur Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung einen weiten Gestaltungsspielraum. Gleichfalls lässt sich aus dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip nicht herleiten, dass der Fiskus seine Steueransprüche auch an der Besteuerung 
ausländischer Einkünfte ausrichten muss. Der Steuerpflichtige hat keinen Anspruch auf einen 
grenzüberschreitenden Ausgleich seiner Leistungsfähigkeit.293 Insoweit dürfte es sich bei einer 
Doppelbesteuerung nicht um einen unverhältnismäßigen finanziellen Nachteil für den Betroffe-
nen handeln. 

Darüber hinaus sieht § 54 Abs. 2 Satz 4 MinStG die Berücksichtigung der nationalen Ergänzungs-
steuer in dem Geschäftsjahr vor, in dem sie dann auch tatsächlich entrichtet wurde. In der Regel 
hängt auch eine Anrechnung ausländischer Steuern, sofern diese im Rahmen eines DBA oder 
nach § 34c Abs. 1 EStG vorgesehen ist, davon ab, dass die ausländische Steuer gezahlt und damit 
der Steueranspruch erfüllt wurde. Wurde die Steuer nicht abgeführt, kann diese auch nicht ange-
rechnet werden.294 Soweit also für die Berücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer bei der 
Ermittlung des Steuererhöhungsbetrages in den Fällen des § 54 Abs. 2 Satz 4 MinStG auf die tat-
sächliche Entrichtung abgestellt wird, dürfte es sich auch dabei nicht um einen unverhältnismä-
ßigen finanziellen Nachteil für den Betroffenen handeln. 

 

 

*** 

 

                                     

293 Brandis/Heuermann/Wagner, 168. EL August 2023, EStG § 34c Rn. 14b. 

294 BFH, Urteil vom 16. März 2022 – I R 10/18 –, juris, Rn. 31. 


	Inhaltsverzeichnis 
	1. Fragestellung und Umfang der Begutachtung 
	2. Überblick über den internationalen und unionalen Regelungsrahmen 
	2.1. Internationaler Rahmen (GloBE-Mustervorschriften) 
	2.2. Wesentlicher Inhalt der MinBestRL 

	3. Fragen zur Rechtmäßigkeit der MinBestRL und des MinStG 
	3.1. Kompetenzrechtliche Fragen hinsichtlich der MinBestRL 
	3.1.1. Zur Frage der Kompetenzkonformität der MinBestRL 
	3.1.1.1. Art. 115 AEUV als Kompetenzgrundlage im Bereich direkter Steuern 
	3.1.1.2. Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 115 AEUV 
	3.1.1.2.1. Im Einzelnen zu den Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 115 AEUV 
	3.1.1.2.2. Begründung in der MinBestRL 
	3.1.1.2.3. Bewertung der MinBestRL unter Berücksichtigung des Meinungsbilds im Schrifttum 

	3.1.1.3. Subsidiaritätsprinzip 
	3.1.1.4. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
	3.1.1.5. Begründungspflicht nach Art. 296 Abs. 2 AEUV 
	3.1.1.6. Ergebnis zu den EU-Kompetenzen für den Erlass der MinBestRL 

	3.1.2. Zu den Konsequenzen für das MinStG im Fall einer kompetenzwidrigen MinBestRL 

	3.2. Vereinbarkeit der globalen Mindestbesteuerung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip (unter Berücksichtigung der gesamten Mindestbesteuerungsgruppe im grenzüberschreitenden Kontext) 
	3.2.1. Steuerrechtliches Leistungsfähigkeitsprinzip als unionsrechtlicher Grundsatz? 
	3.2.2. Zum Konzept der Mindestbesteuerung unter Leistungsfähigkeitsgesichtspunkten 
	3.2.3. Ergebnis zum Leistungsfähigkeitsprinzip 

	3.3. Anknüpfen an Rechnungslegungsstandards als Verstoß gegen ein unionsrechtliches Folgerichtigkeitsprinzip? 
	3.3.1. Steuerliches Folgerichtigkeitsprinzip als unionsrechtlicher Grundsatz? 
	3.3.2. Verhältnis von Handels- und Steuerbilanz im deutschen Recht 
	3.3.3. Rechnungslegungsvorschriften in den GloBE-Mustervorschriften und der MinBestRL 
	3.3.4. Ergebnis zum Folgerichtigkeitsprinzip 

	3.4. Erklärungspflichten nach Art. 44 Mindestbesteuerungsrichtlinie 
	3.4.1. Regelungsgehalt des Art. 44 MinBestRL 
	3.4.2. Erwägungen zur Unionsrechtskonformität von Art. 44 MinBestRL 
	3.4.3. Ergebnis zur Unionsrechtswidrigkeit von Art. 44 MinBestRL 

	3.5. Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip angesichts der Komplexität und Unbestimmtheit der MinBestRL und des MinStG? 
	3.5.1. Verfassungsrechtliche Anforderungen (WD 4) 
	3.5.2. Unionsrechtliche Bewertung der MinBestRL und des MinStG 

	3.6. Risiko eines Vertragsverletzungsverfahrens bezgl. der Umsetzung von Art. 32 MinBestRL 
	3.7. Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften (WD 4) 
	3.7.1. Allgemeine Anforderungen aus dem Rechtsstaatsprinzip 
	3.7.2. Regelung zur Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags im MinStG 



